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Auf Grund des § 21 Abs. 3 des Vermessungsgesetzes (VermG) vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 

469, 509) wird bestimmt: 

 

A. DURCHGÄNGIGE REGELUNGEN 

 

1. Grundsätzliches  

 
(1) Diese Verwaltungsvorschrift regelt die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen. 

Liegenschaftsvermessungen sind gemäß § 5 Abs. 1 VermG Katastervermessungen 

(Abschnitt F) und Grenzfeststellungen (Abschnitt G). Soweit keine besonderen 

Bestimmungen ergehen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Vermessungstechnik 

zu beachten. Mit den Ergebnissen von Liegenschaftsvermessungen wird das 

Liegenschaftskataster fortgeführt (§ 4 Abs. 3 VermG). 

 
(2) Die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen einschließlich der Abmarkung der 

Flurstücksgrenzen ist Aufgabe des amtlichen Vermessungswesens (§ 1 Abs. 1 VermG) 

und darf ausschließlich von den Vermessungsstellen erledigt werden. Vermessungsstellen 

sind  

1. die unteren Vermessungsbehörden (§ 7 und § 10 VermG),  

2. die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (§ 11 VermG) und  

3. die Flurbereinigungsbehörden nach Maßgabe von § 7 Abs. 4 VermG. 

Liegenschaftsvermessungen dürfen nur solche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von 

Vermessungsstellen durchführen, die über eine abgeschlossene vermessungstechnische 

Ausbildung verfügen und in einem ständigen Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der 

Vermessungsstelle stehen (Fachkraft).  

 

(3) Liegenschaftsvermessungen sind an das Geodätische Festpunktfeld anzuschließen 

(Nr. 41). 

 
(4) Liegenschaftsvermessungen werden auf Antrag (Nr. 2) oder von Amts wegen 

durchgeführt. Von Amts wegen können insbesondere durchgeführt werden: 

1. die Behebung von Abmarkungsmängeln (§ 6 Abs. 4 VermG), 

2. die Bestimmung von Landeskoordinaten für Punkte des Liegenschaftskatasters, 

3. die Grenzfeststellung zur Prüfung der Abmarkung auf Übereinstimmung mit der 

Festlegung im Liegenschaftskataster, 
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4. die Gebäudeaufnahme,  

5. die Aufnahme von Tatsächlichen Nutzungen, 

6. die Aufnahme von Topographischen Objekten,   

7. die Aufhebung einer Katastervermessung und 

8. die Umsetzung einer gerichtlichen Entscheidung. 

Die Gebäudeaufnahme von Amts wegen ist nicht durchzuführen, wenn bekannt ist, dass 

bereits ein Antrag auf Gebäudeaufnahme bei einer anderen Vermessungsstelle gestellt 

wurde. 

 

(5) Liegenschaftsvermessungen, welche die Grenzen der Dienstbezirke der unteren 

Vermessungsbehörden überschreiten, sollen durch die Vermessungsstelle vorgenommen 

werden, bei der ein Antrag gestellt wurde. 

 

(6) Wenn Vermessungszeichen von TP, AP, Punkten des bisherigen Polygon- und 

Liniennetzes sowie Grenzzeichen nicht mehr lotrecht stehen, sind sie, soweit es sich um 

Steine handelt, vor der Verwendung aufzurichten. Im Falle fehlender und nicht wieder 

hergestellter Vermessungszeichen sind die TP, AP und Punkte des bisherigen Polygon- 

und Liniennetzes in der Liegenschaftsvermessung als herausfallend zu kennzeichnen.  

 

(7) Bei der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen im Außendienst (Abschnitt B) 

sind die im Liegenschaftskataster geführten tatsächlichen Angaben der von einer 

Liegenschaftsvermessung betroffenen Flurstücke durch visuellen Vergleich mit der 

Örtlichkeit zu prüfen; die bei diesem Vergleich deutlich gewordenen Veränderungen sind 

durch Gebäudeaufnahmen (Abschnitt F7) und sonstige Aufnahmen (Abschnitt F8) in das 

Liegenschaftskataster zu übernehmen. Betroffene Flurstücke sind  

1. die Flurstücke, auf denen eine Katastervermessung durchgeführt wird, und 

2. die Flurstücke, an deren Flurstücksgrenze eine Grenzfeststellung durchgeführt wird. 

 

(8) Die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen im Außendienst ist insbesondere 

dann erforderlich, wenn  

1. einer beantragten Liegenschaftsvermessung keine einwandfreie Vermessung zugrunde 

liegt,  

2. das Flurstück einer beantragten Flurstückszerlegung von einem öffentlichen Gewässer 

1. oder 2. Ordnung, das natürlichen Veränderungen unterliegt, begrenzt wird, 
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3. entbehrlich gewordene Grenzzeichen (Nr. 266 Abs. 1) zu entfernen sind oder  

4. sich die Festlegung einer neuen Flurstücksgrenze auf örtlich vorhandene bauliche 

Anlagen gemäß Nr. 140 Abs. 6 oder Abs. 7 bezieht. 

 

(9) Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung stellt den Landratsämtern als 

untere Vermessungsbehörden die IuK-Kernverfahren zur Durchführung von 

Liegenschaftsvermessungen zur Verfügung (Anlage 1). Die sonstigen Vermessungsstellen 

können andere IuK-Verfahren einsetzen, wenn sie gleiche Berechnungsergebnisse liefern, 

die vorgeschriebenen Ausgabeprotokolle (Anlage 10) erzeugen und Erhebungsdaten im 

Austauschformat NAS (Nr. 2 Abs. 4 VwVLK) übermitteln können. 

 

2. Anträge  auf  Liegenschaftsvermessungen  

 
(1) Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist über den notwendigen Umfang der 

Liegenschaftsvermessung zu beraten; insbesondere ist bei Sonderungen (Nr. 140 Abs. 3) 

darauf hinzuweisen, dass ein im Liegenschaftskataster nachgewiesener Grenzpunkt, an 

dem die neue Grenze beginnt oder endet, entsprechend seiner Festlegung im 

Liegenschaftskataster für den Grenzverlauf auch dann maßgeblich ist, wenn das 

Grenzzeichen fehlt oder das vorhandene Grenzzeichen damit nicht übereinstimmt. 

 

(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin soll dem Antrag insbesondere folgende 

Angaben beifügen: 

1. Übernahmeerklärung des Gebührenschuldners, falls dieser nicht identisch mit dem 

Antragsteller oder der Antragstellerin ist, 

2. Angaben zur Festlegung einer neuen Flurstücksgrenze,  

3. Angaben zum Umfang einer beantragten Grenzfeststellung, 

4. die für die Festsetzung der Vermessungsgebühren maßgebenden Parameter 

(beispielsweise Bodenwert oder Baukosten) und  

5. notwendige behördliche Genehmigungen (Absatz 8). 

 

(3) Wird eine Liegenschaftsvermessung nicht vom Grundstückseigentümer oder von der 

Grundstückseigentümerin beantragt, so soll die Vermessungsstelle die Durchführung von 

der Zustimmung des Grundstückseigentümers oder der Grundstückseigentümerin 

abhängig machen. Die Zustimmung ist nicht erforderlich bei Anträgen, die von Behörden 
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oder Notaren gestellt werden; gleiches gilt bei Anträgen, welche dem Vollzug beurkundeter 

Grunderwerbsverträge dienen. 

 

(4) Bei einem Antrag auf Festlegung neuer Flurstücksgrenzen (Abschnitt F5) ist vom 

Antragsteller oder von der Antragstellerin anzugeben, ob eine Abmarkung der Grenzpunkte 

der neuen Flurstücksgrenze gewünscht wird; die Angabe ist zu den Antragsakten zu 

nehmen. Handelt es sich dabei um eine Vermessung langgestreckter Anlagen, ist darauf 

hinzuwirken, dass die Abmarkung der neuen Grenzpunkte als Ausgleich für die entfernten 

Grenzzeichen beantragt wird.  

 

(5) Ein Antrag auf Grenzfeststellung (Abschnitt G) führt zu einer Abmarkung, wenn das 

Grenzzeichen fehlt oder es sich nicht mehr in der richtigen Lage befindet; eine gesonderte 

Erklärung ist hierfür nicht notwendig. Wird der unteren Vermessungsbehörde bekannt, 

dass ein Verursacher entlang einer Trasse unbefugt Grenzzeichen entfernt (beispielsweise 

beim Bau einer Rohrleitung) und nicht die Behebung des Schadens beantragt hat (§ 19 

Abs. 1 Ziffer 1 VermG), ist darauf hinzuwirken, dass der Verursacher eine 

Grenzfeststellung beantragt. Wird kein Antrag gestellt, kann von der unteren 

Vermessungsbehörde die Ordnungswidrigkeit geahndet werden (§ 19 Abs. 2 VermG). 

 

(6) Kann eine beantragte Liegenschaftsvermessung nicht zeitnah durchgeführt werden, ist 

ein Zwischenbescheid zu erteilen; darin ist der in Aussicht genommene Zeitraum der 

Durchführung anzugeben. Der Zwischenbescheid ist zu den Antragsakten zu nehmen. 

 

(7) Kann ein Antrag aus Gründen, die vom Antragsteller oder von der Antragstellerin zu 

vertreten sind, nicht bearbeitet werden, ist der Antragsteller oder die Antragstellerin 

aufzufordern, die Hindernisse innerhalb einer zumutbaren Frist zu beseitigen. Werden die 

Hindernisse nicht beseitigt, so kann der Antrag abgelehnt werden. 

 

(8) Notwendige behördliche Genehmigungen (beispielsweise nach dem 

Agrarstrukturverbesserungsgesetz oder dem Landeswaldgesetz) sollen vor der 

Bearbeitung des Antrags vorliegen. Der Antragsteller oder die Antragstellerin soll 

entsprechend unterrichtet und an die Genehmigungsbehörde verwiesen werden. Besteht 

der Antragsteller oder die Antragstellerin auf der Bearbeitung des Antrags, bevor die 

Genehmigungsbehörde entschieden hat, so ist er darauf hinzuweisen, dass auch dann 
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Gebühren erhoben werden, wenn die Genehmigung versagt wird und dass weitere 

Gebühren für die Aufhebung der Katastervermessung entstehen können. Der Hinweis ist 

zu den Antragsakten zu nehmen.  

 

(9) In Gebieten, in denen ein Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch 

eingeleitet oder ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz angeordnet worden ist, 

sind Liegenschaftsvermessungen im Benehmen mit der für die Durchführung des 

Verfahrens zuständigen Behörde vorzunehmen. 

 

3. Katasternachweis  

 

(1) Den Liegenschaftsvermessungen ist der Katasternachweis (Nr. 20 Abs. 1 VwVLK) zu 

Grunde zu legen. Ergibt sich der Katasternachweis aus den Liegenschaftskatasterakten, ist 

für die Liegenschaftsvermessung in der Regel der neueste Katasternachweis zu 

verwenden.  

 

(2) Wenn die Qualität einer vermeintlich einwandfreien Vermessung (Nr. 21 VwVLK) so 

gering ist, dass die zulässigen Abweichungen (Nr.  293 Abs. 6) nicht nur bei einzelnen 

Grenzpunkten nachweislich überschritten werden, ist die Liegenschaftsvermessung 

grundsätzlich so durchzuführen, als ob eine nicht einwandfreie Vermessung vorliegen 

würde.    

 

(3) Mit der Bestimmung von Landeskoordinaten für Grenzpunkte (Abschnitt F4) wird der 

bisherige Katasternachweis durch die Landeskoordinaten ersetzt.  

 

4. Landeskoordinaten  
 
(1) Für die Punkte des Liegenschaftskatasters sind ETRS89/UTM-Koordinaten (Nr. 3 Abs. 

6 VwVFP) zu bestimmen (Landeskoordinaten).  

 

(2) Landeskoordinaten dürfen nur geändert werden, wenn ein Fehler in der ursprünglichen 

Bestimmung nachgewiesen wird; der Nachweis ist im Fortführungsriss zu dokumentieren. 
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5. Prinzip der Nachbar schaft  

 

Das Prinzip der Nachbarschaft ist grundsätzlich zu beachten.  

 

6. Genauigkeitsstufen  
 
Für die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen gelten Genauigkeitsstufen. 

Genauigkeitsstufe 1 gilt für Gebiete, in denen hohe Grundstückswerte vorkommen. 

Diese Gebiete werden vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in 

Abstimmung mit den betroffenen unteren Vermessungsbehörden festgelegt. Ein Gebiet 

kann eine Gemarkung oder einen Teil derselben (beispielsweise den Innenstadtbereich) 

umfassen. Genauigkeitsstufe 2 gilt für die übrigen Gebiete. 

 

7. Punktnummerierung  

 
(1) Die Vergabe der Punktnummern erfolgt in der Regel bei der Durchführung der 

Liegenschaftsvermessung oder ausnahmsweise im Rahmen der Eignungsprüfung (bei 

vorläufiger Punktnummerierung). Bestehende Punktnummerierungen werden beibehalten. 

Aufnahmepunkte sind gemarkungsweise mit ganzen Zahlen zu nummerieren (AP-

Nummer); sie darf höchstens 5-stellig sein. Punkte des bisherigen Polygon- und 

Liniennetzes, Versicherungspunkte und Grenzpunkte sind nach Nr. 7 Abs. 2 der LK-

Vorschrift zu nummerieren.  

 

(2) Die einem Stadtkreis oder einer Gemeinde nach § 10 VermG genehmigte, von Absatz 

1 abweichende Punktnummerierung (Nr. 57 Abs. 2 VwVLK) bleibt unberührt. 

 

(3) Grenzpunkte in Dienstbezirksgrenzen der unteren Vermessungsbehörden erhalten nur 

eine Punktnummer; dies gilt auch bei Punktnummerierungen nach Absatz 2. 

 

(4) Historische Grenzpunkte, die durch die Aufhebung einer Katastervermessung (Nr. 190) 

wieder gültig werden, behalten ihre Punktnummern. 

 

(5) Punkte von vorübergehender Bedeutung sind  

  1. bisher nicht nummerierte wegfallende Grenzpunkte,  

  2. Scheitelpunkte kreisförmiger Flurstücksgrenzen,  
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  3. Gebäudepunkte,  

  4. Punkte der Abgrenzung von Tatsächlichen Nutzungen, 

  5. Punkte von Topographischen Objekten,  

  6. Temporäre Aufnahmepunkte (Nr. 110 Abs. 3) einschließlich frei gewählte Standpunkte 

(Nr. 61),  

  7. exzentrische Standpunkte,  

  8. projektbezogene Referenzstationen (Nr. 80) und  

  9. Hilfspunkte. 

Diese Punkte werden innerhalb einer Liegenschaftsvermessung gemarkungsübergreifend 

unter Voranstellung des Buchstabens "V" mit ganzen Zahlen nummeriert. 

 

8. Bekanntgabe von Verwaltungsakten  

 

(1) Verwaltungsakte, die im Zusammenhang mit Liegenschaftsvermessungen erlassen 

werden, sind den Grundstückseigentümern und sonstigen Beteiligten gemäß § 16 VermG 

bekanntzugeben. Nr. 42 der LK-Vorschrift ist zu beachten. Die Bekanntgabe folgender 

Verwaltungsakte ist im Fortführungsriss (Nr. 270) nachzuweisen: 

1. Die Grenzfeststellung mit Abmarkung (§ 5 Abs. 3 VermG), 

2. die Grenzfeststellung zur Prüfung der Abmarkung (§ 5 Abs. 3 VermG) auf Antrag und 

3. die Grenzfeststellung zur Prüfung der Abmarkung mit Entfernung eines Grenzzeichens 

(Nr. 203 Abs. 2). 

Nachzuweisen sind die Form der Bekanntgabe, die Namen der Grundstückseigentümer 

und Erbbauberechtigten, das Datum der Bekanntgabe sowie der Name oder das 

Handzeichen des Bediensteten, der die Bekanntgabe vorgenommen hat (Anlage 6). 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn trotz eines Antrags auf Grenzfeststellung eine 

Abmarkung nicht vorgenommen werden konnte (Nr. 262). Der Grund ist bei der 

Bekanntgabe zu nennen und im Fortführungsriss nachzuweisen.  

 

(3) Die Abmarkung einer neuen Flurstücksgrenze im Vorgriff auf die Festlegung im 

Liegenschaftskataster (Nr. 261 Abs. 6) hat keine unmittelbare Rechtswirkung. Aus 

Gründen der Transparenz des Verwaltungshandelns ist die Abmarkung entsprechend 

Absatz 1 bekanntzugeben und im Fortführungsriss nachzuweisen. 
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B. AUSSENDIENST 

 

10. Unterrichtung  der Grundstückseigentümer  

 

(1) Die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen im Außendienst soll den 

Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten mit dem Hinweis angekündigt werden, 

dass sie bei den Arbeiten anwesend sein sollen. Sind die Arbeiten ausnahmsweise ohne 

Ankündigung durchgeführt worden, so sind die Beteiligten unverzüglich zu benachrichtigen 

(§ 17 Abs. 2 VermG); die Erteilung eines Gebührenbescheids ersetzt die nachträgliche 

Benachrichtigung nicht. Bei Grundstücken, an denen Wohnungs- oder Teileigentum 

besteht, genügt die Übersendung der Ankündigung oder nachträglichen Benachrichtigung 

an den Verwalter. Bei Grundstücken, die dem Gemeingebrauch dienen, kann auf die 

Unterrichtung verzichtet werden, wenn lediglich TP, AP oder Versicherungspunkte 

vermarkt, bestimmt oder auf Lageänderung überprüft wurden. 

 

(2) Die Ankündigung oder die nachträgliche Benachrichtigung kann durch öffentliche 

Bekanntgabe (§ 16 Abs. 3 VermG), schriftliche Mitteilung oder mündlich erfolgen. Die  

Ankündigung oder die nachträgliche Benachrichtigung enthält mindestens Angaben über 

1. die Vermessungsstelle,  

2. das vorgesehene oder tatsächliche Datum, die Art und den Inhalt der 

Liegenschaftsvermessung, 

3. die betroffenen Flurstücke, 

4. die Rechtsgrundlage, auf der das Verwaltungshandeln beruht, und 

5. den Hinweis auf die Möglichkeit der Anwesenheit nach Absatz 1 (nur bei der 

Ankündigung). 

Einem Antragsteller oder einer Antragstellerin ist zusätzlich der Bezug zu seinem oder 

ihrem Antrag zu nennen; auf die Rechtsgrundlage kann verzichtet werden, wenn er bei der 

Antragstellung bereits ausreichend aufgeklärt wurde.    

 

(3) Die Form und Art der Zuziehung (schriftlich oder mündlich, Ankündigung oder 

nachträgliche Benachrichtigung), die Namen der Grundstückseigentümer und 

Erbbauberechtigten, das Datum der Ankündigung oder nachträglichen Benachrichtigung 

sowie der Name oder das Handzeichen des Bediensteten, welcher die Zuziehung 
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vorgenommen hat, sowie Vermerke über die Anwesenheit der Beteiligten sind im 

Fortführungsriss (Nr. 270) nachzuweisen (Anlage 6).  

 

11. Sicherheitsbestimmungen  

 

(1) Bei Liegenschaftsvermessungen an und auf Straßen sind insbesondere die 

Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Richtlinien für die Sicherung 

von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) zu beachten. Anstelle des in den Regelplänen der 

RSA vorgesehenen Zeichens 123 "Arbeitsstelle" kann das Zeichen 101 "Gefahrenstelle" 

gleichwertig verwendet werden. 

 

(2) Im Außendienst sind die Vorschriften über den Arbeitsschutz und die 

Sicherheitsbestimmungen zu beachten; dies gilt insbesondere für die "Sicherheitsregeln 

Vermessungsarbeiten", die vom Bundesverband der Unfallversicherungsträger der 

öffentlichen Hand (BAGUV) herausgegeben werden.  

 

(3) Vor Beginn einer Liegenschaftsvermessung, bei der voraussichtlich Grab-, 

Vermarkungs- oder Abmarkungsarbeiten notwendig werden, sollen bei Versorgungs- und 

Telekommunikationsunternehmen Kabel- und Leitungspläne angefordert werden. Hinweise 

dieser Unternehmen zur Vermeidung der Beschädigung von unterirdischen Leitungen sind 

zu beachten. 

  

12. Betre ten der Flurstücke  

 

(1) Die mit der Durchführung der Vermessungsaufgaben beauftragten Personen sind 

befugt, Flurstücke zu betreten, Vermessungs- und Grenzzeichen einzubringen sowie die 

zur Durchführung der Arbeiten notwendigen Maßnahmen zu treffen (§ 17 Abs. 1 VermG). 

Die mit der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen beauftragten Personen weisen 

sich auf Verlangen durch einen Dienstausweis oder Papiere mit entsprechendem Inhalt 

aus. 

 

(2) Die Betretungsbefugnis nach § 17 VermG erstreckt sich nicht auf das Betreten von 

Wohnungen. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers betreten 

werden. Dagegen ist das Betreten von Geschäfts- und Betriebsräumen in den Zeiten 
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statthaft, in denen die Räume normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder 

betriebliche Nutzung zur Verfügung stehen. 

 

(3) Beim Betreten von Geschäfts- und Betriebsräumen oder von eingefriedeten oder 

bebauten Flurstücken sollen die Grundstückseigentümer oder andere Berechtigte 

verständigt werden. 

 

(4) Für das Betreten von Bundesautobahnen, Kraftfahrtstraßen und Eisenbahnen  sind die 

hierfür einschlägigen verkehrsrechtlichen Vorschriften zu beachten. Für das Betreten nicht 

öffentlicher Verkehrs- und Betriebsanlagen sind die Vorschriften des jeweiligen Betreibers 

zu beachten. Militärische Anlagen dürfen nur mit Erlaubnis des zuständigen 

Wehrbereichskommandos betreten werden. 
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C. MESSGERÄTE 

 

20. Grundsätzliches  

 

(1) Bei der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen dürfen nur Messgeräte 

verwendet werden, welche die Anforderungen nach den Nrn. 21 bis 23 erfüllen. 

 

(2) Messgeräte sind aus gegebenem Anlass (beispielsweise vor dem ersten Einsatz oder 

nach einer Reparatur), mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihre Genauigkeit und 

einwandfreie Funktionsweise zu überprüfen (Nr. 24); die Überprüfung ist aktenkundig zu 

machen.  

 

21. GNSS-Empfänger  

 

GNSS-Empfänger müssen mindestens über nachstehende Eigenschaften verfügen: 

1. Simultane Aufzeichnung der Code- und Phasenmessungen von mindestens zwei 

Frequenzen desselben Satellitennavigationssystems (Zweifrequenzempfänger) und 

2. Standardabweichung der Lagebestimmung �L�Q���(�F�K�W�]�H�L�W���Y�R�Q���”��0,01 m.  

 

22. Tachymeter  

 

(1) Die Standardabweichung einer in zwei Halbsätzen gemessenen Richtung darf 

höchstens 1 mgon betragen. Gleiches gilt für die Standardabweichung einer 

Zenitwinkelmessung. 

 

(2) Die Standardabweichung einer einfach gemessenen Strecke darf höchstens 0,01 m 

betragen.  
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23. Sonstige Messgeräte  

 

(1) Messbänder dürfen verwendet werden,   

wenn die Länge des Messbandes bei + 20 oC höchstens um 

 d = (1,0 + n * 0,1) mm 

vom Sollmaß abweicht, wobei n die Länge des Messbandes in Metern ist. Andere 

Handmessgeräte (beispielsweise Handlaser) können eingesetzt werden, wenn sie diese 

Genauigkeitsanforderung entsprechend erfüllen. 

 

(2) Kreuzscheibe und Winkelprisma müssen so beschaffen sein, dass bei Ordinaten von 

30 m die Abszissen mit einer Standardabweichung von 0,02 m erfasst werden können. 

 

24. Überprüfung  

 

(1) Die Überprüfung der Messgeräte kann entweder 

1. durch Messung und Auswertung von Eichstrecken oder Testnetzen oder 

2. in einem Messlabor erfolgen.  

Erfolgt eine Überprüfung nach Ziffer 1, müssen die Sollstrecken der Eichstrecke oder 

Sollkoordinaten des Testnetzes mit übergeordneter Genauigkeit ermittelt worden sein. Bei 

der Überprüfung ist insbesondere nachzuweisen, dass die Genauigkeitsanforderungen 

eingehalten sind. 

 

(2) Bei der Überprüfung der Tachymeter sollen bestimmt und nachgewiesen werden: 

1. Additionskonstante,  

2. Maßstabskorrektur sowie 

3. Höhenindexfehler, Zielachsenfehler und Kippachsenneigung. 

 

(3) Optische Lote, Prismenstäbe und Antennenstäbe sind vor Beginn der Messung 

routinemäßig zu prüfen. Dejustierte Libellen sind zu justieren oder im Zweifelsfall 

auszutauschen. 
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D. MESSUNGEN 

 

30. Grundsätzliches  
 
(1) Die Messwerte sind in der Regel an Ort und Stelle automatisch auf Datenträger zu 

speichern. Einzelne Messwerte können von Hand in den Feldrechner eingegeben oder in 

den Fortführungsriss eingetragen werden (Nr. 272 Abs. 1).  

 
(2) Längenmaße und gemessene Koordinaten werden im Metermaß auf Zentimeter oder 

Millimeter, Richtungen und Winkelmaße in Gon mit 3 oder 4 Nachkommastellen 

angegeben. 

 

(3) Bei Abgrenzungen der Tatsächlichen Nutzung und bei Topographischen Objekten 

können Längenmaße auf Dezimeter angegeben werden. 

 

(4) An den Streckenmessungen sind folgende Korrekturen anzubringen: 

1. Additionskonstante und Maßstabskorrektur sowie 

2. Korrektur wegen meteorologischer Parameter (Temperatur, Luftdruck). 

An den Winkelmessungen sind folgende Korrekturen anzubringen: 

1. Zielachsfehler und Kippachsenneigung sowie 

2. Höhenindexfehler. 

 

(5) Bei der Auswertung der Messungen sind an den Streckenmessungen die 

Höhenreduktion mit der mittleren Geländehöhe im Messgebiet (bezogen auf das GRS80-

Ellipsoid) und die Streckenreduktion der Abbildung zu berücksichtigen. Bei der Berechnung 

der Horizontalstrecke aus Schrägstrecke und Zenitwinkelmessungen sind Refraktion und 

Erdkrümmung zu berücksichtigen. 

 

31. Art der Messungen  
 
Die Lage von Punkten kann bestimmt werden durch 

1. Richtungsmessungen (Nr. 32), 

2. elektro-optische Streckenmessungen (Nr. 33), 

3. GNSS-Messungen (Nr. 34) und 
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4. sonstige Messungen (Nr. 35). 

Die Messungsarten können miteinander kombiniert werden. 

 
32. Richtungsmessung en 
 
Die Richtungsmessungen bei AP-Bestimmungen und Stationierungen sind in mindestens 

zwei Halbsätzen zu messen; bei steilen Zielungen (beispielweise Herablegungen) sollen 

die beiden Halbsätze zur Minimierung des Einflusses verbleibender Instrumentenfehler in 

beiden Fernrohrlagen gemessen werden.  

 
33. Elektro -optische Streckenmessung en 
 
 (1) Die elektro-optische Messung von Strecken wird mit Reflektor durchgeführt. Bei der 

Aufnahme von Gebäuden und Topographischen Objekten ist auch ein reflektorloses 

Messen zulässig. Strecken werden in der Regel einmal gemessen.  

 

 (2) Die Zenitwinkel zur Reduktion der Strecken auf die Horizontale werden in der Regel 

nur in einer Fernrohrlage gemessen.  

 
34. GNSS-Messungen  
 
(1) GNSS-Messungen entstehen durch Empfang und Verarbeitung der ausgesandten 

Signale von globalen Satellitennavigationssystemen (GNSS - Globale Navigations-

Satelliten-Systeme). Hierzu zählen insbesondere GPS, GLONASS und GALILEO. 

  

(2) GNSS-Messungen umfassen Code- und Phasenmessungen mit mindestens 

zwei Empfängern (Relativmessungen), die in Echtzeit (Realtime) oder durch nachträgliche 

Berechnung (Postprocessing) ausgewertet werden.  

 

(3) In Echtzeit sind die Phasenmehrdeutigkeiten an Ort und Stelle zuverlässig zu lösen 

(Initialisierung). Soweit Punkte mittels GNSS-Messungen zweifach unabhängig bestimmt 

werden, sind die beiden Bestimmungen zu Zeiten verschiedener Satellitenkonstellationen 

durchzuführen. Zwischen erster und zweiter Bestimmung ist eine erneute Initialisierung 

durchzuführen und im Ausgabeprotokoll (Anlage 10) nachzuweisen. 

 

(4) Während der Messungen muss eine geeignete Konstellation der Satelliten vorhanden 

sein. Anhaltspunkte hierfür sind ein möglichst kleiner PDOP-Wert (Position Dilution of 
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Precision) und ein möglichst kleiner GDOP-Wert (Geometric Dilution of Precision); beide 

Werte sollen jeweils kleiner als 4 sein. Weitere Kriterien für die Güte der Punktbestimmung 

stellen die Punktgenauigkeit aus Wiederholungsmessungen und eine herstellerspezifisch 

ermittelte Qualitätsangabe zur Punktbestimmung dar. Die Voreinstellung für die 

Punktgenauigkeit soll kleiner oder gleich 0,01 m betragen. Die Voreinstellungen des 

Empfängers hinsichtlich Höhenwinkel der Satelliten (Elevation), PDOP und 

Punktgenauigkeit sind im Ausgabeprotokoll (Anlage 10) nachzuweisen. 

 

35. Sonstige M essungen  
 
(1) Streckenmessungen mit Messgeräten nach Nr. 23 Abs. 1 sind nur für kurze Strecken 

(bis höchstens 30 m) oder bei der Messung von Gebäudefluchten zugelassen.  

 

(2) Messungen von rechten Winkeln mit Kreuzscheibe oder Winkelprisma sind für kurze 

Strecken oder für örtliche Nachmessungen von Vermessungslinien älterer 

Katasternachweise zulässig. 
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E. MESS- UND AUSWERTEVERFAHREN 

 

E1. GRUNDSÄTZLICHES 

 

40. Zulässige Mess- und Auswerteverfahren    

 

(1) Mess- und Auswerteverfahren (Verfahren) zur Durchführung von 

Liegenschaftsvermessungen bestehen aus einem vorgegebenen Ablauf von Messungen 

und Berechnungen.  

 

(2) Liegenschaftsvermessungen werden in der Regel mit SAPOS-Verfahren (Nr. 50) oder 

Polarverfahren (Nr. 60) durchgeführt. Die Netzausgleichung (Nr. 70) und die sonstigen 

Verfahren (Nrn. 80 bis 84) können in Einzelfällen verwendet werden. Die Verfahren können 

innerhalb einer Liegenschaftsvermessung miteinander kombiniert werden. 

 

(3) Die Verfahren sind so anzulegen, dass grobe Fehler erkannt (Zuverlässigkeit), 

systematische Fehler möglichst vermieden oder an den Messwerten berücksichtigt und 

zufällige Fehler klein gehalten werden.  

 

41. Anschluss  an das Geod ätische  Festpunkt feld  

 

(1) Der Anschluss an das Geodätische Festpunktfeld (Nr. 2 Abs. 1 VwVFP) erfolgt bei 

Liegenschaftsvermessungen durch den Anschluss an die vernetzten SAPOS-Stationen 

(Nr. 23 VwVFP) oder an das Lagefestpunktfeld des Liegenschaftskatasters (Nr. 2 Abs. 3 

VwVFP).  

 

(2) TP und AP sind vor ihrer Verwendung als Anschlusspunkte mit einer der nachfolgend 

genannten Möglichkeiten auf Lageänderungen zu überprüfen: 

1. Durch Nachmessung der Sicherungs- oder Versicherungsmaße, 

2. mit SAPOS-Verfahren (Nr. 50),  

3. mit Polarverfahren (Nr. 60) oder 

4. durch geeignete Messungen im unmittelbar umgebenden Lagefestpunktfeld. 
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Ist die lineare Abweichung bei der Überprüfung größer als 0,03 m, ist zu untersuchen, ob 

der TP oder AP verändert ist. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Fortführungsriss 

nachzuweisen.  

 

(3) Für Gebäudeaufnahmen (Abschnitt F7) und die sonstigen Aufnahmen (Abschnitt F8) 

kann der unmittelbare Anschluss an die SAPOS-Stationen oder das Lagefestpunktfeld 

unterbleiben, wenn für die Punkte anderweitig Landeskoordinaten berechnet werden 

können. Als Anschlusspunkte sind daher auch Punkte des bisherigen Polygon- und 

Liniennetzes, Versicherungspunkte und Grenzpunkte zulässig.  

 

42. Nachbarschaftstreue Einpassung in das Lagefestpunktfeld   

 

(1) Beim Anschluss an das Lagefestpunktfeld des Liegenschaftskatasters sind die 

Verfahren so anzulegen, dass alle aufzunehmenden und abzusteckenden Punkte 

bestmöglich nachbarschaftlich in das Lagefestpunktfeld eingepasst werden. Daher sind die 

Anschlusspunkte so auszuwählen, dass die aufzunehmenden und abzusteckenden Punkte 

innerhalb oder nur geringfügig außerhalb des Bereichs der Anschlusspunkte liegen. 

 

(2) Die Aufnahme und die Absteckung von Punkten müssen unter Beachtung des Prinzips 

der Nachbarschaft in das Lagefestpunktfeld eingepasst werden. Hierzu sind in der Regel  

1. beim Polarverfahren (Nr. 60) und beim GNSS-Verfahren mit projektbezogener 

Referenzstation oder einem anderen Korrekturdatendienst (Nr. 80) die berechneten 

linearen Abweichungen zwischen den gemessenen und den gegebenen 

Landeskoordinaten der Anschlusspunkte und 

2. beim Einbinde- und Orthogonalverfahren der aus den Landeskoordinaten von Anfangs- 

und Endpunkt berechneten und der entsprechenden gemessenen Strecke ermittelte 

Maßstabsfaktor der Vermessungslinie 

bei allen Aufnahmen und Absteckungen zu berücksichtigen. Die Zuverlässigkeit der 

Einpassung ist nachzuweisen. 

 

(3) Zur nachbarschaftstreuen Einpassung nach Absatz 1 ist an den Koordinaten jedes 

aufgenommenen oder an den Absteckungsmaßen jedes abzusteckenden Punktes eine 

Verbesserung anzubringen, die aus den in Abhängigkeit der Abstände zwischen dem 

aufgenommenen oder abzusteckenden Punkt und den Anschlusspunkten gewichteten 
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Koordinatenabweichungen der Anschlusspunkte berechnet wird. Als Gewichtsansätze sind 

�S� �����6�����S� �������6��¥�6�����R�G�H�U���S� �����62 zu verwenden, wobei S die Strecke zwischen dem 

aufgenommenen oder abzusteckenden Punkt und dem jeweiligen Anschlusspunkt ist. 

 

43. Doppelaufnahme  

 

(1) Für neue Grenzpunkte, die örtlich festgelegt werden (Nr. 140 Abs. 3), und für 

vorhandene Grenzpunkte, die durch eine nicht einwandfreie Vermessung festgelegt sind, 

sind zweimal unabhängig voneinander Landeskoordinaten zu bestimmen 

(Doppelaufnahme). Dabei sind die Grenzpunkte zur zweiten Aufnahme neu aufzustellen. 

Die lineare Abweichung zwischen den aus beiden Aufnahmen berechneten 

Landeskoordinaten darf die zulässige Abweichung nach Nr. 293 Abs. 3 nicht 

überschreiten. Die beiden Ergebnisse sind zu mitteln.  

 
(2) Wird die zulässige Abweichung überschritten, ist eine weitere unabhängige 

Bestimmung von Landeskoordinaten durchzuführen; unter Umständen können weitere 

Bestimmungen folgen. Die fehlerhaften Koordinaten und die zugehörigen Messungen sind 

zu streichen. Die Landeskoordinaten sind aus zwei Bestimmungen zu mitteln; die lineare 

Abweichung zwischen den beiden Bestimmungen darf die zulässige Abweichung nach Nr. 

293 Abs. 3 nicht überschreiten.  

 

 (3) Absatz 1 gilt entsprechend für TP, AP, Temporäre Aufnahmepunkte (TA - Nr. 110 Abs. 

3) und Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes sowie für Gebäudepunkte 

(Abschnitt F7), Punkte der sonstigen Aufnahmen (Abschnitt F8) und Hilfspunkte, die zur 

Festlegung neuer Flurstücksgrenzen oder als identische Punkte für die rechnerische 

Grenzfeststellung benötigt werden. Ansonsten sind Gebäudepunkte, Punkte der sonstigen 

Aufnahmen und Hilfspunkte nur einmal aufzunehmen. 

 

44. Absteckung  

 

(1) Grenzpunkte, für die Landeskoordinaten vorliegen oder berechnet werden, werden 

nach diesen Landeskoordinaten in die Örtlichkeit übertragen (Absteckung). Dabei sind die 

Höhenreduktion und Streckenreduktion der Abbildung (Nr. 30 Abs. 5) entsprechend zu 

berücksichtigen. 
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 (2) Die Absteckung der Grenzpunkte ist grundsätzlich nach ihrer Abmarkung durch 

Vergleich der gegebenen mit den aus einer unabhängigen Aufnahme berechneten 

Landeskoordinaten zu überprüfen (Kontrolle der Absteckung); dabei darf die lineare 

Abweichung die zulässige Abweichung nach Nr. 293 Abs. 4 nicht überschreiten.  

 

E2. SAPOS-VERFAHREN 

 

50. Grundsätzliches  

 

(1) Beim SAPOS-Verfahren werden neben eigenen GNSS-Messungen (Nr. 34) die 

Ergebnisse der Vernetzung der SAPOS-Stationen (Nr. 23 VwVFP) verarbeitet. 

 

(2) Mit SAPOS-Verfahren werden in Echtzeit direkt im Feld oder durch nachträgliche 

Berechnungen Landeskoordinaten bestimmt. 

 

51. Ablauf des SAPOS-Verfahrens  

 

Beim SAPOS-Verfahren werden ohne Anschluss an das Lagefestpunktfeld des 

Liegenschaftskatasters mit Hilfe des Anschlusses an die vernetzten SAPOS-Stationen 

Landeskoordinaten bestimmt. Zwischen den beiden Aufnahmen einer Doppelaufnahme 

oder zwischen der Absteckung und der Kontrolle der Absteckung eines Grenzpunktes ist 

eine erneute Initialisierung durchzuführen und im Ausgabeprotokoll (Anlage 10 S. 4) 

nachzuweisen. Die beiden Bestimmungen sind zu Zeiten verschiedener 

Satellitenkonstellationen durchzuführen. 

 

E3. POLARVERFAHRE N  

 
60. Grundsätzliches  
 

(1) Das Polarverfahren besteht aus Polaraufnahme (Nr. 62) und Stationierung (Nr. 63). 

 

(2) Bei der Polaraufnahme werden Punkte durch Richtungs- und Streckenmessungen in 

einem auf den Standpunkt und die zugeordnete Orientierung bezogenen örtlichen 

Koordinatensystem (Standpunktsystem) festgelegt. Der Standpunkt kann frei gewählt 
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werden. Frei gewählte Standpunkte sind für die Dauer der Messungen zur einfachen 

Kontrolle auf unveränderte Zentrierung örtlich zu markieren. 

 

(3) Bei der Stationierung wird das Standpunktsystem mit Hilfe von Richtungs- und 

Streckenmessungen zu den Anschlusspunkten in das System der Anschlusspunkte 

überführt. Als Anschlusspunkte sind die umgebenden Lagefestpunkte des 

Liegenschaftskatasters oder Temporäre Aufnahmepunkte (TA - Nr.110 Abs. 3) zu 

verwenden. Die Verwendung einzelner Lagefestpunkte kann unterbleiben, wenn auf Grund 

der Qualität des umgebenden Lagefestpunktfeldes das Prinzip der Nachbarschaft trotzdem 

gewahrt wird. Die Anschlusspunkte sind doppelt aufzunehmen. 

 

(4) Zur Stationierung sollen mindestens drei Anschlusspunkte verwendet werden. Soweit 

die Sichten nicht möglich sind und das Prinzip der Nachbarschaft gewahrt ist, genügen 

zwei Anschlusspunkte. Mit denselben Transformationsparametern können weitere TA 

bestimmt werden. Nr. 43 gilt entsprechend. 

 

(5) Die Stationierung ist so anzulegen und durchzuführen, dass sie zuverlässig ist (Nr. 64). 

 

(6) Für Gebäudeaufnahmen (Abschnitt F7) und sonstige Aufnahmen (Abschnitt F8) können 

auch Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes, Versicherungspunkte und 

Grenzpunkte als Anschlusspunkte verwendet werden. Die einmalige Aufnahme aller 

Anschlusspunkte genügt. Die örtliche Überprüfung der Anschlusspunkte auf Lageidentität 

kann unterbleiben, wenn bei der Verwendung von mindestens vier Anschlusspunkten die 

zulässigen Abweichungen (Nr. 293 Abs. 2) eingehalten werden. 

 

61. Frei gewählter Standpunkt  als AP  

 

(1) Frei gewählte Standpunkte können als AP vermarkt, versichert und in das 

Liegenschaftskataster übernommen werden, wenn 

1. der zu bestimmende AP innerhalb des Bereichs der Anschlusspunkte liegt, 

2. mindestens drei Anschlusspunkte verwendet werden, 

3. die Abweichungen an den Anschlusspunkten 0,03 m nicht überschreiten, 

4. die Standardabweichung des neuen AP die zulässige Standardabweichung (Nr. 71 Abs. 

6) nicht überschreitet und 
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5. die Zuverlässigkeit nachgewiesen ist. 

 

(2) Mit denselben Transformationsparametern kann ein weiterer AP bestimmt werden. Dies 

gilt auch, wenn der frei gewählte Standpunkt nach Absatz 1 nicht als AP vermarkt, 

versichert und in das Liegenschaftskataster übernommen wird. Nr. 43 gilt entsprechend. 

 
62. Polaraufnahme  
 
(1) Die Polaraufnahme ist grundsätzlich in einer Fernrohrlage und unter rechnerischer 

Berücksichtigung von Instrumentenfehlern auszuführen.  

 

(2) Zentrierung, Horizontierung und Orientierung sind regelmäßig und vor Abschluss der 

Messungen zu überprüfen. Die Orientierung soll mit Hilfe eines geeigneten Hilfszieles 

kontrolliert werden. Die festgestellte Richtungsdifferenz an dem Hilfsziel ist in eine 

Querabweichung für den weitest entfernt liegenden Anschlusspunkt oder, wenn dessen 

Entfernung mehr als 250 m beträgt, für eine Entfernung von 250 m umzurechnen. Die so 

berechnete Querabweichung darf die zulässige Abweichung nach Nr. 292 Abs. 3 nicht 

überschreiten.  

 

(3) Musste das Messgerät neu zentriert, neu horizontiert oder der Teilkreis neu orientiert 

werden, sind die seit der letzten Überprüfung der Orientierung durchgeführten Messungen 

zu streichen. Zur Kontrolle der Aufstellung ist der entfernteste Anschlusspunkt erneut zu 

messen und die lineare Abweichung von den gegebenen Koordinaten zu bestimmen. Die 

Stationierung ist vollständig neu zu messen und zu berechnen, wenn die lineare 

Abweichung die zulässige Abweichung nach Nr. 293 Abs. 5 überschreitet. Die Sätze 2 und 

3 gelten auch bei der Fortsetzung der Polaraufnahme nach einer Arbeitsunterbrechung. 

 

(4) Bei Doppelaufnahmen oder Absteckung und deren Kontrolle über Längs- und 

Querexzentrizitäten sind zur Kontrolle der Exzentrizitätsmessungen verschiedene 

Hilfspunkte zu verwenden, die mindestens 0,20 m auseinander liegen. 
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63. Stationierung  

 

(1) Die Stationierung soll als Helmert-Transformation (Absatz 2) mit festen 

Anschlusspunkten berechnet werden. Dabei dürfen die zulässigen linearen Abweichungen 

nach Nr. 293 Abs. 1 nicht überschritten werden.  

 

(2) Bei der Helmert-Transformation ist der Maßstab als Beobachtung mit dem Wert 1 und 

dem Gewicht 50.000 in die Berechnung einzuführen. Damit wird für den Maßstab ein 

plausibler Wert ermittelt. Alle anderen Beobachtungen sind jeweils mit dem Gewicht 1 in 

die Berechnung einzubeziehen. 

 

64. Zuverlässigkeit der Stationierung  

 

(1) Die Stationierung gilt bei mindestens vier Anschlusspunkten als zuverlässig. 

 

(2) Ist die Zuverlässigkeit im Sinne des Absatzes 1 nicht gegeben, ist in der Regel zur 

Steigerung der Zuverlässigkeit der Richtungsmessungen (Orientierungskontrolle) die 

Richtung zu mindestens einem Lagefestpunkt außerhalb des Bereichs der 

Anschlusspunkte (Fernziel) zu messen. Die Richtungsdifferenz zwischen Sollrichtung und 

Istrichtung zum Fernziel ist in eine Querabweichung für den weitest entfernt liegenden 

Anschlusspunkt oder, wenn dessen Entfernung mehr als 250 m beträgt, für eine 

Entfernung von 250 m umzurechnen. Die so berechnete Querabweichung darf die 

zulässige Abweichung nach Nr. 292 Abs. 4 nicht überschreiten.  

 

(3) Anstelle der Orientierungskontrolle mit einem Fernziel kann die Zuverlässigkeit der 

Stationierung durch Strecken- und Richtungsmessungen zu zwei möglichst weit 

voneinander entfernt liegenden Versicherungspunkten oder Grenzpunkten nachgewiesen 

werden. Die linearen Abweichungen dieser Punkte dürfen die zulässigen Abweichungen 

nach Nr. 293 Abs. 5 oder 6 nicht überschreiten. 

 

65. Schnittpu nkte   

 

AP, die von TP oder anderen AP durch Polaraufnahme bestimmt wurden, werden als 

Schnittpunkte bezeichnet. Neue Schnittpunkte werden nicht bestimmt. 
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E4. NETZAUSGLEICHUNG 

 

70. Grundsätzliches  

 

(1) Bei der Netzausgleichung werden Landeskoordinaten in der Regel von AP durch 

strenge Ausgleichungsverfahren berechnet (AP-Netzausgleichung). Die Berechnung von 

Landeskoordinaten für TP, TA, Grenzpunkten und sonstigen Punkten ist gleichwohl 

zulässig. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist durch statistische Überprüfung (Nr. 72) 

nachzuweisen. 

 

(2) Bei der AP-Netzausgleichung ist in der Regel folgende Zahl von Unbekannten 

zulässig: 

1. Zwei Koordinatenunbekannte für jeden neubestimmten Punkt, 

2. eine Orientierungsunbekannte für alle bei einer Aufstellung gemessenen Richtungssätze 

(Nr. 71 Abs. 1), 

3. eine Maßstabsunbekannte für die Streckenmessungen, jedoch nur dann, wenn die 

Redundanz (Absatz 4) der gemessenen Strecken größer als 5 ist und 

4. bei GNSS-Messungen eine Unbekannte für den Maßstab, eine Unbekannte für die 

Rotation und zwei Unbekannte für die Translation (Transformationsparameter). 

 

(3) In die AP-Netzausgleichung können als Beobachtungen eingeführt werden: 

1. Richtungen, 

2. Strecken, 

3. Koordinaten oder Koordinatendifferenzen aus GNSS-Messungen und 

4. Landeskoordinaten der gegebenen TP und AP. 

In die AP-Netzausgleichung eingeführte Beobachtungen sollen nur dann ausgeschieden 

werden, wenn ein Fehler nachgewiesen ist. 

 

(4) Die Redundanz (Überbestimmung = Zahl der Beobachtungen abzüglich der Zahl 

der Unbekannten) soll so groß sein, dass die Redundanzanteile für die statistische 

Überprüfung (Nr. 72) und die statistische Schätzung a posteriori (Nr. 71 Abs. 3) 

ausreichend sind. In begründeten Ausnahmefällen darf die Redundanz bis auf 3 absinken. 
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(5) Bei AP-Netzen sind aufgrund des Prinzips der Nachbarschaft grundsätzlich alle TP 

und AP am Rand und innerhalb des AP-Netzes zum Koordinatenanschluss zu verwenden. 

Dies kann für einzelne AP unterbleiben, wenn das Prinzip der Nachbarschaft auch 

ohne Anschluss gewahrt ist (beispielsweise bei Schnittpunkten und Kleinpunkten).  

 

71. Berechnung  

 

(1) Bei Messung mehrerer Richtungssätze auf einem Standpunkt oder mehrfach  

gemessenen Strecken sind vor der AP-Netzausgleichung die Mittel zu bilden. Ansonsten 

sollen grundsätzlich alle Beobachtungen in die AP-Netzausgleichung eingeführt werden. 

 

(2) Die Beobachtungen sind vor der eigentlichen Ausgleichung auf grobe Fehler 

(beispielsweise Punktverwechslungen) hin zu untersuchen. Bei Bestimmung von AP durch 

GNSS-Messungen können die erhaltenen Koordinaten oder Koordinatendifferenzen durch 

Berechnung einer freien Ausgleichung (Nr. 72 Abs. 7)  untersucht werden. 

 

(3) Die Güte der Ausgleichung (Genauigkeit und Zuverlässigkeit) hängt wesentlich von 

der sachgemäßen Festsetzung der Standardabweichungen der Beobachtungen ab. 

Bei sachgemäßer Festsetzung der Standardabweichungen stimmen die vor der 

Ausgleichung geschätzten Standardabweichungen (a priori) mit den aus der Ausgleichung 

berechneten Standardabweichungen (a posteriori) nahezu überein; Voraussetzung ist 

hierbei, dass keine groben Fehler vorliegen und die systematischen Fehler durch 

bestmögliche Annäherung des mathematischen Modells an die Wirklichkeit klein gehalten 

werden. Die Schätzung der Standardabweichungen der Beobachtungen a priori ist 

sachgemäß vorzunehmen; in der Regel kann im ersten Schritt von der Genauigkeit der 

Messgeräte und der Messverfahren ausgegangen werden. Wenn die Teilredundanz 

derselben Art von Beobachtungen (beispielsweise Richtungen) größer als 40 ist, kann die 

Standardabweichung a priori dieser Art von Beobachtungen auch iterativ durch eine 

statistische Schätzung a posteriori ermittelt werden. 

 

(4) Wird bei GNSS-Messungen die bei der Auswertung der Code- und Phasenmessungen 

ermittelte Varianz-Kovarianz-Matrix in der Vortransformation unter Beachtung der 

Fehlerfortpflanzung mit transformiert, ist diese Varianz-Kovarianz-Matrix in der AP-

Netzausgleichung zu berücksichtigen. 
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(5) Die Landeskoordinaten der neuen AP sollen in einer Ausgleichung mit beweglichen 

Anschlusspunkten berechnet werden. Dabei werden die Landeskoordinaten der 

gegebenen TP und AP unverändert beibehalten; zugleich werden sie als Beobachtungen 

in die Ausgleichung eingeführt. Für die Genauigkeit der Koordinaten der Anschlusspunkte 

kann als Standardabweichung a priori 0,01 m angesetzt werden. Eine Ausgleichung ohne 

Verbesserungen an den Anschlusspunkten (Ausgleichung mit Anschlusszwang) ist zu 

berechnen, wenn die Abweichung an mindestens einem Anschlusspunkt 0,03 m übersteigt 

und die Untersuchungen nach Absatz 2 ergeben, dass die Landeskoordinaten des 

Anschlusspunktes zutreffend sind. 

 

(6) Die Standardabweichungen der Neupunkte sp nach der Ausgleichung sind zu ermitteln. 

Die zulässige Standardabweichung sp eines Neupunktes nach der Ausgleichung beträgt 

0,03 m in der Genauigkeitsstufe 1 und 0,04 m in der Genauigkeitsstufe 2, die zulässige 

durchschnittliche Standardabweichung aller Neupunkte 0,015 m in der Genauigkeitsstufe 1 

und 0,020 m in der Genauigkeitsstufe 2. Ergeben sich an Anschlusspunkten lineare 

Abweichungen von mehr als 0,03 m, ist zu untersuchen, ob die Landeskoordinaten des 

Anschlusspunktes zutreffend sind; hierbei ist auch Nr. 41 Abs. 2 zu beachten. 

 

72. Statistische Überprüfung  

 

(1) Zur Untersuchung der Zuverlässigkeit sind für jede Beobachtung (Nr. 70 Abs. 3) 

folgende Werte zu berechnen (statistische Überprüfung): 

1. Die normierte Verbesserung (NV) oder die auf der Fisher-Verteilung basierende 

Testgröße (F (2D) �± Abs. 2). 

2. Der Einfluss auf die Punktlage (EP), der als Strecke anzeigt, wie sich die Lage der 

 Punkte, die die Beobachtung verbindet, verändert, wenn die betreffende Beobachtung 

 nicht an der Ausgleichung teilnimmt. 

3. Der Einfluss auf die Verbesserung (EV), der als Redundanzanteil in Prozent angibt, 

 wie stark sich eine Änderung einer Beobachtung auf deren Verbesserung auswirkt. 

 Der Redundanzanteil stellt ein Maß für die Kontrollierbarkeit einer Beobachtung durch 

 die anderen Beobachtungen des vorliegenden AP-Netzes dar. 

4. Der Einfluss auf die Funktion (EF), der angibt, wie stark eine beliebige Funktion der

 ausgeglichenen Koordinaten im ungünstigsten Fall von nicht erkennbaren groben 
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Fehlern verfälscht sein kann. EF wird in Einheiten der Standardabweichung der 

ausgeglichenen Koordinaten angegeben.  

Der Nichtzentralitätsparameter ist auf 3,84 zu setzen. Die Formeln zur statistischen 

Überprüfung sind in Anlage 12 angegeben. 

 

(2) Werden die Beobachtungen (Nr. 70 Abs. 3) als unkorreliert in die AP-Netzausgleichung 

eingeführt, ist NV zu berechnen. Werden die Korrelationen der Koordinaten oder -

Koordinatendifferenzen aus GNSS-Messungen durch Berücksichtigung der Varianz-

Kovarianz-Matrix aus der Auswertung der Code- und Phasenmessungen in die AP-

Netzausgleichung eingeführt, ist für jedes korrelierte Koordinatenpaar F (2D) zu 

berechnen. Eine Untersuchung auf grobe Fehler ist vorzunehmen, wenn NV größer als 3 

oder F (2D) größer als 6 ist. Die vermutliche Größe des groben Fehlers (GF) soll ermittelt 

werden. Ist ein NV größer als 3 oder F (2D) größer als 6, kann die zugehörige 

Beobachtung in der Ausgleichung verbleiben, wenn EP kleiner als 0,03 m ist. Ist EP größer 

als 0,03 m, wird eine Beobachtung grundsätzlich nur dann ausgeschieden, wenn ein 

Fehler (beispielsweise durch Nachmessung) nachgewiesen ist. Verbleibt eine 

Beobachtung in der Ausgleichung, auch wenn NV größer als 3 oder F (2D) größer als 6 

und EP größer als 0,03 m sind, ist dies im Ausgabeprotokoll zu begründen. 

 

(3) Sind für mehrere benachbarte Beobachtungen die NV größer als 3 oder F (2D) 

größer als 6, so soll zuerst nur die Beobachtung mit dem größten NV oder dem größ- 

ten F (2D) untersucht werden. Ist ein Fehler in dieser Beobachtung bereinigt, so werden 

in der Regel die NV und F (2D) der benachbarten Beobachtungen spürbar kleiner 

werden. 

 

(4) Es ist anzustreben, dass der Redundanzanteil EV größer als 40 % ist; Werte zwischen 

40 % und 10 % sind noch tragbar, kleinere Werte sollen vermieden werden. 

 

(5) Für jede Beobachtung soll das Produkt aus dem Wert EF multipliziert mit der größeren 

Standardabweichung der beiden betroffenen Punkte in Genauigkeitsstufe 1 

nicht größer als 0,12 m und in Genauigkeitsstufe 2 nicht größer als 0,15 m sein. 

 

(6) EV kleiner als 10 % und Werte des Produktes EF x sp größer als 0,12 m bzw. 0,15m 

deuten auf Schwachstellen in der Geometrie des AP-Netzes hin. Zusätzliche Messungen 
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zur Erhöhung der Zuverlässigkeit können geboten sein. Werden keine zusätzlichen 

Messungen durchgeführt, ist dies in den Ausgabeprotokollen zu begründen. 

 

(7) Werden bei der Berechnung und der statistischen Überprüfung die gegebenen 

Grenzwerte nicht eingehalten, kann für eine erforderliche Untersuchung der 

Beobachtungen anhand der Netzgeometrie eine freie Ausgleichung durchgeführt werden. 

Hierbei werden die Koordinaten der Anschlusspunkte nicht in die Ausgleichung 

einbezogen, sondern lediglich zur Orientierung und Lagerung des Netzes benützt. Nach 

Abschluss der Untersuchung ist nach Nr. 71 Abs. 5 zu verfahren. 

 

E5. SONSTIGE VERFAHREN 

 

80. GNSS-Verfahren  ohne SAPOS -Stationen   

 

(1) An Stelle des SAPOS-Verfahrens können ausnahmsweise auch GNSS-Verfahren mit 

projektbezogener Referenzstation oder mit einem anderen Korrekturdatendienst 

durchgeführt werden. Dabei sind entsprechend dem Polarverfahren mindestens drei 

umgebende Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters als Anschlusspunkte 

aufzunehmen und die WGS84- oder ETRS89/UTM-Koordinaten in das System der 

Landeskoordinaten zu transformieren. Die zulässigen linearen Abweichungen nach Nr. 293 

Abs. 1 dürfen nicht überschritten werden. Die Berechnung der Transformationsparameter 

erfolgt in der Regel durch Helmert-Transformation.  

 

(2) Zur Kontrolle der Aufstellung einer projektbezogenen Referenzstation ist zumindest 

nach Abschluss der Messungen einer der Anschlusspunkte nochmals aufzunehmen. Die 

Messungen und Berechnungen zwischen der vorletzten und letzten Aufnahme sind 

vollständig zu wiederholen, wenn die lineare Abweichung gegenüber der letzten Aufnahme 

mehr als 0,03 m beträgt. 

 

(3) Die Ausgabeprotokolle sind mit "GNSS-Verfahren" besonders zu kennzeichnen.   
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81. Polygonzug  

 

(1) Ein Polygonzug ist ausnahmsweise zulässig, um linienhaft wenige AP oder TA 

zwischen zwei benachbarten Lagefestpunkten zu bestimmen; dabei darf ein Polygonzug 

nicht an AP, die als Schnittpunkte oder Kleinpunkte bestimmt wurden, angeschlossen 

werden. Ein Polygonzug darf nicht an einem nahegelegenen TP oder AP ohne Anschluss 

vorbeigeführt werden. 

 

(2) Ein Polygonzug soll eine gestreckte Form aufweisen. Die Polygonseiten sollen 

möglichst gleich lang sein. Kurze Polygonseiten sollen vermieden werden. 

 

(3) Geschlossene Polygonzüge (Ringpolygonzüge) sind nicht zulässig.  

 

(4) Im Anfangs- und Endpunkt eines Polygonzugs sollen je zwei Anschlussrichtungen 

gemessen werden. Die Entfernung zum Anschlusspunkt soll mindestens so groß sein 

wie die Strecke zwischen Anfangs- und Endpunkt des Polygonzugs. Im Anfangs- und 

Endpunkt sollen verschiedene Anschlusspunkte benützt werden.  

 

(5) Wurden zwei Anschlussrichtungen gemessen, so wird die Orientierung gewichtet 

gemittelt. Bei der Mittelung werden die Gewichte proportional zu den Entfernungen der 

Anschlusspunkte angesetzt.  

 

(6) Die Winkelabweichung eines Polygonzugs ist zu berechnen und nachzuweisen. Sie 

wird in der Regel zu gleichen Teilen auf die Brechungswinkel verteilt. Die 

Koordinatenabweichungen werden in der Regel proportional zur Länge der 

Polygonseiten verteilt. Die Längsabweichung und die Querabweichung eines Polygonzugs 

sind zu berechnen und nachzuweisen. Die zulässigen Abweichungen sind einzuhalten (Nr. 

295). 

 

(7) Ein Polygonzug mit mehr als vier Zwischenpunkten ist durch zusätzliche Messungen zu 

stützen und als Netzausgleichung zu berechnen; die Zuverlässigkeit ist nachzuweisen. 

Abschnitt E4 gilt entsprechend. 
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82. Einbinde - und Orthogonalverfahren  

 

(1) Beim Einbinde- und Orthogonalverfahren werden Punkte durch die Messung von 

Abszissen und Ordinaten in Bezug auf eine durch Anfangs- und Endpunkt definierte 

Vermessungslinie bestimmt. 

 

(2) Der Maßstabsfaktor der Vermessungslinie ist als Quotient aus der aus den 

Landeskoordinaten von Anfangs- und Endpunkt berechneten und der entsprechenden 

gemessenen Strecke zu berechnen. Dabei darf die Streckendifferenz die zulässige 

Abweichung nach Nr. 291 Abs. 3  nicht überschreiten. 

 

(3) Sofern zur Kontrolle kein anderes Verfahren angewandt wird, erfolgt die Kontrolle beim 

Einbindeverfahren durch ein abgesetztes Maß und beim Orthogonalverfahren durch zwei 

lagebestimmende  Spannmaße. Die zulässige Abweichung nach Nr. 291 Abs. 2 ist 

einzuhalten. 

 

(4) AP, die durch Einbindeverfahren bestimmt wurden, werden als Kleinpunkte bezeichnet. 

Neue Kleinpunkte werden nicht bestimmt. 

 

83. Bogenschnitt  

 

Beim Bogenschnitt wird die Lage des Punktes durch zwei Streckenmessungen bestimmt; 

er ist nur bei exzentrischen GNSS-Messungen zulässig. Nr. 43 gilt entsprechend. 

Berechnungen von Bogenschnitten zur Auswertung früherer Liegenschaftsvermessungen 

sind zulässig. 

 

84. Hilfsv erfahren  

 

(1) Exzentrische Beobachtungen sollen vermieden werden. Wenn sie unvermeidbar 

sind, soll die Strecke Zentrum - Exzentrum möglichst kurz sein. Die Zuverlässigkeit der 

exzentrischen Punktbestimmung ist nachzuweisen. 

 

(2) Herablegungen von Hochpunkten und sonstige Hilfsmessungen sind so anzulegen, 

dass eine ausreichende Genauigkeit und Zuverlässigkeit erzielt wird (Anlage 9). Anstelle 
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von Hochpunkten werden in geeigneten Fällen die Sicherungsmarken der Hochpunkte 

(Anlage 11 Nr. 4 Abs. 4 VwVFP) zum Anschluss benützt. 
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F. KATASTER VERMESSUNGEN 

 

F1. GRUNDSÄTZLICHES  

 

100. Arten von Katastervermessungen  

 

Katastervermessungen sind Vermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters   

(§ 5 Abs. 2 VermG); dazu gehören insbesondere 

  1. die Bestimmung von TP und AP (Nr. 110),  

  2. die Bestimmung von Landeskoordinaten für Punkte des bisherigen Polygon- und 

Liniennetzes (Nr. 120) 

  3. die Bestimmung von Landeskoordinaten für Grenzpunkte (Nr. 130), 

  4. die Festlegung neuer Flurstücksgrenzen (Nr. 140), 

  5. die Flurstücksverschmelzung (Nr. 150), 

  6. die Gebäudeaufnahme (Nr. 160), 

  7. die Aufnahme von Tatsächlichen Nutzungen (Nr. 170), 

  8. die Aufnahme von Topographischen Objekten (Nr. 180),  

  9. die Aufhebung einer Katastervermessung (Nr. 190), 

10. die Fertigung von Vermessungsschriften für Katasterberichtigungsunterlagen (Nr. 191) 

und 

11. die Umsetzung einer gerichtlichen Entscheidung (Nr. 192).  

Bei Katastervermessungen sind Fortführungsrisse (Nr. 270) zu führen.  

 

101. Kataster vermessungen an der Landesgrenze   

 

(1) Die Landesgrenze ist im Liegenschaftskataster nachzuweisen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 

VermG). Eine neue Festlegung der Landesgrenze wird von den Vermessungsbehörden in 

Absprache mit den Vermessungsbehörden des Nachbarlandes entsprechend den 

Regelungen dieser Vorschrift vorbereitet und nach Rechtskraft des Staatsvertrages in das 

Liegenschaftskataster übernommen.  
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(2) Erfolgt die Festlegung der Landesgrenze im Staatsvertrag nicht in Landeskoordinaten, 

so sind zusätzlich Landeskoordinaten entsprechend der Festlegung im Staatsvertrag zu 

bestimmen und in das Liegenschaftskataster zu übernehmen. 

  

102. Kataster vermessungen an Dienstbezirksgrenzen  

 

(1) Die Bestimmung von Landeskoordinaten an Dienstbezirksgrenzen ist mit der 

benachbarten unteren Vermessungsbehörde oder der Vermessungsbehörde des 

Nachbarlandes abzustimmen; die Koordinatenidentität ist zu gewährleisten.  

 

(2) Setzen sich Siedlungs-, Verkehrs-, Vegetations- oder Gewässerflächen über 

Dienstbezirksgrenzen hinweg fort, so ist bereits im Rahmen der Katastervermessung dafür 

Sorge zu tragen, dass sie sich auch im Liegenschaftskataster lückenlos und 

überschneidungsfrei fortsetzen. 

 

F2. BESTIMMUNG VON TP UND AP  

 

110. Grundsätzliches  

 

(1) Neue TP werden nicht mehr festgelegt (Nr. 27 Abs. 1 VwVFP). Vorhandene TP können 

neu bestimmt werden, wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Koordinaten 

bestehen.  

 

(2) Neue AP können festgelegt werden  

1. in Gebieten, in denen GNSS-Messungen nicht möglich sind, oder  

2. wenn sie für nachfolgende Liegenschaftsvermessungen benötigt werden. 

 

(3) Werden AP für nachfolgende Liegenschaftsvermessungen nicht benötigt, können 

ersatzweise Temporäre Aufnahmepunkte (TA) bestimmt werden. TA werden wie AP 

bestimmt und für die Dauer der Messungen örtlich markiert. TA dienen als Standpunkt oder 

Anschlusspunkt innerhalb derselben Liegenschaftsvermessung. Sie sind Punkte von 

vorübergehender Bedeutung (Nr. 7 Abs. 5); eine Verwendung in einer nachfolgenden 

Liegenschaftsvermessung ist nicht zulässig.   
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(4) Für die Bestimmung der TP und AP gilt Nr. 40 Abs. 2. Dabei sind TP und AP durch 

zwei voneinander unabhängige Messungen zu bestimmen. 

 

(5) Ein fehlender AP soll nur dann wiederhergestellt und vermarkt werden, wenn die 

Versicherungspunkte noch vorhanden sind und der AP weiterhin benötigt wird. Die 

Wiederherstellung ist mit Hilfe der Versicherungspunkte durchzuführen.  

 

(6) Die Wiederherstellung eines TP (Nr. 27 Abs. 4 VwVFP) oder eines AP ist unabhängig 

von den Messungen zur Wiederherstellung zu überprüfen; Nr. 41 Abs. 2 gilt entsprechend.  

 

(7) TP und AP fallen heraus, wenn sie fehlen und nicht wiederhergestellt werden. 

Vorhandene TP oder AP dürfen nicht als herausfallend gekennzeichnet werden. 

  

111. Änderung der K oordinaten  

 

Wird ein in der Lage unveränderter TP oder AP neu bestimmt oder neu berechnet, 

so werden die neuen Koordinaten in der Regel nur eingeführt, wenn sie um mehr als 

0,03 m linear von den alten abweichen; davon abhängige Koordinaten sind anzupassen. 

 

F3. BESTIMMUNG VON LANDESKOORDINATEN FÜR PUNKTE DES BISHERIGEN 

POLYGON- UND LINIENNETZES 

 

120. Grundsätzliches  

 

(1) Die Landeskoordinaten von Punkten des bisherigen Polygon- und Liniennetzes können 

wie folgt bestimmt werden: 

1. Doppelaufnahme (Nr. 43) eines vorhandenen Punktes, dabei ist die Lageidentität auf 

geeignete Weise zu überprüfen, oder 

2. Berechnung mit den Aufnahmeelementen von benachbarten Punkten des bisherigen 

Polygon- und Liniennetzes, für die bereits Landeskoordinaten vorliegen, oder 

3. Berechnung durch Koordinatentransformation (Absatz 2). 
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(2) Die Koordinatentransformation wird in der Regel als Helmert-Transformation (Abschnitt 

G4) oder maschenweise Affintransformation (Anlage 10 S. 6) durchgeführt, soweit von 

einem homogenen Punktfeld ausgegangen werden kann; Nr. 131 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

(3) Ist eine Bestimmung nach Absatz 1 im Einzelfall nicht zweckmäßig, kann die 

Berechnung durch eine 5-Parameter-Transformation (Abschnitt G3) durchgeführt werden, 

bei der die Grenzpunkte der gemeinsamen Linie als identische Punkte verwendet werden.   

 

F4. BESTIMMUNG VON LANDESKOORDINATEN FÜR  GRENZPUNKTE 

 

130. Grundsätzliches  

 

(1) Liegt dem Katasternachweis eine einwandfreie Vermessung (Nr. 21 VwVLK) zu 

Grunde, sind die Landeskoordinaten für Grenzpunkte durch Berechnung zu bestimmen 

(Nr. 131).  

 

(2) Liegt dem Katasternachweis eine nicht einwandfreie Vermessung zu Grunde, sind die 

Landeskoordinaten von Grenzpunkten, bei denen die Abmarkung vorhanden ist, durch 

Doppelaufnahme (Nr. 43) zu bestimmen. Vor oder nach der Doppelaufnahme ist eine 

Grenzfeststellung (Abschnitt G) durchzuführen. Fehlt die Abmarkung nachweislich oder 

stimmt sie auf Grund örtlicher Veränderungen nachweislich nicht mit dem 

Katasternachweis überein, werden unbeschadet vorgefundener geheimer Zeichen 

(Zeugen) mit den Aufnahmeelementen der nicht einwandfreien Vermessung 

Landeskoordinaten der Grenzpunkte berechnet (Abschnitte G3 bis G5). 

 

(3) Die Bestimmung von Landeskoordinaten für neue Grenzpunkte ist in Nr. 140 Abs. 3 

geregelt. 

 

131. Bestimmung  durch B erechnung  

 

(1) Landeskoordinaten sind grundsätzlich mit den Aufnahmeelementen des 

Katasternachweises zu berechnen, dem erstmals eine einwandfreie Vermessung zu 

Grunde liegt; dabei sind geometrische Bedingungen (Gerade und Kreisbogen) zu 

berücksichtigen.  
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(2) Die auf der Grundlage der ersten einwandfreien Vermessung berechneten Soldner-

Koordinaten sind Landeskoordinaten gleichgestellt; in diesen Fällen können die 

Landeskoordinaten aus den Soldner-Koordinaten durch Koordinatentransformation 

ermittelt werden. Der Behandlung von Vermessungen als einwandfreie Vermessungen 

steht nicht entgegen, wenn beispielsweise die Aufnahme einzelner Grenzpunkte nicht 

vollständig verprobt ist, sofern an der Qualität der Vermessung ansonsten nicht zu zweifeln 

ist. 

 

(3) Die Koordinatentransformation nach Absatz 2 wird in der Regel als Helmert-

Transformation (Abschnitt G4) oder maschenweise Affintransformation (Absatz 5) 

durchgeführt. Die Koordinatentransformation erfolgt gebietsweise; als identische Punkte 

können Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters und Punkte des bisherigen Polygon- 

und Liniennetzes verwendet werden. Die Abgrenzung der Transformationsgebiete, die 

Punktauswahl und die Punktdichte sind so festzulegen, dass die nicht identischen Punkte 

unter Wahrung des Prinzips der Nachbarschaft in das Lagefestpunktfeld eingepasst 

werden. Extrapolationen über den Bereich der identischen Punkte hinaus sind zu 

vermeiden. Bei der Helmert-Transformation sind die linearen Abweichungen in den 

identischen Punkten bei der Transformation der nicht identischen Punkte zu 

berücksichtigen. 

 

(4) Können Extrapolationen im Einzelfall nicht vermieden werden, ist durch 

Kontrollmessungen nachzuweisen, dass die Auswirkungen auf die betroffenen nicht 

identischen Punkte vernachlässigbar sind.  

 

(5) Für die maschenweise Affintransformation ist ein Maschenplan zu erstellen. Dabei 

werden die identischen Punkte durch Linien so verbunden, dass möglichst gleichseitige 

Dreiecke entstehen, deren Seiten sich nicht schneiden. Die zulässige Abweichung nach 

Nr. 291 Abs. 4 zwischen den aus Landeskoordinaten und aus Koordinaten des zu 

transformierenden Systems berechneten Maschenseiten ist einzuhalten. Der Maschenplan 

und die endgültigen Ausgabeprotokolle (Anlage 10 S. 6) einschließlich der Berechnung der 

nicht identischen Punkte sind zum Fortführungsriss zu nehmen. 
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F5. FESTLEGUNG NEUER FLURSTÜCKSGRENZEN 

 

140. Grundsätzliches  

 

(1) Die Festlegung neuer Flurstücksgrenzen im Rahmen von Katastervermessungen 

erfolgt grundsätzlich durch Flurstückszerlegung (Nr. 141). Hiervon ausgenommen ist die 

Festlegung neuer Flurstücksgrenzen bei öffentlichen Gewässern 1. und 2. Ordnung, die 

natürlichen Veränderungen unterliegen (Nr. 143).  

 

(2) Flurstücksgrenzen sollen durch gerade Linien von Grenzpunkt zu Grenzpunkt gebildet 

werden. Kreisbögen als Flurstücksgrenzen sollen nur dann verwendet werden, wenn 

sachliche Gründe dies erfordern. Kreisbögen dürfen nicht verwendet werden, wenn der 

Grenzverlauf für den Eigentümer oder die Eigentümerin nicht mehr nachvollziehbar ist. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Pfeilhöhe des Kreisbogens seiner 

Flurstücksgrenze kleiner als 0,10 m ist. Bei der Festlegung neuer Flurstücksgrenzen soll 

nach Möglichkeit die Anzahl der Grenzpunkte gering gehalten und durch einen 

ausreichenden Abstand zu vorhanden Grenzpunkten eine Verwechslungsgefahr 

vermieden werden.  

 

(3) Die Festlegung der neuen Flurstücksgrenze erfolgt in Landeskoordinaten durch örtliche 

Festlegung und Doppelaufnahme (Nr. 43) oder durch Berechnung (beispielsweise 

Geradenschnitt). Dabei können folgende Fälle unterschieden werden: 

1. Örtliche Festlegung oder Berechnung mit beantragter Abmarkung, 

2. örtliche Festlegung ohne beantragte Abmarkung, 

3. Berechnung ohne beantragte Abmarkung mit zugrundeliegendem Katasternachweis 

 a) einer nicht einwandfreien Vermessung oder  

 b) einer einwandfreien Vermessung, wobei nicht alle Voraussetzungen nach Ziffer 4  

Buchstaben a) bis d) gegeben sind, und 

4. Berechnung ohne beantragte Abmarkung mit zugrundeliegendem Katasternachweis 

einer einwandfreien Vermessung, bei der  

a) für alle Grenzpunkte, die für die Berechnung der neuen Grenzpunkte und für die 

Flächenberechnung (Nr. 280) notwendig sind, Landeskoordinaten vorliegen oder 

berechnet werden können, 
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b) kein öffentliches Gewässer 1. oder 2. Ordnung, das natürlichen Veränderungen 

unterliegt, das betroffene Flurstück begrenzt,  

c) keine entbehrlich gewordenen Grenzzeichen zu entfernen sind (Nr. 266 Abs. 1), und 

d) sich die Festlegung einer neuen Flurstücksgrenze nicht auf örtlich vorhandene 

bauliche Anlagen gemäß Absatz 6 oder Absatz 7 bezieht. 

Die Fälle 1 bis 3 sind im Außendienst zu bearbeiten (Nr. 1 Abs. 8); der Fall 4 kann ohne 

Außendienst bearbeitet werden (Sonderung). 

 

(4) Falls in den Fällen 1 bis 3 des Absatzes 3 die neue Grenze zu einem vorhandenen 

Grenzpunkt gezogen wird, ist dessen Abmarkung zu prüfen (Nr. 200 Abs. 1 Ziffer 2). Fehlt 

das Grenzzeichen dieses Grenzpunktes, ist er im Fall 1 abzumarken, entsprechendes gilt 

für ein notwendiges Versetzen (Nr. 203 Abs. 2).  

 

(5) Bei einer Sonderung können abgerissene Gebäude und Topographische Objekte sowie 

Veränderungen der Gebäudefunktion und die flurstücksumfassende Angabe einer 

Tatsächlichen Nutzung im Fortführungsriss nachgewiesen werden, wenn sichergestellt ist, 

dass diese Angaben zutreffend sind.  

 

(6) Eine Sonderung ist nicht zulässig, wenn zur Festlegung einer neuen Flurstücksgrenze 

ein im Liegenschaftskataster nachgewiesenes Gebäude verwendet wird und eine 

Grenzüberschreitung (§912 BGB) nicht ausgeschlossen werden kann; in diesem Fall ist 

eine Doppelaufnahme der zur Festlegung notwendigen Gebäudepunkte erforderlich (Nr. 43 

Abs. 3). Gleiches gilt für ein vorhandenes, im Liegenschaftskataster noch nicht 

nachgewiesenes Gebäude. 

 

(7) Eine Sonderung ist nicht zulässig, wenn ein bereits ausgebauter Fahrbahn- oder 

Gehwegrand die neue Flurstücksgrenze festlegen soll; in diesem Fall ist eine 

Doppelaufnahme der zur Festlegung notwendigen Grenzpunkte und Hilfspunkte (Nr. 43 

Abs. 3) erforderlich. 

 

141. Flurstück szerlegung  

 

(1) Bei einer Flurstückszerlegung (Nr. 26 VwVLK) wird ein Flurstück durch eine neue 

Flurstücksgrenze in mehrere Flurstücke oder Zuflurstücke aufgeteilt. 
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(2) Örtlich und wirtschaftlich zusammenhängende Teile der Erdoberfläche werden in der 

Regel als ein Flurstück ausgewiesen, soweit nicht wegen besonderer Rechtsverhältnisse 

mehrere Flurstücke zu bilden sind. Die Zahl der Flurstücke ist soweit wie möglich zu 

beschränken. Straßen, Wege, Gewässer und Eisenbahnen trennen in der Regel zusam-

menhängendes Grundeigentum in verschiedene Flurstücke. Auch verdolte, überbrückte 

oder auf Brücken geführte Abschnitte öffentlicher Gewässer sind dem Gewässerflurstück 

zuzuordnen. 

 

(3) Bei der Flurstückszerlegung ist die überschneidungsfreie und lückenlose Flächen-

deckung zu gewährleisten. 

 

(4) Soweit nicht Belange der Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten entgegen-

stehen, können in begründeten Einzelfällen Flächen örtlich zusammenhängenden Grund-

eigentums (beispielsweise Verkehrsflächen) von Amts wegen in mehrere Flurstücke 

zerlegt werden. 

 

(5) Im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens kann ein Flurstück des alten Bestandes  

zerlegt werden, ohne dass für dessen Grenzpunkte Landeskoordinaten bestimmt werden 

müssen. Für die Festlegung der neuen Flurstücksgrenze und für die Flächenberechnung 

genügen graphische UTM-Koordinaten. Voraussetzung für diese Vorgehensweise ist, dass 

sichergestellt sein muss, dass die so gebildeten Flurstücke mit Rechtskraft des 

Bodenordnungsverfahrens herausfallen.  

 

142. Flurstückszerlegung von Verkehrsflächen  

 

(1) Die Flurstückszerlegung von Verkehrsflächen hat so zu erfolgen, dass jedes Flurstück 

nur eine Lagebezeichnung (Nr. 14 VwVLK) erhält.  

 

(2) Bei Kreuzungen von öffentlichen Straßen, die zu verschiedenen Straßengruppen (§ 1 

Abs. 2 FStrG, § 3 Abs. 1 StrG) gehören, ist der Kreuzungsbereich in der Regel dem 

Flurstück der Straße der höheren Gruppe zuzuordnen, unabhängig davon, welche Straße 

auf einer Über- oder Unterführung verläuft. 
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(3) Die Abgrenzung an Kreuzungen und Einmündungen erfolgt in Anlehnung an die 

Regelungen im Bundesfernstraßengesetz mit der Maßgabe, dass bei Über- und 

Unterführungen das Kreuzungsbauwerk ganz in das durchgehende Flurstück einbezogen 

werden soll.  

 

(4) Bei der Flurstückszerlegung von öffentlichen Straßen, die durch einen Ort führen, ist die 

Festlegung der Ortsdurchfahrt zu beachten. 

 

(5) Bei Hochstraßen und bei Kreuzungen von Eisenbahnen mit öffentlichen Straßen erfolgt 

die Flurstückszerlegung entsprechend der vorgesehenen Eigentumsregelung. 

 

143. Öffentliche Gewässer  

 

(1) Bei der Festlegung neuer Flurstücksgrenzen von öffentlichen Gewässern 1. und 2. 

Ordnung sind die Eigentumsregelungen des Wassergesetzes zu beachten; bei natürlichen 

Veränderungen (Absatz 2) werden keine Flurstückszerlegungen vorgenommen. Die neue 

Flurstücksgrenze ist in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde festzulegen. Bei der 

Einmündung eines öffentlichen Gewässers in eine Bundeswasserstraße soll die 

Flurstücksgrenze der von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes festgelegten 

Abgrenzung entsprechen. 

 

(2) Bei natürlichen Veränderungen öffentlicher Gewässer 1. und 2. Ordnung infolge 

Überflutungen und Verlandungen (§ 8 WG) und beim verlassenen Gewässerbett (§ 9 WG) 

werden im Rahmen einer anderweitig beantragten Liegenschaftsvermessung die neuen  

Flurstücksgrenzen eines Gewässers nur dann festgelegt, wenn ein Antrag der 

Wasserbehörde vorliegt. Ansonsten wird der tatsächliche Gewässerverlauf durch 

Abgrenzungen der Tatsächlichen Nutzung nachgewiesen, wenn Veränderungen 

festgestellt werden (Nr. 1 Abs. 7). Die betroffenen Grundstückseigentümer oder 

Grundstückseigentümerinnen sind auf den Sachverhalt, dass der Gewässerverlauf nicht 

mit der Flurstücksgrenze übereinstimmt, hinzuweisen; der Hinweis ist im Textnachweis (Nr. 

38 Abs. 3 VwVLK) des Fortführungsrisses  zu dokumentieren. 

 

(3) Die im öffentlichen Eigentum stehenden Flächen der Gewässer 1. und 2. Ordnung 

können mit angrenzenden Flächen (beispielsweise Uferböschungen oder 
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Gewässerrandstreifen) desselben Eigentümers zu einem Flurstück zusammengefasst 

werden.  

 

144. Nummerierung der Fl urstücke  

 

(1) Neue Flurstücke werden nach Maßgabe von Nr. 5 Abs. 3 der LK-Vorschrift entweder 

mit Stammnummern oder mit Bruchnummern (Stammnummer mit Unternummer) 

bezeichnet. Die Stammnummern sind im Anschluss an die höchste Stammnummer des 

jeweiligen Nummerierungsbezirks (Gemarkung - Nr. 12 VwVLK, Flur �± Nr. 13 VwVLK) zu 

vergeben, als Unternummer ist jeweils die nächst höhere bei der Stammnummer 

vergebene Unternummer zu verwenden.  

 

(2) Zuflurstücke (Nr. 26 Abs. 2 VwVLK) erhalten eine Zuflurstücksnummer; diese besteht 

aus der Stammnummer mit einer Unternummer ab der Zahl 100 (höchstens 3-stellig). Bei 

einer früheren Katastervermessung verwendete Zuflurstücksnummern dürfen nicht wieder 

verwendet werden. 

 

(3) Bei Flurstückszerlegungen behält in der Regel die dem Grundstückseigentümer oder 

der Grundstückseigentümerin verbleibende Teilfläche die bisherige Flurstücksnummer; die 

neuen Flurstücke erhalten Bruchnummern, die aus der Stammnummer des bisherigen 

Flurstücks gebildet werden. Bei einer Flurstückszerlegung in bebaute und unbebaute 

Flurstücke soll das bebaute Flurstück die bisherige Flurstücksnummer behalten. Reichen 

bei der Vergabe von Bruchnummern die noch verbleibenden Unternummern für künftige 

Änderungen nicht mehr aus, ist rechtzeitig zur freien Nummerierung überzugehen. 

 

F6. FLURSTÜCKSVERSCHMELZUNG  

 

150. Grundsätzliches  

 

(1) Bei einer Flurstücksverschmelzung (Nr. 27 VwVLK) werden mehrere Flurstücke oder 

Zuflurstücke durch Streichen von Flurstücksgrenzen zu einem Flurstück 

zusammengefasst. Beginnt oder endet die zu streichende Flurstücksgrenze bei einem 

Grenzpunkt, der auf einer Geraden liegt, ist dieser Grenzpunkt gleichfalls zu streichen. 
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Beginnt oder endet die zu streichende Flurstücksgrenze bei einem Grenzpunkt, der auf 

einem Kreisbogen liegt, ist dieser Grenzpunkt zu belassen.   

 

(2) Bei einer Flurstücksverschmelzung ist die Flurstücksnummer eines der Flurstücke 

beizubehalten. Werden ein bebautes und ein unbebautes Flurstück verschmolzen, soll die 

Flurstücksnummer des bebauten Flurstücks erhalten bleiben. Im Übrigen soll die 

Stammnummer erhalten bleiben, wenn ein Flurstück mit Stammnummer und ein solches 

mit Bruchnummer verschmolzen werden.  

 

(3) Eine Katastervermessung, die ausschließlich eine Flurstücksverschmelzung umfasst, 

kann in der Regel ohne Außendienst durchgeführt werden. Abgerissene Gebäude und 

Topographische Objekte sowie die flurstücksumfassende Angabe einer Tatsächlichen 

Nutzung können ohne Außendienst im Fortführungsriss nachgewiesen werden, wenn 

sichergestellt ist, dass diese Angaben zutreffend sind.  

 

(4) Flurstücksverschmelzungen von Verkehrsflächen sollen nur dann durchgeführt werden, 

wenn sich für das neue Flurstück nur eine Lagebezeichnung (Nr. 14 VwVLK) ergibt. 

 

F7. GEBÄUDEAUFNA HME   

 

160. Grundsätzliches  

 

(1) Dauerhaft errichtete Gebäude sind für das Liegenschaftskataster aufzunehmen, sofern 

die Herstellungskosten die in Nr. 9 Abs. 1 der LK-Vorschrift aufgeführte Summe 

übersteigen. Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 

Menschen betreten werden können und geeignet sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 

oder Sachen zu dienen. Zur Gebäudeaufnahme zählen auch die Aufnahme von 

Veränderungen des Gebäudeumrisses (beispielsweise Anbau oder Anbringung einer 

Wärmedämmung) und Veränderungen der Gebäudefunktion sowie die Erhebung 

abgerissener Gebäude. 

  

(2) Garagen und Anbauten eines im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Gebäudes 

sind unabhängig von den Herstellungskosten immer aufzunehmen. Garagen sind ganz 

oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen; für die Annahme 
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eines umschlossenen Raumes genügt es, wenn das Dach anstelle von Wänden durch 

Stützen oder Pfeiler getragen wird. Stellplätze mit Schutzdächern sind deshalb als Garage 

aufzunehmen. 

  

(3) Gebäude können bereits dann aufgenommen werden, wenn sie sich noch im Bau 

befinden. Das Gebäude muss jedoch soweit errichtet sein, dass sich eine nochmalige 

Aufnahme nach der Fertigstellung erübrigt; so muss beispielsweise die Wärmedämmung 

bei der Aufnahme bereits aufgebracht sein. 

 

(4) Der Gebäudeumriss wird durch das lotrecht aufsteigende Mauerwerk einschließlich 

Wärmedämmung des Erdgeschosses gebildet. Wenn das Erdgeschoss in Bezug auf den 

Hauptbaukörper, der von den Obergeschossen gebildet wird, zurückgesetzt ist, gilt der 

Grundriss des Hauptbaukörpers als Gebäudeumriss. Bilden die Obergeschosse keinen 

einheitlichen Baukörper, ist das Erdgeschoss oder der Gebäudeumriss anzuhalten, durch 

den das Flurstück am stärksten überdeckt wird (Anlage 8). Sockel, Balkone, 

Dachvorsprünge, Vordächer, Erker, Lichtschächte u. ä. bleiben hierbei unberücksichtigt. 

Mauervorsprünge werden nur berücksichtigt, wenn ihre Tiefe und Breite jeweils 

mindestens 0,5 m beträgt. Bei Stellplätzen mit Schutzdächern sind die Wände oder 

ersatzweise die Pfeiler aufzunehmen; sind auch keine Pfeiler vorhanden, ist der Umriss 

des Schutzdaches anzuhalten. 

 

(5) Unterirdische Gebäude sind aufzunehmen, wenn sie von Bedeutung sind 

(beispielsweise Tiefgaragen); sofern die Längen der Gebäudeseiten nicht gemessen 

werden können, dürfen diese ausnahmsweise einem geeigneten Lageplan nach 

Bauordnungsrecht entnommen werden.  

 

(6) Offene Gebäudeseiten (Nr. 9 Abs. 5 VwVLK) und Bauteile (Nr. 10 VwVLK) werden nur 

berücksichtigt, wenn sie das Erscheinungsbild des Gebäudes maßgeblich prägen (Anlage 

8).  

 

(7) Bei einem Gebäude ist diejenige Gebäudefunktion nach Anlage 2 der LK-Vorschrift zu 

erfassen, die den Gesamtcharakter der ausgeübten Gebäudenutzungen zutreffend 

beschreibt (Dominanzprinzip). 
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(8) Gebäudegrundrisse dürfen sich überlagern (beispielsweise bei Tiefgaragen). Bauteile 

als Teile eines Gebäudes müssen innerhalb des Gebäudeumrisses liegen.  

 

161. Aufnahme  

 

(1) Die Lage des Gebäudes ist nachzuweisen; für den Anschluss an das Lagefestpunktfeld 

gilt Nr. 41 Abs. 3. Bei Anwendung des Polarverfahrens ist Nr. 60 Abs. 6 zu beachten. 

Dabei werden in der Regel unter Berücksichtigung der Geometrie des Gebäudeumrisses 

(beispielsweise Rechtwinkligkeit) so viele Gebäudepunkte aufgenommen, wie zur 

eindeutigen Festlegung von Lage und Form des Gebäudes erforderlich sind. So genügen 

bei rechtwinkligen Gebäuden in der Regel zwei Gebäudeecken. In der Regel werden die 

Längen aller Gebäudeseiten gemessen. 

 

(2) Gebäudepunkte werden in der Regel einmal aufgenommen, die Länge der 

Gebäudeseiten wird einmal gemessen; die Abweichung der aus den Landeskoordinaten 

der Gebäudepunkte berechneten Gebäudeseiten mit den gemessenen Gebäudeseiten darf 

die zulässige Abweichung von 0,10 m nicht überschreiten. Werden die Gebäudepunkte 

einer Gebäudeseite jeweils durch Doppelaufnahme (Nr. 43) bestimmt, kann auf die 

Messung der Länge dieser Gebäudeseite verzichtet werden. Die lineare Abweichung 

zwischen den aus beiden Aufnahmen berechneten Landeskoordinaten darf die doppelte 

zulässige Abweichung nach Nr. 293 Abs. 3 nicht überschreiten. 

 

(3) Wurde an ein bereits im Liegenschaftskataster nachgewiesenes Gebäude angebaut, ist 

das gesamte Gebäude neu aufzunehmen, wenn  

1. für das Gebäude bisher eine Digitalisierungsstufe (Nr. 9 Abs. 6 VwVLK) nachgewiesen 

ist oder  

2. sich die Längen der übrigen Gebäudeseiten verändert haben. 

 

(4) Aneinander gebaute Gebäude auf verschiedenen Flurstücken (beispielsweise 

Doppelhäuser oder Reihenhäuser) werden grundsätzlich durch die Flurstücksgrenze 

getrennt. Sichtbare Trennlinien zwischen aneinander gebauten Gebäuden auf demselben 

Flurstück sind auf einfachste Weise aufzunehmen, wenn die Gebäude mit verschiedenen 

Hausnummern bezeichnet sind oder unterschiedliche Gebäudefunktionen vorliegen. 

Darüber hinaus werden Trennlinien zwischen Gebäuden nur auf Antrag ermittelt. 
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F8. SONSTIGE AUFNAHMEN 

 

170. Aufnahme von  Tatsächlichen Nutzungen  

 

(1) Die Tatsächlichen Nutzungen beschreiben die vorherrschende Bodennutzung (Nr. 15 

und Anlage 3 VwVLK). Anlässlich eines Außendienstes sind die im Liegenschaftskataster 

geführten Tatsächlichen Nutzungen der von einer Liegenschaftsvermessung betroffenen 

Flurstücke zu prüfen (Nr. 1 Abs. 7) und gegebenenfalls fortzuführen. Bei Anwendung des 

Polarverfahrens ist Nr. 60 Abs. 6 zu beachten. 

 

(2) Die Tatsächlichen Nutzungen sind grundsätzlich für jedes Flurstück so zu erfassen, 

dass der Gesamtcharakter der Bodennutzung am besten beschrieben wird 

(Dominanzprinzip). Ist auf einem Flurstück keine Nutzung dominant, sind zwei oder 

mehrere Flächen von Tatsächlichen Nutzungen (Flurstücksabschnitte) zu bilden; dabei 

sind die Punkte der Abgrenzung der Tatsächlichen Nutzungen einmal aufzunehmen. Die 

Flurstücksabschnitte sollen so gebildet werden, dass sie möglichst identisch mit den 

Flurstücksgrenzen verlaufen. Überlagerungen von Tatsächlichen Nutzungen untereinander 

sind nicht zulässig.  

 

(3) Bei der Erfassung von Flurstücksabschnitten mit Tatsächlichen Nutzungen der 

Nutzungsartenbereiche Siedlung und Vegetation gelten folgende Erfassungsuntergrenzen 

als Anhaltspunkte:  

1. für Tatsächliche Nutzungen des Nutzungsartenbereichs Siedlung 100 m2,  

2. für Tatsächliche Nutzungen der Freifläche eines bebauten Flurstücks 1.000 m2,  

3. für die Tatsächlichen Nutzungen Gartenland und Weingarten des 

Nutzungsartenbereichs Vegetation 100 m2 sowie 

4. für die übrigen Tatsächlichen Nutzungen des Nutzungsartenbereichs Vegetation 300 m2.  

Kleinere Flächen sind der vorherrschenden Nutzung zuzuschlagen. Flurstücksabschnitte 

mit Tatsächlichen Nutzungen der Nutzungsartenbereiche Verkehr und Gewässer sollen 

unabhängig von der Fläche immer erfasst werden; ausgenommen Verkehrsflächen als 

Freiflächen nach Ziffer 2.  
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(4) Tatsächliche Nutzungen können auch großräumig unabhängig von den 

Flurstücksgrenzen (blockweise über Flurstücksgrenzen hinweg) aufgenommen werden. 

Für die Aufnahme der Punkte der Abgrenzung der Tatsächlichen Nutzungen gilt Absatz 2. 

Die Erfassungsuntergrenzen des Absatzes 3 gelten entsprechend für die aufgenommenen 

Blöcke.  

 

(5) Bei zur Bebauung vorgesehenen Flurstücken oder Flurstücksabschnitten ist im Vorgriff 

auf die bevorstehende Änderung der Bodennutzung diejenige Tatsächliche Nutzung zu 

erfassen, die sich aus der vorgesehenen Bebauung ergeben wird (beispielsweise 

"Wohnbaufläche" bei einer vorgesehenen Wohnbebauung). Gleiches gilt für geplante 

Straßen und Grünanlagen in Baugebieten. Anlage 13 Nr. 3 Abs. 4 ist zu beachten. 

 

(6) Bei bebauten Flächen ergibt sich die Tatsächliche Nutzung in der Regel aus der 

vorliegenden Gebäudefunktion, soweit die Gebäude nicht von untergeordneter Bedeutung 

sind (beispielsweise Wirtschaftsgebäude auf Grünland). 

 

180. Aufnahme von T opographischen Objekten  

 

(1) Topographische Objekte (Nr. 17 VwVLK) sind natürliche Objekte der Landschaft oder 

Bauwerke. Bauwerke sind nur dann als Topographische Objekte zu erfassen, wenn sie 

keine Gebäude (Nr. 160 Abs. 1 Satz 2) sind. Sie sind anlässlich eines Außendienstes auf 

den Flurstücken aufzunehmen, die von der Liegenschaftsvermessung betroffen sind (Nr. 1 

Abs. 7).  

 

(2) Zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters sollen die in Nr. 17 der LK-Vorschrift 

aufgeführten Topographische Objekte von den unteren Vermessungsbehörden flächenhaft 

durch gezielte Aktionen aufgenommen werden.  

 

(3) Zur Ermittlung von Lage und Form Topographischer Objekte sind die Regelungen zur 

Gebäudeaufnahme sinngemäß anzuwenden. Überdachungen, die mit Gebäuden im 

baulichen Zusammenhang stehen, müssen außerhalb des Gebäudeumrisses liegen.  
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F9. SONSTIGE KATASTERVERMESSUNGEN  

 

190. Aufhebung einer K atastervermessung  

 

(1) Ist eine beabsichtigte Rechtsänderung nicht innerhalb einer von der 

Vermessungsbehörde festgesetzten angemessenen Frist im Grundbuch eingetragen 

worden, so kann die zu diesem Zweck vorgenommene Katastervermessung, soweit dies 

erforderlich ist, aufgehoben werden (§ 5 Abs. 4 VermG). Nr. 37 der LK-Vorschrift ist zu 

beachten.  

 

(2) Für die Aufhebung ist eine neue Katastervermessung (Rückführung) mit neuem 

Fortführungsriss durchzuführen; in der Regel beinhaltet diese Rückführung eine 

Flurstückszerlegung oder Flurstücksverschmelzung. Bei der Rückführung einer 

Flurstücksverschmelzung können aus Zuflurstücken dergestalt selbständige Flurstücke 

gebildet werden, indem die Zuflurstücksnummern durch Flurstücksnummern ersetzt 

werden. Historische Flurstücke und historische Grenzpunkte, die durch Aufhebung einer 

Katastervermessung wieder aktuell werden, sollen ihre Flurstücksnummern und 

Punktnummern beibehalten.  

 

(3) Eine Katastervermessung kann auch dann aufgehoben werden, wenn dies beantragt 

wird oder wenn die notwendige behördliche Genehmigung (beispielsweise nach dem 

Agrarstrukturverbesserungsgesetz oder dem Landeswaldgesetz) versagt wurde. 

 

191. Fertigu ng von Vermessungsschriften für K atasterberichtigungsunterlagen  

 

Für Katasterberichtigungsunterlagen (Nr. 28 Abs. 4 VwVLK) sind Fortführungsrisse zu 

fertigen, die auf Grundlage einer Darstellung der neuen Flurstücke mindestens folgende 

Angaben enthalten: 

1. Punktnummern der neuen Grenzpunkte, 

2. Nachweis der Abmarkung (Nr. 7 Abs. 5 VwVLK), 

3. Geradlinigkeitshinweise (Nr. 272 Abs. 7), 
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4. Scheitelpunkte kreisförmiger Flurstücksgrenzen,  

5. Koordinatenliste der neuen und herausfallenden Grenzpunkte.  

Die Flächen der neuen Flurstücke sind nach Nr. 280 zu berechnen. Nr. 281 findet keine 

Anwendung.  

 

192. Umsetzung einer gerichtlichen Entscheidung  

 

Eine durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgesetzte Grenze ist durch eine 

entsprechende Liegenschaftsvermessung umzusetzen (§ 5 Abs. 5 VermG). Führt die 

Umsetzung der Entscheidung zu Veränderungen in der Form der Flurstücke, ist eine 

Katastervermessung durchzuführen. Dabei werden die alten Flurstücke durch die neuen 

Flurstücke ersetzt; Flurstückszerlegungen werden nicht vorgenommen. 
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G. GRENZFESTSTELLUNGEN 

 

G1. GRUNDSÄTZLICHES 

 

200. Vorgehensweise   

 

(1) Grenzfeststellungen sind Vermessungen für die Übertragung der Festlegung der 

Flurstücksgrenze im Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit  

1. zur Abmarkung oder  

2. zur Prüfung der Abmarkung auf Übereinstimmung mit der Festlegung im 

Liegenschaftskataster (§ 5 Abs. 3 VermG).  

Bei Grenzfeststellungen sind Fortführungsrisse (Nr. 270) zu führen. Das bloße Aufzeigen 

einer Flurstücksgrenze ohne Abmarkung oder deren Kennzeichnung mit Pflöcken oder 

ähnlichem ist keine Grenzfeststellung nach § 5 Abs. 3 VermG. 

 

(2) Stellt sich bei einer beantragten Grenzfeststellung vor Ort heraus, dass das 

Grenzzeichen fehlt und eine Abmarkung nicht möglich ist (Nr. 262), so ist dies im 

Fortführungsriss nachzuweisen (Anlage 4, Beispiel in Anlage 5). 

 

(3) Bei der Prüfung der Abmarkung ist die Festlegung der Flurstücksgrenze im 

Liegenschaftskataster (Katasternachweis - Nr. 20 VwVLK) mit der vorgefundenen 

Abmarkung auf Übereinstimmung zu vergleichen. Verbleibt die beim Vergleich ermittelte 

Abweichung innerhalb der zulässigen Abweichung (Abschnitt L), so sind Katasternachweis 

und Abmarkung in der Regel als übereinstimmend anzusehen; Katasternachweis und 

Abmarkung bleiben in der Regel unverändert. Wird die zulässige Abweichung 

überschritten, ist zu untersuchen, ob der Katasternachweis oder die Abmarkung 

maßgebend ist (Nr. 203). 

 

(4) Die Prüfung der Abmarkung auf Übereinstimmung mit dem Katasternachweis erfolgt 

durch Vergleich von Landeskoordinaten (Abschnitt G2). Wenn keine Landeskoordinaten 

vorliegen, ist in der Regel der neueste Katasternachweis aus den 

Liegenschaftskatasterakten zu Grunde zu legen. Liegt dem neuesten Katasternachweis 

eine einwandfreie Vermessung (Nr. 21 VwVLK) zu Grunde, sind Landeskoordinaten zu 
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berechnen (Abschnitt F4); die Grenzfeststellung erfolgt durch Vergleich von 

Landeskoordinaten (Abschnitt G2).  

 

(5) Liegt dem neuesten Katasternachweis eine nicht einwandfreie Vermessung (Nr. 21 

VwVLK) zu Grunde, erfolgt der Vergleich des Katasternachweises mit der örtlich 

vorgefundenen Abmarkung durch die 5-Parameter-Transformation (Abschnitt G3), die 

Helmert-Transformation (Abschnitt G4) oder die Komplexausgleichung (Abschnitt G5).  

 

(6) Weitere Vergleiche (Abschnitt G6) sind in Ausnahmefällen zulässig. Nr. 1 Abs. 3 bleibt 

unberührt. 

 

201. Auswahl der Grenzpunkte  

 

Die Flurstücksgrenzen sind in dem Umfang zu untersuchen, als dies zur sachgemäßen 

Verwendung des Katasternachweises und für die Flächenberechnung (Abschnitt K)  

erforderlich ist. 

 

202. Widersprüche  im Katasternachweis  

 

(1) Widersprüche im Katasternachweis können insbesondere bestehen 

1. zwischen einzelnen Aufnahmeelementen (Absatz 2) und 

2. zwischen Liegenschaftskatasterakten und einem in ALKIS fehlerhaft nachgewiesenen 

Grenzverlauf (Absatz 3). 

 

(2) Widersprüche zwischen einzelnen Aufnahmeelementen, die zu Überschreitungen von 

zulässigen Abweichungen führen, sind durch sachgemäße Auswertung aller Unterlagen zu 

untersuchen. Eine daraus getroffene Entscheidung ist im Fortführungsriss nachzuweisen 

(Nr. 273 Abs. 2). 

 

(3) Ein in ALKIS fehlerhaft nachgewiesener Grenzverlauf ist grundsätzlich entsprechend 

den Liegenschaftskatasterakten zu berichtigen. Bestehen Zweifel an deren Zuverlässigkeit, 

soll der Grenzverlauf in ALKIS nur nach Überprüfung in der Örtlichkeit berichtigt werden. 
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203. Abweichungen zwischen Katasternachweis und örtlichem Grenzverlauf  

 

(1) Überschreitet die Abweichung zwischen Katasternachweis und örtlichem Grenzverlauf 

die zulässige Abweichung (Nr. 293 Abs. 6 oder 291 Abs. 2), so ist zu untersuchen, ob der 

Katasternachweis oder die Abmarkung maßgebend ist. Werden im Falle eines fehlenden 

Grenzzeichens noch geheime Zeichen (Zeugen) vorgefunden, so können diese nicht 

gegen den Katasternachweis entscheiden, wenn dieser eine einwandfreie Vermessung ist. 

Gleiches gilt in der Regel auch, wenn der Katasternachweis keine einwandfreie 

Vermessung ist. 

 

(2) Ist die Abweichung auf örtliche Veränderungen zurückzuführen, so ist das 

Grenzzeichen an den sich aus dem Katasternachweis ergebenden Ort zu versetzen, wenn 

ein Antrag auf Grenzfeststellung vorliegt; ansonsten ist das Grenzzeichen zu entfernen. 

Dies gilt nicht für Grenzpunkte der Landesgrenze (Nr. 263 Abs. 1). 

 

(3) Bei nicht einwandfreien Vermessungen können Abweichungen auf Ungenauigkeiten 

des Aufnahmeverfahrens beruhen. Solche Ungenauigkeiten können beispielsweise 

dadurch verursacht worden sein, dass Strecken ungenau gemessen oder rechte Winkel 

ungenau abgesteckt wurden, Bruchpunkte im Verlauf gerade dargestellter Grenzen 

unbeachtet blieben oder gerade Grenzen durch ungenaue Ermittlung des Schnittes mit 

Vermessungslinien gebrochen dargestellt wurden. Bei Fehlern oder Ungenauigkeiten in 

den Aufnahmeelementen ist die Abmarkung zu belassen und der Katasternachweis zu 

ändern. 

 

G2. VERGLEICH VON LANDESKOORDINATEN  

 

210. Grundsätzliches  

Beim Vergleich von Landeskoordinaten werden die Landeskoordinaten des 

Katasternachweises (Soll-Koordinaten) mit den aktuell bestimmten Landeskoordinaten (Ist-

Koordinaten) verglichen. Zur Bestimmung der Ist-Koordinaten genügt die einmalige 

Messung der Grenzpunkte. 
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211. Nachweis  

 

Das Ausgabeprotokoll, das den Koordinatenvergleich enthält, ist zum Fortführungsriss zu 

nehmen (beispielsweise Anlage 10 S. 3). 

 

G3. VERGLEICH DURCH 5-PARAMETER-TRANSFORMATION 

 

220. Grundsätzliches  

 

(1) Die 5-Parameter-Transformation (5-P-T) eignet sich insbesondere zum Vergleich mit 

Katasternachweisen mit rechtwinkligen Kleinkoordinaten, wenn unterschiedliche Maßstäbe 

zwischen Abszissen und Ordinaten zu erwarten sind. 

 

(2) Bei der 5-P-T werden die Vermessungslinien des Katasternachweises mit Hilfe von 

identischen Punkten rechnerisch wiederhergestellt; dabei werden die aus den 

Landeskoordinaten der identischen Punkte transformierten Aufnahmeelemente (Abszissen 

und Ordinaten) mit den entsprechenden Aufnahmeelementen des Katasternachweises 

verglichen. 

 

221. Linienweise Ausgleichung  

 

(1) Jede Vermessungslinie, die als Abszissenachse zur Aufnahme von Punkten verwendet 

wurde, soll in einer selbständigen 5-P-T ausgewertet werden. Insbesondere sind 

grundsätzlich selbständig auszuwerten: 

1. die einzelnen Vermessungslinien, 

2. die einzelnen Abszissenachsen eines Parallel- und Orthogonalsystems, 

3. die einzelnen Randlinien eines Flurkartenblatts 1:2.500 und 

4. lange Ordinaten einer Vermessungslinie, soweit sie selbst wiederum als 

Abszissenachsen benutzt wurden. 

 

(2) Die Reihenfolge der Auswertung der Vermessungslinien richtet sich nach  

1. der Qualität der zu Grunde liegenden Katasternachweise,  

2. ihrer Lage zum Vermessungsgebiet sowie  

3. der Anzahl und geometrischen Verteilung der verfügbaren identischen Punkte (Nr. 222).  
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Darüber hinaus soll sie so festgelegt werden, dass bei der Berechnung der 

Landeskoordinaten der nicht identischen Punkte Extrapolationen über den Bereich der 

identischen Punkte hinaus vermieden werden. 

 

222. Identische Punkte  

 

(1) Die rechnerische Wiederherstellung einer Vermessungslinie setzt voraus, dass sichere 

identische Punkte in ausreichender Anzahl und möglichst günstiger Verteilung zur 

Verfügung stehen. Als identische Punkte sind grundsätzlich alle unmittelbar auf die 

Abszissenachse aufgenommenen Punkte zu verwenden, für die Landeskoordinaten 

vorliegen oder bestimmt werden. Als identische Punkte können verwendet werden: 

1. Grenzpunkte,  

2. geheime Zeichen (Zeugen), 

3. Punkte von Gebäuden und Topographischen Objekten, 

4. Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes und 

5. Punkte, die Vermessungslinien miteinander verknüpfen (Verknüpfungspunkte). 

 

(2) Sind für eine Vermessungslinie nur wenige identische Punkte verfügbar, können für 

weitere Punkte Landeskoordinaten auch mit Vermessungslinien früherer 

Katasternachweise berechnet werden; anschließend ist zu prüfen, ob die aus dem neueren 

Katasternachweis berechneten Landeskoordinaten in das Liegenschaftskataster zu 

übernehmen sind.  

 

223. Berechnung der Ausgleichung  

 

(1) Die Abszissen und Ordinaten der identischen Punkte werden in der Regel als 

unkorrelierte Beobachtungen mit dem Gewicht 1 in die Ausgleichung eingeführt. Sofern ein 

Punkt sowohl eine besonders sichere Lage als auch besonders genaue und zuverlässige 

Aufnahmeelemente aufweist, können die entsprechenden Gewichte im Einzelfall 

ganzzahlig bis auf 5 erhöht werden. Abszissen und Ordinaten sind mit dem Gewicht 0 

einzuführen, wenn sie sich begründet nicht auf das Ergebnis der Ausgleichung auswirken 

sollen. 

 



- 60 - 
 

(2) Abszissen- und Ordinatenmaßstab werden in der Regel mit dem Sollwert 1 als 

korrelierte Beobachtungen in die Ausgleichung eingeführt. Liegen für die Berechnung von 

Abszissen- oder Ordinatenmaßstab jeweils nur wenige identische Punkte vor oder weisen 

diese eine ungünstige geometrische Verteilung auf, ist der Maßstab auf den Sollwert 

festzusetzen. 

 

(3) In der Ausgleichung sind insbesondere zu berechnen: 

1. Die Transformationsparameter 

a) Landeskoordinaten des Anfangspunkts der Vermessungslinie, 

b) Abszissen- und Ordinatenmaßstab der Vermessungslinie und 

c) Drehung der Vermessungslinie im Landeskoordinatensystem, 

2. für jeden identischen Punkt 

a) die transformierten Abszissen und Ordinaten, 

b) die Abweichungen der transformierten Abszissen und Ordinaten von denen des 

Katasternachweises und 

c) die statistischen Fehlerindikatoren (Nr. 225) für Abszissen und Ordinaten, 

3. die statistischen Fehlerindikatoren für Abszissen- und Ordinatenmaßstab sowie 

4. die Standardabweichungen der Abszissen und Ordinaten im örtlichen 

Koordinatensystem sowie die Standardabweichung des Nullpunktes des zu 

transformierenden Systems. 

 

224. Untersuchung auf systematische  Einflüsse  

 

(1) Die Ergebnisse der Ausgleichung sind zunächst daraufhin zu untersuchen, ob mit dem 

Transformationsansatz unverträgliche systematische Einflüsse vorhanden sind, 

beispielsweise Linienknick, Linienversatz, Abszissensprung oder Maßstabswechsel in der 

Abszisse (Abszissenknick). Erkennbare systematische Einflüsse sind zu beseitigen. 

 

(2) Die Untersuchung auf systematische Einflüsse erfolgt mit Hilfe einer Skizze, in der die 

in einer weiteren Ausgleichung mit auf die Sollwerte festgesetzten Maßstäben berechneten 

Abweichungen maßstäblich dargestellt werden. Die Abweichungen sind getrennt nach 

Abszissen und Ordinaten in Abhängigkeit von der Abszisse darzustellen. 

 

(3) Systematische Einflüsse dürfen nur dann unterstellt werden, wenn sie bei  
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ausreichender Anzahl und günstiger geometrischer Verteilung der identischen Punkte in 

der Skizze an Hand von Unstetigkeiten deutlich erkennbar sowie nach den örtlichen 

Verhältnissen und der dem Katasternachweis zu Grunde liegenden Vermessung plausibel 

sind. Zur Beseitigung der systematischen Einflüsse ist in der Regel eine Unterteilung der 

Vermessungslinie erforderlich. 

 

(4) Die Skizze ist besonders eingehend auf systematische Einflüsse zu untersuchen, wenn 

1. mehrere Vermessungslinien mangels ausreichender Anzahl oder auf Grund ungünstiger 

geometrischer Verteilung der identischen Punkte ausnahmsweise gemeinsam in einer 

5-P-T ausgewertet werden müssen, 

2. die Vermessungslinie bei früheren Liegenschaftsvermessungen örtlich wiederhergestellt 

wurde und Zweifel an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der damaligen 

Wiederherstellungen bestehen oder 

3. auf Grund der geologischen Verhältnisse Rutschungen der Erdoberfläche nicht 

ausgeschlossen sind. 

 

225. Fehlerindikatoren  

 

(1) Die Ergebnisse der Ausgleichung sind anhand der in der Ausgleichung berechneten 

statistischen Fehlerindikatoren (Verhältniszahlen zwischen tatsächlichen und statistisch 

zulässigen Abweichungen) zu bewerten. Die Fehlerindikatoren liefern Hinweise, ob und in 

welchen Aufnahmeelementen grobe Fehler vermutet werden können; sie sind 

insbesondere abhängig von der Größe der Abweichungen der Aufnahmeelemente sowie 

von Anzahl und geometrischer Verteilung der identischen Punkte. 

 

(2) Die Fehlerindikatoren von Abszissen oder Ordinaten sind wie folgt zu interpretieren: 

1. Fehlerindikator kleiner als 1:  

In den jeweiligen Abszissen oder Ordinaten werden auf Grund der statistischen 

Überprüfung keine groben Fehler vermutet. Katasternachweis und Abmarkung sind 

nach Maßgabe von Absatz 4 grundsätzlich als übereinstimmend anzusehen. 

2. Fehlerindikator größer als 1:  

In der Abszisse oder Ordinate mit dem größten Fehlerindikator wird auf Grund der sta-

tistischen Überprüfung ein grober Fehler vermutet. Katasternachweis und Abmarkung 

sind nach Maßgabe von Absatz 4 grundsätzlich als nicht übereinstimmend anzusehen. 



- 62 - 
 

Entsprechendes gilt für den Abszissen- und Ordinatenmaßstab in Bezug auf ihre 

Übereinstimmung mit ihrem Sollwert. 

 

(3) In die Überprüfung sind zusätzlich zu den statistischen Fehlerindikatoren 

erforderlichenfalls weitere Kriterien einzubeziehen und sachgerecht zu beurteilen  

(z. B. Größe und Richtung der jeweiligen Abweichung, Anzahl und geometrische Verteilung 

der identischen Punkte, Qualität des Katasternachweises, weitere Aufnahmeelemente wie 

beispielsweise Spannmaße, örtlicher Abmarkungszustand, Geländeverhältnisse, Vergleich 

mit Abweichungen benachbarter identischer Punkte). Dabei ist insbesondere die im 

Einzelfall geringe Redundanz bei der Berechnung der Fehlerindikatoren zu 

berücksichtigen. 

 

(4) Stimmen Katasternachweis und Abmarkung nicht überein, ist die Ausgleichung zu 

wiederholen und die Überprüfung fortzusetzen. Je nach Ursache der jeweiligen 

Abweichung sind dabei die Gewichte der Aufnahmeelemente wie folgt zu ändern: 

1. Ist die Abweichung bei einem Punkt auf örtliche Veränderungen zurückzuführen, sind 

Abszisse und Ordinate auf das Gewicht 0 zu setzen. 

2. Ist die Abweichung bei einem Punkt auf Ungenauigkeiten der Aufnahmeelemente 

zurückzuführen, ist die entsprechende Abszisse oder Ordinate auf das Gewicht 0 zu 

setzen.  

3. Zeigen sich bei Abszissen- und Ordinatenmaßstab bei ausreichender Anzahl und 

günstiger geometrischer Verteilung der identischen Punkte erhebliche systematische 

Abweichungen vom Sollwert, die z. B. offensichtlich auf eine Messung mit auf 

geneigtem Gelände aufgelegten Messlatten zurückzuführen sind, ist der entsprechende 

Maßstab auf das Gewicht 0 zu setzen. 

 

226. Nicht identische  Punkte  

 

Mit den Transformationsparametern der zuletzt durchgeführten Ausgleichung und den 

Aufnahmeelementen des Katasternachweises sind Landeskoordinaten für die nicht 

identischen Punkte zu berechnen. Nicht identische Punkte sind  

1. Grenzpunkte, 

a) deren vorgefundene Abmarkung auf Grund örtlicher Veränderungen nicht mit dem  

Katasternachweis übereinstimmt, 
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b) deren Zeugen als identische Punkte verwendet wurden oder  

c) bei denen nachweislich keine Abmarkung vorgefunden wurde, sowie falls erforderlich 

2. Verknüpfungspunkte zwischen Vermessungslinien und 

3. Anfangs- und Endpunkte von Vermessungslinien. 

 

227. Nachweis  

 

Die endgültigen Ausgabeprotokolle einschließlich der Berechnung der nicht identischen 

Punkte sind zum Fortführungsriss zu nehmen (Anlage 10 S. 7) und entsprechend Anlage 7 

S. 2 auszuarbeiten.  

 

G4. VERGLEICH DURCH HELMERT-TRANSFORMATION 

 

230. Grundsätzliches  

 

(1) Die Helmert-Transformation kann insbesondere zum Vergleich verwendet werden bei 

Katasternachweisen mit rechtwinkligen Kleinkoordinaten, wenn keine unterschiedlichen 

Maßstäbe zwischen Abszissen und Ordinaten zu erwarten sind, bei Aufnahmesystemen 

des Polarverfahrens und zur Überprüfung der Lageidentität von Punkten des bisherigen 

Polygon- und Liniennetzes. 

 

(2) Hinsichtlich der Auswahl der identischen Punkte, der Berechnung der Ausgleichung, 

der Überprüfung der Abmarkung der identischen Punkte auf Übereinstimmung mit dem 

Katasternachweis und der Berechnung der Landeskoordinaten für die nicht identischen 

Punkte gelten die Regelungen zur 5-P-T sinngemäß, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt wird. 

 

231. Berechnung der Ausgleichung  

 

(1) Als Aufnahmeelemente werden in die Ausgleichung eingeführt: 

1. Rechtwinklige Kleinkoordinaten der identischen Punkte bei der Auswertung von 

Vermessungslinien oder 

2. Soldnerkoordinaten der identischen Punkte bei der Auswertung polarer 

Aufnahmesysteme; an Stelle der Soldnerkoordinaten können auch aus den originären 
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Aufnahmeelementen abgeleitete rechtwinklige Koordinaten in einem geeigneten 

örtlichen System als Aufnahmeelemente eingeführt werden. 

 

(2) Die Aufnahmeelemente nach Absatz 1 werden in der Regel mit dem Gewicht 1 in die 

Ausgleichung eingeführt.  

 

(3) In der Ausgleichung sind zu berechnen: 

1. die Transformationsparameter (2 Translationen, 1 Rotation und 1 Maßstab), 

2. für jeden identischen Punkt 

a) die transformierten Aufnahmeelemente (Abszissen und Ordinaten) oder Soldner-

Koordinaten, 

b) die Abweichungen der transformierten Aufnahmeelemente oder Soldnerkoordinaten 

von denen des Katasternachweises und 

c) die punktbezogenen statistischen Fehlerindikatoren sowie 

3. der mittlere Punktfehler der identischen Punkte. 

 

232. Nachweis  

 

Die endgültigen Ausgabeprotokolle einschließlich der Berechnung der nicht identischen 

Punkte sind zum Fortführungsriss zu nehmen (Anlage 10 S. 5) und entsprechend Anlage 7 

S. 2 auszuarbeiten.  

 

G5. VERGLEICH DURCH KOMPLEXAUSGLEICHUNG  

 

240. Grundsätzliches  

 

(1) Die Komplexausgleichung ist eine Ausgleichung von Beobachtungen unterschiedlicher 

Art und Genauigkeit unter gleichzeitiger Einbeziehung von Bedingungen zwischen 

Beobachtungen und Unbekannten. So können beispielsweise Aufnahmesysteme und  

geometrische Bedingungen mit einbezogen werden.  

  

(2) Im Rahmen von Grenzfeststellungen dürfen in einer Komplexausgleichung 

ausschließlich Aufnahmesysteme nicht einwandfreier Vermessungen aus Zeiten 
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vergleichbarer Qualität (Epoche) bearbeitet werden. Dabei zählen im ehemals 

württembergischen Landesteil jeweils als eine Epoche 

1. die Zeit der Landesvermessung  

2. die Zeit der Ergänzungsvermessungen, 

3. die Zeit nach den Ergänzungsvermessungen bis zur Technischen Anweisung vom 30. 

Dezember 1871, 

4. die Zeit ab der Technischen Anweisung von 1871 bis zur Technischen Anweisung vom 

19. Januar 1895 und 

5. die Zeit nach der Technischen Anweisung von 1895. 

Im ehemals hohenzollerischen Landesteil gelten entsprechende Epochen. Die nicht 

einwandfreien Vermessungen im ehemals badischen Landesteil können in der Regel als 

eine Epoche betrachtet werden. 

 

(3) Mit der Komplexausgleichung werden die Aufnahmesysteme des Katasternachweises 

mit Schätzung der Genauigkeiten der jeweiligen Aufnahmeelemente in einer Ausgleichung 

mittels  identischer Punkte rechnerisch wiederhergestellt, die identischen Punkte auf 

Übereinstimmung mit dem Katasternachweis geprüft und Landeskoordinaten für die nicht 

identischen Punkte berechnet.  

 

(4) Hinsichtlich der Auswahl der identischen Punkte gilt Nr. 222 Abs. 1 sinngemäß. 

Die Landeskoordinaten der identischen Punkte sind als fest in die Ausgleichung 

einzuführen. Vorab kann eine Ausgleichung mit beweglichen identischen Punkten 

vorgenommen werden; sie dient der Aufdeckung fehlerhafter identischer Punkte und dem 

Nachweis, dass die Standardabweichungen a priori der Aufnahmeelemente sachgemäß 

festgesetzt wurden (Nr. 71 Abs. 3). 

 

(5) Landeskoordinaten von Grenzpunkten, bei denen Zeugen vorgefunden wurden, sind in 

der Komplexausgleichung als nicht identische Punkte zu bestimmen. 

  

241. Aufnahmeelemente und Unbekannte  

 

(1) In die Komplexausgleichung dürfen grundsätzlich nur Aufnahmeelemente des 

Katasternachweises (Absatz 2) eingeführt werden.  
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(2) Aufnahmeelemente des Katasternachweises sind: 

1. Abszissen und Ordinaten, 

2. polare Aufnahmeelemente (Richtungen, Strecken), 

3. Spannmaße, 

4. geometrische Bedingungen und 

5. Soldner-Koordinaten, sofern die diesen zugrunde liegenden Aufnahmeelemente nicht 

verwendet werden können. 

 

(3) Zur Schätzung der Genauigkeiten der Aufnahmeelemente (Standardabweichungen a 

priori) ist von der Genauigkeit der Messgeräte und der Messverfahren zum Zeitpunkt der 

Entstehung des Katasternachweises auszugehen. Die a priori Standardabweichungen sind 

grundsätzlich für jede Art von Aufnahmeelementen einheitlich festzulegen; Abweichungen 

hiervon, insbesondere die Festsetzung individueller Standardabweichungen a priori für 

einzelne Aufnahmeelemente, sind nur in Ausnahmefällen zulässig und im 

Ausgabeprotokoll zu begründen. Die zulässigen Standardabweichungen a priori sind in 

Anlage 11 aufgeführt. Änderungen der Grundeinstellung sind zu begründen. 

 

(4) Bei der Komplexausgleichung sind folgende Unbekannte zulässig: 

1. Landeskoordinaten für jeden nicht identischen Punkt, 

2. für jedes polare Aufnahmesystem  

a) zwei Translationen,  

b) eine Orientierungsunbekannte und 

c) eine Maßstabsunbekannte, sowie 

3. für jede Vermessungslinie 

a) zwei Translationen, 

b) eine Rotation und 

c) zwei Maßstabsunbekannte. 

 

242. Statistische Überprüfung der Aufnahmeelemente  

 

(1) Die Untersuchung auf Übereinstimmung der vorgefundenen Abmarkungen mit dem 

Katasternachweis erfolgt grundsätzlich durch statistische Überprüfung der 

Aufnahmeelemente des Katasternachweises. Zur statistischen Überprüfung sind für jedes 

Aufnahmeelement zu berechnen: 
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1. Die Verbesserung (V), 

2. die normierte Verbesserung (NV), 

3. der Redundanzanteil (EV) und 

4. der Schätzwert für den groben Fehler (GF). 

Neben der statistischen Überprüfung sind in die Untersuchung auch sonstige Kriterien, 

insbesondere die Qualität des Katasternachweises (Entstehungszeitpunkt, Anlage der 

Vermessung), die Verbesserungen (beispielsweise auffällige Abszissendifferenzen 

zwischen benachbarten Grenzpunkten innerhalb einer Vermessungslinie) und der örtliche 

Abmarkungszustand mit einzubeziehen und sachgerecht zu beurteilen. Dies gilt vor allem 

dann, wenn systematische Fehler vermutet werden oder die Aussagekraft der statistischen 

Überprüfung durch geringe Redundanzen der zu untersuchenden Aufnahmeelemente 

vermindert ist. 

 

(2) Die normierten Verbesserungen der Aufnahmeelemente sind wie folgt zu 

interpretieren: 

1. NV kleiner oder gleich 3: 

In den jeweiligen Aufnahmeelementen werden auf Grund der statistischen Überprüfung 

keine groben Fehler vermutet. Katasternachweis und Abmarkung sind grundsätzlich 

als übereinstimmend anzusehen. 

2. NV größer 3: 

Im Aufnahmeelement mit der größten normierten Verbesserung wird auf Grund der 

statistischen Überprüfung ein grober Fehler vermutet. Katasternachweis und 

Abmarkung des Grenzpunkts, der durch das entsprechende Aufnahmeelement 

festgelegt ist, sind grundsätzlich als nicht übereinstimmend anzusehen. 

 

(3) Stimmen Katasternachweis und Abmarkung nicht überein, ist eine Untersuchung nach 

Nr. 203 Abs. 1 durchzuführen. Dabei ist zunächst das Aufnahmeelement mit dem größten 

NV unter Berücksichtigung von Redundanzanteil und Schätzwert für den möglichen groben 

Fehler zu untersuchen. Sofern ein grober Fehler nachgewiesen wird, ist das betreffende 

Aufnahmeelement auszuscheiden und die Ausgleichung neu zu berechnen. Die 

Untersuchung ist so lange zu wiederholen, bis alle groben Fehler in den 

Aufnahmeelementen aufgedeckt sind. Wird eine örtliche Veränderung der Abmarkung 

nachgewiesen, sind die Aufnahmeelemente in der Ausgleichung zu belassen; der Punkt ist 

als nicht identischer Punkt zu berechnen. 
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(4) Liegen nach Abschluss der Untersuchungen nach Absatz 3 keine erkennbaren groben 

Fehler in den Aufnahmeelementen mehr vor, ist zu untersuchen, ob die a priori 

Standardabweichungen der Gruppe von Aufnahmeelementen an die in der Ausgleichung 

ermittelten a posteriori Standardabweichungen anzupassen sind. Liegen die 

Abweichungen innerhalb von 30%, ist eine Anpassung in der Regel nicht erforderlich. Bei 

größeren Abweichungen sollen Anpassungen nur vorgenommen werden, wenn sie 

beispielsweise auf Grund der Qualität der zu Grunde liegenden Katasternachweise und 

des Abmarkungszustands plausibel sind und außerdem der Redundanzanteil der 

betreffenden Gruppe von Aufnahmeelementen ausreichend hoch ist. Verbleiben 

Beobachtungen mit NV > 3 in der Ausgleichung, so ist dies in jedem Einzelfall zu 

begründen; gleiches gilt für Beobachtungen, die nach Absatz 3 ausgeschieden wurden. 

 

243. Nicht identische  Punkte  

Nach der abschließenden Überprüfung der Aufnahmeelemente und gegebenenfalls der 

Anpassung der a priori Standardabweichungen sind aus den Landeskoordinaten der 

identischen Punkte und den Aufnahmeelementen des Katasternachweises die 

Landeskoordinaten der nicht identischen Punkte zu berechnen.  

 

244. Nachweis  

 

Die endgültigen Ausgabeprotokolle sind zum Fortführungsriss zu nehmen (Anlage 10 S. 8) 

und nach Nr. 273 Abs. 2 Ziffer 2 auszuarbeiten. 

 

G6. SONSTIGE VERGLEICHE 

 

250. Vergleich durch lagebestimmende Spannmaße  

 

(1) Die Überprüfung einzelner Grenzpunkte kann durch lagebestimmende Spannmaße 

erfolgen, wenn die Anwendung anderer Vergleiche einen unverhältnismäßig hohen 

Aufwand erfordern würde. Dabei sind die Strecken vom zu überprüfenden Grenzpunkt zu 

mindestens zwei anderen Grenzpunkten zu messen. 

 

(2) Liegen für die zu überprüfenden Grenzpunkte Landeskoordinaten vor, sind die 

gemessenen Strecken mit den aus den Landeskoordinaten berechneten Strecken zu 
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vergleichen; dabei darf die Differenz die zulässige Abweichung nach Nr. 291 Abs. 2 nicht 

überschreiten.  

 

(3) Liegen für die zu überprüfenden Grenzpunkte keine Landeskoordinaten vor, sind die 

gemessenen Strecken mit den in den Liegenschaftskatasterakten nachgewiesenen 

Strecken zu vergleichen; dabei darf die Differenz die zulässige Abweichung nach Nr. 291 

Abs. 2 nicht überschreiten. 

 

(4) Überschreiten die Differenzen nach Absatz 2 oder Absatz 3 die zulässigen 

Abweichungen, ist zur Dokumentation der getroffenen Entscheidung der Fortführungsriss 

entsprechend Nr. 273 Abs. 2 Ziffer 3 auszuarbeiten.  

 

251. Vergleich durch Nachmessu ng in der Örtlichkeit  

 

(1) Die Überprüfung von Grenzpunkten kann unter der Voraussetzung, dass  

1. der Standpunkt und die Anschlussrichtungen des ursprünglichen polaren 

Aufnahmesystems oder 

2. Anfangs- und Endpunkt der ursprünglichen Vermessungslinie 

in der Örtlichkeit vorhanden sind, durch Nachmessung der polaren oder orthogonalen 

Aufnahmeelemente und ihren Vergleich mit den entsprechenden Aufnahmeelementen des 

Katasternachweises erfolgen. Ursprünglich gemessene Kontrollmaße sind im 

erforderlichen Umfang ebenfalls nachzumessen. 

 

(2) Soweit bei der ursprünglichen Aufnahme die Strecke zwischen Stand- und 

Anschlusspunkt eines polaren Aufnahmesystems oder zwischen Anfangs- und Endpunkt 

einer Vermessungslinie gemessen worden ist, ist der Maßstab des Aufnahmesystems als 

Quotient aus der ursprünglichen und der nachgemessenen Strecke zu berechnen und an 

den Strecken der Polaraufnahme oder den orthogonalen Aufnahmeelementen der 

Vermessungslinie zu berücksichtigen. Die Differenz zwischen den beiden Strecken darf die 

zulässigen Abweichungen nach Nr. 291 Abs. 2 nicht überschreiten. 

 

(3) Beim Vergleich polarer Aufnahmeelemente sind die Differenzen zwischen den 

nachgemessenen und den im Katasternachweis enthaltenen Richtungen und Strecken in 
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lineare Abweichungen in den zu überprüfenden Grenzpunkten umzurechnen. Dabei dürfen 

die zulässigen Abweichungen nach Nr. 293 Abs. 6 nicht überschritten werden. 

 

(4) Beim Vergleich orthogonaler Aufnahmeelemente dürfen die Differenzen zwischen den 

nachgemessenen und den im Katasternachweis enthaltenen Aufnahmeelementen die 

zulässigen Abweichungen nach Nr. 291 Abs.  2 nicht überschreiten. 

 

(5) Überschreiten die Differenzen nach Absatz 2, Absatz 3 oder Absatz 4 die zulässigen 

Abweichungen, ist zur Dokumentation der getroffenen Entscheidung der Fortführungsriss 

entsprechend Nr. 273 Abs. 2 auszuarbeiten.  
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H. VERMARKUNG UND ABMARKUNG  

 

260. Vermarkungsgrundsätze  

 

Die Vermarkungen der TP und AP sind in der Festpunktvorschrift geregelt (Nrn. 27 und 28 

VwVFP). 

 

261. Abmarkungsgrundsätze  

 

(1) Flurstücksgrenzen werden nur auf Antrag mit Grenzzeichen abgemarkt. Der Antrag 

eines Eigentümers oder Erbbauberechtigten eines angrenzenden Grundstücks genügt (§ 6 

Abs. 1 VermG). Die Erledigung eines Antrags auf Grenzfeststellung beinhaltet auch  

1. die Versetzung eines falsch sitzenden Grenzzeichens, 

2. die Erneuerung eines beschädigten Grenzzeichens, 

3. das Höhersetzen eines zu tief sitzenden Grenzzeichens oder 

4. das Tiefersetzen eines zu hoch sitzenden Grenzzeichens. 

 

(2) Die Abmarkung erfolgt in den Bruchpunkten von geradlinigen Flurstücksgrenzen mit 

zugelassenen Grenzzeichen (Nr. 264). Bei kreisförmigen Flurstücksgrenzen gelten die 

jeweiligen Bogenanfangs- und Bogenendpunkte als Bruchpunkte.  

 

(3) Ist die Abmarkung in den Bruchpunkten nicht möglich oder zweckmäßig, kann die 

Kennzeichnung der Flurstücksgrenze durch das Einbringen einer Rückmarke erfolgen. Um 

eine Verwechslung der Rückmarke mit dem entsprechenden Grenzpunkt auszuschließen, 

ist mit der Rückmarke ein ausreichend großer Abstand einzuhalten. 

 

(4) Ist der Verlauf einer geradlinigen Flurstücksgrenze trotz Abmarkung des Anfangs- und 

des Endpunkts nicht erkennbar, kann auf Antrag ein Grenzzeichen als Zwischenmarke 

eingebracht werden. Ebenso können auf Antrag Durchstoßpunkte von Flurstücksgrenzen 

mit Gebäudeumrisslinien abgemarkt werden.  

 

(5) Werden Flurstücksgrenzen durch Absteckung (Nr. 44) in die Örtlichkeit übertragen, ist 

vor der Kontrolle der Absteckung abzumarken. 
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(6) Neue Flurstücksgrenzen können abgemarkt werden, bevor sie im 

Liegenschaftskataster festgelegt werden. 

262. Keine Abmarkung  trotz Antrag  

 

(1) Nach § 6 Abs. 3 VermG werden Flurstücksgrenzen trotz eines möglicherweise 

vorliegenden Antrags auf Abmarkung nicht abgemarkt, wenn  

1. die Bruchpunkte der Flurstücksgrenzen im Bett von Gewässern liegen,  

2. die Bruchpunkte der Flurstücksgrenzen nach wasserrechtlichen Vorschriften den 

natürlichen Veränderungen der Gewässer folgen oder 

3. die Abmarkung nicht zumutbar ist (Absatz 2).  

 

(2) Die Abmarkung eines Grenzpunktes ist insbesondere nicht zumutbar, wenn 

1. der abzumarkende Grenzpunkt innerhalb eines Gebäudes oder innerhalb einer nicht 

zugänglichen baulichen Anlage liegt,  

2. die Abmarkung durch örtliche Hindernisse erheblich erschwert ist, 

3. durch die Abmarkung unverhältnismäßige Schäden entstünden oder  

4. aufgrund instabiler geologischer Verhältnisse mit Rutschungen der Erdoberfläche zu 

rechnen ist. 

263. Abmarkung der Landesgrenze  
 

(1) Bruchpunkte der Landesgrenze sind im Einvernehmen mit dem Nachbarland 

abzumarken, wenn das Grenzzeichen fehlt, beschädigt ist oder sich gemäß dem 

Katasternachweis nicht mehr in der richtigen Lage befindet.  

 

(2) Beim Abmarken der Landesgrenze gegen Bayern und Hessen ist das 

Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen und dem 

Freistaat Bayern über die Erhaltung der Abmarkung der Landesgrenzen vom 23. Januar 

1960 (GABl. S. 329) zu beachten. An der Landesgrenze gegen Rheinland-Pfalz werden 

diese Vorschriften sinngemäß angewandt. An der Bundesgrenze gegen die Schweiz gilt 

die badische landesherrliche Verordnung vom 5. April 1894, die Erhaltung und 

Berichtigung der Landesgrenzen betreffend (GVBl. 1894 S. 131), mit Ausnahme der 

Kostenregelung.  
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264. Zulässige  Grenzzeichen  

 

(1) Zur Abmarkung der Flurstücksgrenzen dürfen nur zulässige Grenzzeichen verwendet 

werden (§ 6 Abs. 5 VermG). Zulässige Grenzzeichen sind Grenzsteine, 

Kunststoffgrenzmarken, Grenzbolzen, Grenzpfähle sowie Gemeinde- und Waldgrenzsteine 

(Anlage 2). In Flurstücksgrenzen oberirdisch eingebrachte Vermessungszeichen und 

Landesgrenzzeichen gelten als Grenzzeichen, wenn sie als solche im 

Liegenschaftskataster festgelegt sind.  

 

(2) Sofern vorhandene Grenzzeichen nicht den heutigen Vorgaben entsprechen, gelten die 

Grenzpunkte als ordnungsgemäß gekennzeichnet, wenn diese Grenzzeichen den zum 

Zeitpunkt der Abmarkung geltenden früheren Vorschriften entsprechen. 

 

265. Verwendung  der Grenzzeichen  
 

(1) Die Art des für die Abmarkung verwendeten Grenzzeichens richtet sich nach den 

örtlichen Gegebenheiten. Grenzpfähle dürfen nur verwendet werden, wenn die 

Bodenbeschaffenheit die ordnungsgemäße Abmarkung mit anderen Grenzzeichen nicht 

zulässt. 

 

(2) Sind Flurstücksgrenzen zugleich Gemeindegrenzen, können die Bruchpunkte der 

Gemeindegrenzen mit Gemeindegrenzsteinen abgemarkt werden. Die 

Gemeindegrenzsteine sind von der Gemeinde bereitzustellen. Bei dichter Folge von 

Bruchpunkten sollen Gemeindegrenzsteine nur in den Hauptbruchpunkten eingebracht 

werden. 

 

(3) Flurstücksgrenzen am oder im Wald können mit Waldgrenzsteinen abgemarkt werden, 

wenn diese vom Grundstückseigentümer oder von der Grundstückseigentümerin an Ort 

und Stelle bereitgestellt werden.  

 

(4) Grenzsteine, Kunststoffgrenzmarken, Grenzpfähle sowie Gemeinde- und 

Waldgrenzsteine sind lotrecht einzubringen. 
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(5) Grenzsteine, Kunststoffgrenzmarken und Grenzbolzen sollen bodeneben eingebracht 

werden. Grenzpfähle sollen zu einem Drittel ihrer Länge, Gemeinde- und Waldgrenzsteine 

können mit ihrem Kopfteil aus dem Boden herausragen, soweit hierdurch die 

Verkehrssicherheit und die Nutzung der Flurstücke nicht beeinträchtigt werden. 

 

266. Entbehrlich gewordene Grenzzeichen  

 

(1) Bei Liegenschaftsvermessungen entbehrlich gewordene Grenzzeichen sollen entfernt 

werden; hiervon kann abgesehen werden, wenn vor Ort keine Verwechslungsgefahr von 

Grenzpunkten zu befürchten ist. Das Entfernen eines Grenzzeichens kann bereits im 

Vorgriff auf die Fortführung des Liegenschaftskatasters erfolgen. Wird ein Grenzzeichen im 

Außendienst ausnahmsweise nicht entfernt, ist der Grund im Fortführungsriss anzugeben 

(beispielsweise "in Mauer einbetoniert").  

 

(2) Entfernte Grenzzeichen können anderweitig wiederverwendet werden. Gemeinde- und 

Waldgrenzsteine sowie sonstige Grenzzeichen, die auf Kosten der Eigentümer beschafft 

wurden, dürfen nach Rücksprache mit den betroffenen Gebietskörperschaften,  

Waldeigentümern oder sonstigen Eigentümern entsprechend ihrer Zweckbestimmung 

wiederverwendet werden. 

 

(3) Bei entbehrlich gewordenen Grenzzeichen, die wegen ihrer wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Bedeutung als Kulturdenkmal gelten, sind die 

einschlägigen Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. Insbesondere ist eine 

Genehmigung der Denkmalschutzbehörde einzuholen, bevor ein Kulturdenkmal zerstört, 

beseitigt, in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt oder aus seiner Umgebung entfernt 

werden soll. 
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J. FORTFÜHRUNGSRISSE 

 

270. Grundsätzliches  

 

(1) Die Ergebnisse einer Liegenschaftsvermessung sind von der Vermessungsstelle in 

einem Fortführungsriss (Nr. 38 VwVLK) nachzuweisen; dabei sind insbesondere alle 

rechtserheblichen Entscheidungen, Tatsachenfeststellungen und Maßnahmen vollständig 

im Fortführungsriss zu dokumentieren. Der Fortführungsriss ist eine öffentliche Urkunde 

(Nr. 34 VwVLK) und Fortführungsunterlage des Liegenschaftskatasters (Nr. 28 VwVLK).  

 

(2) Der Fortführungsriss ist in digitaler oder analoger Form so sorgfältig zu führen, dass 

seine Beweiskraft als Urkunde nicht beeinträchtigt wird und die dokumentierte 

Liegenschaftsvermessung auch von Dritten nachvollzogen werden kann. Die 

Wiederverwendung eines Fortführungsrisses zum Eintrag einer nachfolgenden 

Liegenschaftsvermessung ist nicht zulässig. 

 

(3) Der Fortführungsriss besteht in der Regel aus dem Titelblatt (Anlage 3), 

Graphiknachweis (Nr. 38 Abs. 2 VwVLK) einschließlich Lage-/Einmessungsskizze der TP 

(Nr. 38 Abs. 5 VwVLK), Textnachweis (Nr. 38 Abs. 3 VwVLK) und Zahlennachweis (Nr. 38 

Abs. 4 VwVLK).  

 

(4) Eine Liegenschaftsvermessung, die sich über verschiedene Gemarkungen erstreckt, 

kann in einem Fortführungsriss nachgewiesen werden. Fortführungsrisse dürfen nicht 

durch Abschriften ersetzt werden. Werden Kopien verwendet, sind diese eindeutig zu 

kennzeichnen.  

 

(5) Für die Führung des Liegenschaftskatasters relevante Sachverhalte in Mitteilungen und 

öffentlichen Bekanntgaben gemäß Nr. 24 Abs. 2 Ziffer 3 und Ziffern 5 bis 8 VwVLK sind 

ohne Fortführungsrisse in das Liegenschaftskataster zu übernehmen. Mitteilungen der 

Gerichte bei Grenzstreitigkeiten (Nr. 24 Abs. 2 Ziffer 2 VwVLK) führen in der Regel zu einer 

Liegenschaftsvermessung (§ 5 Abs. 5 VermG).  
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(6) Zur Übernahme des Fortführungsrisses in das Liegenschaftskataster sind Formate 

größer als A4 auf das Format A4 zu falten. 

 

271. Vorbereitung  

 

(1) Zur Vorbereitung der Liegenschaftsvermessung ist aus ALKIS ein Grenznachweis (Nr. 

53 VwVLK) als Grundlage für den graphischen Teil des Fortführungsrisses 

(Graphiknachweis) zu erstellen. Übersichten für AP-Bestimmungen, Maschenpläne und 

Transformationsübersichten für Koordinatentransformationen sind in der Regel auf der 

Grundlage eines Auszugs AP-Feld (Nr. 52a VwVLK) zu fertigen. 

 

(2) Soweit ALKIS den Katasternachweis noch nicht vollständig enthält, sind die 

Aufnahmesysteme des Katasternachweises aus den Liegenschaftskatasterakten in den 

Graphiknachweis des Fortführungsrisses zu übernehmen. Dem jeweiligen 

Aufnahmesystem ist die Fundstelle des Katasternachweises beizusetzen; alternativ 

können die einzelnen Aufnahmesysteme nummeriert und auf geeignete Weise den 

Fundstellen des Katasternachweises gegenüber gestellt werden. Maßzahlen können 

zusätzlich eingetragen werden (Anlage 4). 

 

(3) Soweit bei der Liegenschaftsvermessung TP verwendet werden, sind die erforderlichen 

Auszüge aus der Datei der Lage-/Einmessungsskizzen zu erstellen.  

 

(4) Berechnungsprotokolle, die unmittelbar für die Durchführung der 

Liegenschaftsvermessung benötigt werden (beispielsweise polare oder orthogonale 

Absteckungsmaße oder Spannmaßberechnung), sind in erforderlichem Umfang zu 

erstellen. 

 

(5) Vor Beginn der Vermessungsarbeiten ist zu bescheinigen, dass 

1. der vorbereitete Fortführungsriss den maßgebenden Katasternachweis vollständig 

enthält und 

2. von Hand erfasste oder handschriftlich eingetragene Messwerte geprüft wurden. 

Die Bescheinigung erfolgt durch Datum und Unterschrift auf dem ersten Blatt des 

Graphiknachweises (Anlage 5 und Anlage 7). 
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(6) Veränderungsnummern, Flurstücks- und Zuflurstücksnummern sowie Punktnummern 

sind von der Vermessungsstelle bei der unteren Vermessungsbehörde zu reservieren (Nr. 

19 VwVLK).  

 

272. Führung  

 

(1) Der Fortführungsriss ist im Außendienst unmittelbar an Ort und Stelle zu führen. Dabei 

sind sämtliche an Ort und Stelle erhobenen Angaben entweder  

1. automatisch auf Datenträger zu speichern,  

2. von Hand in einen Feldrechner einzugeben oder  

3. handschriftlich in den Fortführungsriss analog oder digital einzutragen. 

Handschriftliche Eintragungen sind in Bleistift oder roter Farbe vorzunehmen. Berechnete 

Maße sind in Klammern zu setzen.  

 

(2) Unrichtige Eintragungen sind in der Regel in derselben Farbe wie die Eintragung so zu 

streichen, dass sie lesbar bleiben. Entsprechendes gilt für unrichtige Messwerte, die in 

Ausgabeprotokollen enthalten sind.  

 

(3) Im Graphiknachweis sind im Einzelnen darzustellen: 

1. Neue Angaben (Absatz 4), 

2. wegfallende Angaben (Absatz 5), 

3. Nachweis der Abmarkung und Vermarkung (Absatz 6) und 

4. sonstige Angaben (Absatz 7). 

Die Darstellung erfolgt gemäß dem Signaturenkatalog für den Graphiknachweis (Anlage 4) 

und den Beispielen (Anlage 5). Übersichten für AP-Bestimmungen, Maschenpläne und 

Transformationsübersichten für Koordinatentransformationen sind Teil des 

Graphiknachweises. 

 

(4) Folgende neue Angaben sind im Graphiknachweis in roter Farbe darzustellen: 

1. Flurstücksgrenzen, 

2. Flurstücksnummern und Zuflurstücksnummern, 

3. Grenzpunkte mit Punktnummern, 

4. Lagebezeichnungen und sonstiges Namensgut, 

5. Aufnahmepunkte und Versicherungspunkte mit Punktnummern, 
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6. Gebäude und Bauteile,  

7. Tatsächliche Nutzungen, 

8. Topographische Objekte und 

9. Klassifizierung nach Straßenrecht und Wasserrecht. 

Die Darstellung erfolgt nach Anlage 16 der LK-Vorschrift, soweit in Anlage 4 nichts anderes 

bestimmt wird. Die Angaben (wie beispielsweise Gebäudeumrisse) können handschriftlich 

oder programmgestützt eingetragen werden, eine maßstäbliche Kartierung ist nicht 

notwendig; eine nachträgliche Kartierung ist nicht zulässig.  

 

(5) Wegfallende Angaben sind im Graphiknachweis mit Ausnahme von 

Aufnahmeelementen des Katasternachweises rot zu streichen oder rot zu kreuzen. 

 

(6) Der Zustand der Abmarkung ist im Graphiknachweis entsprechend Anlage 4  

nachzuweisen. Für den Nachweis des Zustandes der Vermarkung von Lagefestpunkten 

des Liegenschaftskatasters, Versicherungspunkten und Punkten des bisherigen Polygon- 

und Liniennetzes sind die vorstehenden Regelungen sinngemäß anzuwenden. Ein 

Grenzpunkt ist in der Liegenschaftsvermessung als unabgemarkt zu kennzeichnen, wenn  

1. das Grenzzeichen nachweislich fehlt oder entfernt wurde oder  

2. die Abmarkung nach Nr. 262 nicht vorgenommen wurde.  

 

(7) Punkte von vorübergehender Bedeutung (Nr. 7 Abs. 5) einschließlich Punktnummer, 

Richtungsstriche für aufgenommene Punkte, neue Vermessungslinien und neue 

Geradlinigkeitshinweise sind in roter Farbe darzustellen; die Geradlinigkeit kann an Stelle 

des Geradlinigkeitshinweises auch durch fortlaufenden Eintrag der Messwerte 

nachgewiesen werden. Beim Polarverfahren sind zusätzlich die Richtungs- und 

Streckenmessungen zu den Anschlusspunkten und der Orientierungskontrolle 

entsprechend Anlage 4 Nr. 3.1 darzustellen; diese Darstellungen können auch in einen 

Auszug AP-Feld eingetragen werden. Die Abgrenzung der einzelnen Standpunktsysteme 

kann in blauer Farbe zusätzlich dargestellt werden. 

 

(8) Messungen zur Ermittlung der Einflüsse von Instrumentenfehlern und von 

meteorologischen Einflüssen sowie daraus abgeleitete Korrekturwerte werden nur 

nachgewiesen, wenn keine geräteinterne Berücksichtigung dieser Einflüsse erfolgt. 

 



- 79 - 
 

273. Ausarbeitung  

 

(1) Werden Fortführungsrisse oder Teile des Fortführungsrisses in digitaler Form geführt, 

sind Ausdrucke sowie Protokolle der Messungen und Berechnungen (Ausgabeprotokolle) 

zu erstellen.  

 

(2) Zur Dokumentation der aufgrund von Untersuchungen nach Nr. 202 Abs. 2 und Nr. 203 

getroffenen Entscheidungen bezüglich der Feststellung von Flurstücksgrenzen sind 

insbesondere 

1. in den Ausgabeprotokollen Helmert-Transformation oder 5-Parameter-Transformation 

die Maßzahlen des Katasternachweises oder die entsprechenden transformierten 

Werte, 

2. im Ausgabeprotokoll Komplexausgleichung die Maßzahlen des Katasternachweises 

oder die entsprechenden ausgeglichenen Beobachtungen und 

3. im Ausgabeprotokoll Spannmaßberechnung die Maßzahlen des Katasternachweises 

oder die aus Landeskoordinaten berechneten Maße oder die gemessenen Maße 

jeweils grün zu streichen. Entsprechendes gilt für die Streichung von Maßzahlen im 

Graphiknachweis. 

 

(3) Titelblatt (Anlage 3), Graphiknachweis, gegebenenfalls Lage-/Einmessungsskizzen von 

verwendeten TP, Textnachweis und Zahlennachweis sind in dieser Reihenfolge als 

Fortführungsriss zusammenzufassen. Die einzelnen Blätter des Fortführungsrisses werden 

beim Graphiknachweis mit 1 beginnend fortlaufend mit ganzen Zahlen nummeriert. Im 

Graphiknachweis ist auf jeweils benachbarte Blätter hinzuweisen. 

 

(4) Auf dem ersten Blatt des Graphiknachweises sind einzutragen: 

1. Gemarkung, Gemarkungsnummer, Flurnummer und Veränderungsnummer  

2. die Anzahl der Blätter, 

3. die Tage des Außendienstes, das Datum der Sonderung oder der 

Flurstücksverschmelzung, 

4. der Eintrag des Wortes "Sonderung" in roter Farbe bei Sonderungen (Nr. 140 Abs. 3), 

5. die Bescheinigung für die Richtigkeit der Liegenschaftsvermessung (Absatz 5), 

6. die Vermessungsstelle und  
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7. das Datum des zugrundeliegenden Grenznachweises und die Bescheinigung nach Nr. 

271 Abs. 5. 

 

(5) Der Fortführungsriss ist auf dem ersten Blatt des Graphiknachweises (Anlage 5 und 

Anlage 7) von demjenigen zu unterschreiben, der die Liegenschaftsvermessung 

durchgeführt und insbesondere alle rechtserheblichen Entscheidungen und 

Tatsachenfeststellungen selbständig getroffen hat (Aufnahmeleiter oder Aufnahmeleiterin). 

Mit der Unterschrift wird bescheinigt:  

1. Die Richtigkeit der im Fortführungsriss dokumentierten Sachverhalte und  

2. im Falle eines Außendienstes die Führung des Fortführungsrisses unmittelbar an Ort 

und Stelle. 

Der Aufnahmeleiter oder die Aufnahmeleiterin muss  

1. eine mit der Leitung der Vermessungsaufgaben beauftragte Person einer unteren 

Vermessungsbehörde oder nach Maßgabe von § 7 Abs. 4 VermG einer 

Flurbereinigungsbehörde,  

2. ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur oder eine Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieurin oder  

3. eine Fachkraft (Nr. 1 Abs. 2)  

sein.  

  

(6) Die Fertigungsaussage (Nr. 31 VwVLK) ist auf dem Titelblatt des Fortführungsrisses 

(Anlage 3) zu bescheinigen. 
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K. FLÄCHENBERECHNUNG  

 

280. Grundsätzliches  

 

(1) Die Flächen der bei einer Liegenschaftsvermessung veränderten Flurstücke und der 

Zuflurstücke sind von der Vermessungsstelle grundsätzlich aus Landeskoordinaten zu 

berechnen. Gleiches gilt für Flurstücke, bei denen erstmals für alle Grenzpunkte 

Landeskoordinaten vorliegen. Flurstücksflächen sind auf Quadratmeter gerundet 

anzugeben. 

 

(2) Die Flurstücksfläche ist mit allen Grenzpunkten des Flurstücks zu berechnen; dies gilt 

auch für Grenzpunkte abgehender Flurstücksgrenzen, die im Grenzverlauf des zu 

berechnenden Flurstücks in einer Geraden oder auf einem Kreisbogen liegen. Liegen für 

die Grenzpunkte in einer Geraden oder auf einem Kreisbogen nur graphische UTM-

Koordinaten vor und stellt die Bestimmung von Landeskoordinaten für diese Grenzpunkte 

einen erhöhten Aufwand dar, so kann die Flächenberechnung ausnahmsweise mit den in 

die Gerade oder den Kreisbogen eingerechneten graphischen UTM-Koordinaten dieser 

Grenzpunkte durchgeführt werden. 

 

(3) Wird der Katasternachweis berichtigt (Nr. 202), sind die Auswirkungen auf die 

Flurstücksflächen zu untersuchen und diese gegebenenfalls zu berichtigen. 

 

(4) Sofern die Fläche eines Flurstücks nicht aus Landeskoordinaten berechnet werden 

kann, kann sie durch Abzug der aus Landeskoordinaten berechneten Flächen neu 

gebildeter Flurstücke oder Zuflurstücke von der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen 

Flurstücksfläche berechnet werden, wenn die nach Abzug verbleibende Fläche noch mehr 

als die Hälfte der ursprünglichen Flurstücksfläche ausmacht. Bestehen begründete 

Bedenken gegen die Richtigkeit der durch Abzug berechneten Fläche (beispielweise 

wegen bereits früheren Berechnungen durch Abzug), sind für sämtliche Grenzpunkte 

Landeskoordinaten zu bestimmen; die Fläche ist dann mit Landeskoordinaten zu 

berechnen.  
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(5) Bei öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Gewässern können die Flurstücksflächen 

mit graphischen UTM-Koordinaten (Nr. 23 VwVLK) berechnet werden. 

 

(6) Bei Flurstücksverschmelzungen ergibt sich die neue Flurstücksfläche in der Regel als 

Summe der Flächen der Ausgangsflurstücke. 

 

(7) Bei der Flächenberechnung ist die UTM-Flächenverzerrung 

 

 

 

zu berücksichtigen. Hierbei ist y-500 der Abstand vom Mittelmeridian in km und R die 

Große Halbachse des GRS80-Ellipsoids mit 6 378 km. R und y sind mit der Einheit km 

einzugeben. 

 

281. Vergleich mit der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksfläche  

 

(1) Wird für ein Flurstück die Fläche mit Landeskoordinaten neu berechnet, ist es mit der 

im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksfläche zu vergleichen. Die 

nachgewiesene Flurstücksfläche ist beizubehalten, wenn die zulässige Abweichung nach 

Nr. 294 nicht überschritten wird; ansonsten ist sie zu berichtigen.  

 

(2) Bei neu gebildeten Flurstücken und Zuflurstücken sind deren neu berechnete 

Einzelflächen flächenproportional auf die Flurstücksfläche des Ausgangsflurstücks 

abzugleichen, sofern die zulässige Abweichung nach Nr. 294 zwischen der Summe der 

Einzelflächen und der Flurstücksfläche des Ausgangsflurstücks nicht überschritten wird.  

 

(3) Flächen, die in einer bestimmten Größe vorgegeben sind (Sollflächen), werden 

vorab von der Summe der neu berechneten Flächen und von der im Liegenschaftskataster 

nachgewiesenen Flurstücksfläche abgesetzt. Bei einem flächengleichen Grenzausgleich 

sind die auszutauschenden Flächen als Sollflächen zu behandeln. 
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L. ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN  

 

290. Grundsätzliches  

 

Die zulässigen Abweichungen (Nr. 22 VwVLK) sind als wichtiges Kriterium für die 

Qualitätskontrolle bei Liegenschaftsvermessungen einzuhalten. Die tatsächlichen 

Abweichungen für Strecken sind auf Zentimeter zu runden und mit den zulässigen 

Abweichungen zu vergleichen. 

 

291. Zulässige Abweichungen für Strecken (ZS)  

 

(1) Die zulässige Abweichung in Metern zwischen zwei für dieselbe Strecke s unmittelbar 

nacheinander gemessenen Längen beträgt: 

ZS = 0,03 m. 

  

(2) Die zulässige Abweichung in Metern zwischen zwei für dieselbe Strecke s zu 

verschiedenen Zeiten gemessenen Längen sowie zwischen gemessenen und berechneten 

Strecken beträgt: 

ZS1 = ½ * (0,008*  + 0,0003*s + 0,05) in Genauigkeitsstufe 1 

ZS2 = 0,008*  + 0,0003*s + 0,05  in Genauigkeitsstufe 2. 
 

Ist in den ehemals württembergischen oder hohenzollerischen Landesteilen der 

Katasternachweis vor 1871 entstanden, erhöht sich die zulässige Abweichung um 0,20 m. 

Liegen im ehemals badischen Landesteil der Streckenberechnung die Koordinaten des 

alten TP- und Polygonnetzes zu Grunde, erhöht sich die zulässige Abweichung um 0,10 m. 

 
(3) Die zulässige Abweichung zwischen gemessenen und berechneten Strecken  

zur Ermittlung des Maßstabs bei Polaraufnahmen und beim Einbinde- und 

Orthogonalverfahren beträgt: 

ZS1 = 0,04 m  in Genauigkeitsstufe 1 

ZS2 = 0,06 m in Genauigkeitsstufe 2. 
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(4) Die zulässige Abweichung zwischen den aus Landeskoordinaten und aus Koordinaten 

des zu transformierenden Systems berechneten Maschenseiten bei der maschenweisen 

Affintransformation beträgt ZS = 0,07 m. 

 

292. Zulässige Abweichung en für Richtungen (ZR) und Querabweichungen (ZQ)  

 

(1) Die zulässige Abweichung zwischen zwei gemessenen und berechneten 

Anschlussrichtungen zur Orientierung von Polygonzügen und Polaraufnahmen beträgt in 

mgon: 

, 

wobei s1 und s2 die Entfernungen zwischen Anfangspunkt bzw. Endpunkt und den 

zugehörigen jeweiligen Anschlusspunkten in Metern bedeuten. Die zulässige Abweichung 

ZR beträgt mindestens 4 mgon. 

 

(2) Die zulässige Abweichung zwischen den auf die Nullrichtung reduzierten Richtungen 

der einzelnen Halbsätze bei der Richtungsmessung beträgt ZR = 8 mgon. Bei der 

Messung von vier oder mehr Halbsätzen erhöht sich die zulässige Abweichung auf das 

1,5-fache. Unter schwierigen Bedingungen (beispielsweise bei kurzen Zielentfernungen 

oder bei steilen Sichten), kann die Abweichung ZR nach sachverständigem Ermessen 

überschritten werden. 

 

(3) Die zulässige Abweichung für die mit dem weitest entfernt liegenden Anschlusspunkt 

berechnete Querabweichung oder, wenn dessen Entfernung mehr als 250 m beträgt, für 

die mit einer Entfernung von 250 m berechnete Querabweichung bei der Kontrolle der 

Orientierung des Messgeräts mit einem Hilfsziel beträgt: 

ZQ = 0,03 m. 

 

(4) Die zulässige Abweichung für die mit dem weitest entfernt liegenden Anschlusspunkt 

berechnete Querabweichung oder, wenn dessen Entfernung mehr als 250 m beträgt, für 

die mit einer Entfernung von 250 m berechnete Querabweichung zur Steigerung der 

Zuverlässigkeit der Richtungsmessungen bei Polaraufnahmen mit einem Fernziel beträgt: 

ZQ1 = 0,04 m in Genauigkeitsstufe 1 

ZQ2 = 0,06 m in Genauigkeitsstufe 2. 
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293. Zulässige Abweichungen für Landeskoordinaten (ZP)  

 

(1) Die zulässige lineare Abweichung 

1. in den identischen Punkten bei der Berechnung einer Helmert-Transformation oder 

2. in den Anschlusspunkten bei der Berechnung einer Stationierung beträgt:  

ZP1 = 0,03 m  in Genauigkeitsstufe 1 

ZP2 = 0,04 m  in Genauigkeitsstufe 2. 
 

(2) Die zulässigen Abweichungen nach Absatz 1 Ziffer 2 erhöhen sich auf das Doppelte 

bei Gebäudeaufnahmen (Abschnitt F7) und den sonstigen Aufnahmen (Abschnitt F8). 

 

(3) Die zulässige lineare Abweichung bei der Doppelaufnahme eines Punktes zur 

Bestimmung von Landeskoordinaten beträgt: 

ZP = 0,03 m. 
 

(4) Die zulässige lineare Abweichung bei der Kontrolle der Absteckung eines durch 

Landeskoordinaten festgelegten Punktes beträgt: 

ZP = 0,03 m. 

 
(5) Die zulässige lineare Abweichung bei der Überprüfung eines durch Landeskoordinaten 

festgelegten TP, AP oder Versicherungspunktes beträgt: 

ZP = 0,03 m. 
 

(6) Die zulässige lineare Abweichung bei der Überprüfung eines durch Landeskoordinaten 

festgelegten Grenzpunktes beträgt: 

ZP1 = 0,06 m in Genauigkeitsstufe 1 

ZP2 = 0,08 m in Genauigkeitsstufe 2. 
 

294. Zulässige Abweichungen für Flächen (ZF)  

Die zulässige Abweichung in Quadratmetern zwischen einer aus Landeskoordinaten 

berechneten Fläche F und der im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksfläche 

beträgt: . 
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295. Zulässige Abweichungen für Polygonzüge  

 

(1) Die zulässige Winkelabweichung ZW in mgon beträgt: 

 in Genauigkeitsstufe 1 

  in Genauigkeitsstufe 2. 

 

(2) Die zulässige Längsabweichung ZL in Metern beträgt: 

     in Genauigkeitsstufe 1 

          in Genauigkeitsstufe 2. 

 

(3) Die zulässige Querabweichung ZQ in Metern beträgt: 

 in Genauigkeitsstufe 1 

ZQ2 =   in Genauigkeitsstufe 2. 

 

(4) In den Formeln nach den Absätzen 1 bis 3 bedeuten 

n die Zahl der Zugspunkte einschließlich Anfangs- und Endpunkt, 

[s] die Summe der Seiten des Polygonzugs in Metern und 

S die Strecke zwischen Anfangs- und Endpunkt des Polygonzugs in Metern. 
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M. ERHEBUNGSDATEN  
 

300. Grundsätzliches  

 

Für die Fortführung der in ALKIS (Nr. 2 Abs. 1 VwVLK) geführten Informationen des 

Liegenschaftskatasters sind von der Vermessungsstelle digitale Erhebungsdaten im 

Format NAS (Nr. 2 Abs. 2 VwVLK) auf der Grundlage eines aktuellen 

Bestandsdatenauszugs aus ALKIS gemäß Nr. 301 zu erzeugen und zusammen mit den 

zugehörigen Vermessungsschriften (Nr. 28 Abs. 2 VwVLK) bei der unteren 

Vermessungsbehörde einzureichen. 

 

301. Umfang der Erhebungsdaten  

 

(1) Die von der Vermessungsstelle beizubringenden Erhebungsdaten (Anlage 13) 

umfassen  

1. die neuen, veränderten und herausfallenden Fachobjekte und Präsentationsobjekte 

(Absatz 2), 

2. die verwendeten unveränderten Punktobjekte sowie 

3. die für die Liegenschaftsvermessung vorgenommenen Reservierungen (Nr. 271 Abs. 6). 

Ist ein Fortführungsnachweis zu erstellen (Nr. 35 VwVLK), sind die Daten nach Ziffer 1 in 

der Reihenfolge aufzulisten, wie sie als Fortführungsfälle nacheinander abgearbeitet 

werden sollen. Nach jedem Fortführungsfall müssen sich in ALKIS konsistente Daten 

ergeben. Diese Erhebungsdaten sind Gegenstand der Fertigungsaussage (Nr. 31 Abs. 2 

VwVLK).  

 

(2) Präsentationsobjekte sind nur insoweit beizubringen, als sie für Darstellungen im 

Grenznachweis (Anlage 16 VwVLK) erforderlich sind. 
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N. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

310. Änderung  der Festpunktvorschrift  

 

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und 

Verbraucherschutz für das Geodätische Festpunktfeld (Festpunktvorschrift - VwVFP) vom 

8. September 2008, Az.: 44-2830.0/4, zuletzt geändert durch den Erlass des Ministeriums 

für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz vom 22. Dezember 2010, Az.: 44-

2830.0/5, wird wie folgt geändert: 

 

1. �$�X�I���G�H�P���7�L�W�H�O�E�O�D�W�W���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�0�L�Q�L�V�W�H�U�Lum für Ländlichen Raum, Ernährung 

und Verbraucherschutz Baden-�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�³���G�X�U�F�K���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P���I�•�U��

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�³���X�Q�G���G�L�H���:�R�U�W�H��

�Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���I�•�U���/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�� Ernährung und 

Ve�U�E�U�D�X�F�K�H�U�V�F�K�X�W�]�³���G�X�U�F�K���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���I�•�U��

�/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���X�Q�G���9�H�U�E�U�D�X�F�K�H�U�V�F�K�X�W�]�³���H�U�V�H�W�]�W���X�Q�G���G�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���:�R�U�W�H���D�Q�J�H�I�•�J�W�� 

 �Ägeändert durch den Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz vom 5. Dezember 2012, Az.: 44-2824.0/5�³. 

 

2. In Nr. 2 Abs. 3 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

"Es wurde ursprünglich im Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem des Deutschen 

Hauptdreiecksnetzes bestimmt (Anlage 11 Nr. 1).". 

 

3. In Nr. 3 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

"ETRS89/UTM-Koordinaten sind seit der Überführung des Liegenschaftskatasters in 

dieses Referenzsystem die gültigen Landeskoordinaten.".  

 

4. Nach Nr. 7 wird die folgende Nr. 7a eingefügt: 

"7a. Sicherheitsbestimmungen  

 

(1) Bei Vermessungen an und auf Straßen sind insbesondere die Bestimmungen der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Richtlinien für die Sicherung von 

Arbeitsstellen an Straßen (RSA) zu beachten. Anstelle des in den Regelplänen der 
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RSA vorgesehenen Zeichens 123 "Arbeitsstelle" kann das Zeichen 101 

"Gefahrenstelle" gleichwertig verwendet werden.  

 

(2) Im Außendienst sind die Vorschriften über den Arbeitsschutz und die 

Sicherheitsbestimmungen zu beachten; dies gilt insbesondere für die 

"Sicherheitsregeln Vermessungsarbeiten", die vom Bundesverband der 

Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BAGUV) herausgegeben werden.  

 

(3) Vor Beginn einer Vermessung, bei der voraussichtlich Grab- oder 

Vermarkungsarbeiten notwendig werden, sind bei Versorgungs- und 

Telekommunikationsunternehmen Kabel- und Leitungspläne anzufordern. Hinweise 

dieser Unternehmen zur Vermeidung der Beschädigung von unterirdischen Leitungen 

sind zu beachten.". 

  

5. In Nr. 16 Abs. 3 wird der Verweis "(Nr. 2 Abs. 1 VwVAP)" durch den Verweis "(Nr. 50 

VwVLV)" ersetzt. 

 

6. In Nr. 23 Abs. 3 wird der Verweis "(Nr. 1 Abs. 2 VwVAP)" durch den Verweis "(Nr. 50 

VwVLV)" ersetzt. 

 

7. Nr. 27 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 wird der Verweis "(Anlage 9 VwVLK)" durch den der Verweis "(Anlage 5 

Seite 2 VwVLV)" ersetzt und der Verweis "(Absatz 3)" gestrichen. 

 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Im Falle einer notwendigen Fortführung der Lage-/Einmessungsskizze ist eine neue 

Skizze anzulegen; die alte Skizze ist zu löschen. § 8 Abs. 1 Satz 2 VermG gilt 

entsprechend.".  

 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Ein fehlender TP soll nur dann wiederhergestellt und vermarkt werden, wenn die 

Sicherungsmarken noch vorhanden sind und der TP weiterhin benötigt wird. Die 

Vermarkung kann nach Anlage 12 vorgenommen werden; eine Höhenbestimmung ist 
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nicht erforderlich. Für die Sicherungsmarken können Landeskoordinaten bestimmt 

werden; in diesem Fall sind Punktangaben entsprechend den Versicherungspunkten 

(Nr. 8b VwVLK) zu führen. Erfolgt keine Wiederherstellung, ist der TP in ALKIS als 

historisch zu kennzeichnen.". 

 

d) In Absatz 7 wird das Wort "AP-Vorschrift" durch das Wort "LV-Vorschrift" ersetzt. 

 

8. Nr. 28 erhält folgende Fassung: 

 

"28. Aufnahmepunktfeld   

 

(1) Aufnahmepunkte (AP) sind die dem TP-Feld nachgeordneten Lagefestpunkte des 

Liegenschaftskatasters. Das Aufnahmepunktfeld (AP-Feld) umfasst alle AP.  

 

(2) Für die Durchführung von AP-Bestimmungen gilt die LV-Vorschrift.  

 

(3) Die unteren Vermessungsbehörden führen die Punktangaben der AP in ALKIS. 

 

(4) Die AP sind vor ihrer Bestimmung dauerhaft zu vermarken. Die Art der Vermarkung 

richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen (Anlage 12). Die Vermarkung soll so 

eingebracht werden, dass die Nutzung der Flurstücke nicht beeinträchtigt sowie 

Gefahren und Verkehrsbehinderungen vermieden werden. Auf Fahrbahnen von 

Bundesautobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen neue AP nicht festgelegt werden.  

Die Vermessungszeichen für AP sollen die Aufschrift "Vermessungspunkt" tragen 

(ausgenommen Steine und Platten). 

 

(5) AP sind zu versichern. Die Versicherung ist so anzulegen, dass AP 

schnell und einfach überprüft sowie beim Verlust der Vermarkung leicht, genau und 

zuverlässig wiederhergestellt werden können (Absatz 6). Fehlen die Versicherungen, 

ist der AP von der Vermessungsstelle zu versichern, die den AP überprüft. 

 

(6) Ein AP soll durch mindestens zwei Vermessungszeichen exzentrisch versichert 

werden (Versicherungspunkte). Diese sind einerseits so weit vom AP entfernt 

festzulegen, dass sie durch mögliche Bauarbeiten nicht zugleich mit dem AP zerstört 
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werden, andererseits sollen die Abstände zwischen AP und Versicherungspunkten 

(Versicherungsmaße) möglichst kurz sein (höchstens 20 m). Für die Vermarkung der 

Versicherungspunkte gilt Anlage 12. Für die Versicherungspunkte sind 

Landeskoordinaten zu bestimmen; sie sind unter Verwendung der Versicherungsmaße 

zu berechnen oder mit dem Polarverfahren zu bestimmen.".  

 

8. Nr. 29 erhält folgende Fassung: 

 

"29. Überführung nach ETRS89/UTM  

aufgehoben". 

 

10. In Anlage 4 wird Blatt 2 durch das beigefügte Blatt 2 ersetzt. 

 

11. In Anlage 7 werden die Blätter 2 bis 5 durch die beigefügten Blätter 2 bis 5 ersetzt.  

 

12. In Anlage 11 Nr. 3 Abs. 1 wird der Verweis "(Nr. 14a VwVAP)" gestrichen. 

 

13. Als neue Anlage 12 wird die beigefügte Anlage 12 angefügt.  

 

311. Änderung der LK -Vors chrift  

 

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum für die 

Führung des Liegenschaftskatasters (LK-Vorschrift �± VwVLK) vom 2. Dezember 2004, Az.: 

5V-2823.0/1, zuletzt geändert durch den Erlass des Ministeriums für Ernährung und 

Ländlichen Raum vom 4. März 2009, Az.: 44-2823.0/1, wird wie folgt geändert: 

 

�������$�X�I���G�H�P���7�L�W�H�O�E�O�D�W�W���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P���I�•�U���(�U�Q�l�K�U�X�Q�J���X�Q�G���/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q��

Raum Baden-�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�³���G�X�U�F�K���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P���I�•�U���/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���X�Q�G��

Verbraucherschutz Baden-�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�³���X�Q�G���G�L�H���:�R�U�W�H���Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�V��

�0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���I�•�U���(�U�Q�l�K�U�X�Q�J���X�Q�G���/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�³���G�X�U�F�K���G�L�H���:�R�U�W�H��

�Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���I�•�U���/�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P���X�Q�G���9�H�U�E�U�D�X�F�K�H�U�V�F�K�X�W�]�³��

ersetzt und die folgenden Worte angefügt: 

�Ä�J�H�lndert durch den Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz vom 5. Dezember 2012, Az.: 44-2824.0/5�³�� 
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2. In Nr. 2 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 

"(6) Das Liegenschaftskataster ist zu erneuern, wenn es den Anforderungen nicht mehr 

genügt. Die Erneuerung kann sich auf einzelne Bestandteile beschränken. Die 

Erneuerung ist durch die untere Vermessungsbehörde in der betroffenen Gemeinde 

ortsüblich bekanntzumachen:  

1. Art und Umfang der Maßnahme,  

2. der Zeitpunkt, in dem die erneuerten Bestandteile an die Stelle der seitherigen treten, 

und  

3. wo und wann Einsicht in das Liegenschaftskataster genommen werden kann.". 

  

3. Nr. 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) In ALKIS sind zu führen: 

1. Flurstücke (Nr. 5), 

2. Historische Flurstücke (Nr. 6), 

3. Grenzpunkte (Nr. 7), 

4. Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters (Nr. 8), 

5. Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes (Nr. 8a), 

6. Versicherungspunkte (Nr. 8b), 

7. Gebäude (Nr. 9 und 10), 

8. Administrative Gebietseinheiten (Nr. 11), 

9. Gemarkungen (Nr. 12), 

10. Fluren (Nr. 13), 

11. Lagen (Nr. 14), 

12. Tatsächliche Nutzungen (Nr. 15), 

13. Öffentlich-rechtliche Festlegungen (Nr. 16), 

14. Bodenschätzung (Nr. 16a) 

15. Topographische Objekte (Nr. 17), 

16. Eigentümerangaben (Nr. 18), 

17. Reservierungen (Nr. 19), 

18. Kataloge (Anlage 1) und 

19. Präsentationsobjekte (Anlage 1).".  
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4. Nr. 5 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 5 wird Ziffer 4 gestrichen und die Ziffern 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

 "1. Grenze der administrativen Gebietseinheit (Nr. 11 Abs. 2), 

 2. Grenze der Gemarkung (Nr. 12) und 

 3. Grenze der Flur (Nr. 13).". 

 

b) In Absatz 9 wird der folgende Satz angefügt:  

"Die Flächenangabe bezieht sich auf die Fläche des Flurstücks auf dem GRS80-

Ellipsoid (Nr. 3 Abs. 4 VwVFP).". 

 

5. Nr. 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 wird der Verweis "(Nr. 4 Abs. 1 VwVAP)" durch den Verweis "(Nr. 7 Abs. 

1 VwVLV)" ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 werden die Worte "mit digitalisierten GK-Koordinaten (Nr. 23 Abs. 1 Ziffer 

3)" durch die Worte "mit graphischen UTM-Koordinaten nach Nr. 23 Abs. 2 Ziffer 3" und 

die Worte "ein entsprechender Hinweis" durch die Worte "der Hinweis DR (Anlage 1 S. 

9)" ersetzt. 

 

c) In Absatz 8 werden die Worte "Für Grenzpunkte mit digitalisierten GK-Koordinaten 

werden als Punktangaben die GK-Koordinaten" durch die Worte "Für Grenzpunkte mit 

graphischen UTM-Koordinaten nach Nr. 23 Abs. 2 Ziffer 3 werden als Punktangaben 

die ETRS89/UTM-Koordinaten" ersetzt. 

 

6. Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

 

"8. Lagefestpunkte des Liegenschafts katasters  

 

(1) Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters sind die Trigonometrischen Punkte und 

die Aufnahmepunkte (TP und AP - Nr. 2 Abs. 3 VwVFP). 
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(2) Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters werden mit folgenden Punktangaben 

geführt: 

1. Punktkennung (Absätze 3 und 4), 

2. Koordinaten (Absatz 5), 

3. Vermarkung (Absatz 6), 

4. �+�L�Q�Z�H�L�V���Ä�3�D�V�V�S�X�Q�N�W�³ (Absatz 9), 

5. sonstige Angaben zum Punkt (Absatz 7) und 

6. Veränderungsnummer der Fortführungsunterlage, in welcher der Punkt 

wiederhergestellt oder seine Vermarkung geändert wird.  

 

(3) Die Punktkennung eines TP besteht aus  

1. Landesschlüssel 08 und 

2. TP-Nummer (Anlage 11 Nr. 5 Abs. 2 VwVFP). 

 

(4) Die Punktkennung eines AP besteht aus  

1. Landesschlüssel 08, 

 2. Gemarkungsnummer und 

 3. Punktnummer (Nr. 7 Abs. 1 VwVLV). 

 

 (5) Für Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters sind Landeskoordinaten sowie 

vorhandene GK-Koordinaten und Soldner-Koordinaten gemäß Nr. 23 zu führen.   

 

(6) Die Vermarkung ist wie folgt nachzuweisen: 

1. Vermarkt, 

2. Stein, 

3. Marke aus Kunststoff, 

4. Rohr, 

5. Bolzen oder 

6. Platte, 

sowie zusätzlich für TP 

7. Pfeiler, einschließlich 

a) der Festlegungen der TP nach Blatt 1 und 

b) die alten Festlegungen Württemberg und Baden nach Blatt 3 der Beilage 3 zu 

Anlage 11 der FP-Vorschrift, oder 
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8. Hochpunkt. 

Bei AP ist außerdem die Höhe oder Tiefe der Vermarkung über oder unter dem 

Erdboden im Metermaß auf Dezimeter (beispielsweise -0,4) nachzuweisen. 

 

(7) Als sonstige Angaben zum Punkt sind zu führen: 

1. Bei TP  

a) der Hinweis auf die Lage-/Einmessungsskizze und  

b) gegebenenfalls der Hinweis auf die zugehörigen Sicherungsmarken sowie 

2. bei AP 

a) �G�L�H���.�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Ä�6�.�³���I�•�U���6�F�K�Q�L�W�W- und Kleinpunkte und 

b) der Hinweis auf die zugehörigen Versicherungspunkte. 

Soweit ALKIS die Angaben zu Vermarkung und Versicherung der AP noch nicht 

vollständig enthält, ist ein entsprechender Hinweis zu führen. 

 

(8) Vorhandene Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters dürfen nicht als historisch 

gekennzeichnet werden. Herausgefallene Punkte sind mit ihren Punktangaben und der 

Veränderungsnummer der Fortführungsunterlage, in welcher der Punkt herausgefallen 

ist, zu führen. 

 

(9) Die bei der Überführung des Liegenschaftskatasters nach ETRS89/UTM als 

identische Punkte verwendeten TP und AP sind in ALKIS zum Zweck der 

Reproduzierbarkeit der Transformationen dauerhaft als Passpunkte zu kennzeichnen.". 

 

7. Nr. 8a erhält folgende Fassung: 

 

"8a. Punkte des bisherigen Polygon - und Liniennetzes  

 

(1) Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes, die insbesondere zur Ermittlung 

von Landeskoordinaten aus früheren Katasternachweisen benötigt werden, werden mit 

folgenden Punktangaben geführt: 

1. Punktkennung (Nr. 7 Abs. 4), 

2. Koordinaten (Absatz 2), 

3. Vermarkung (Absatz 3) und 

4. ggf. Hinweis auf die zugehörigen Versicherungspunkte. 
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Soweit ALKIS die Angaben zur Vermarkung und Versicherung noch nicht vollständig 

enthält, ist der Hinweis DR (Anlage 1 S. 9) zu führen. 

 

(2) Für Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes sind Landeskoordinaten 

sowie vorhandene GK-Koordinaten und Soldner-Koordinaten gemäß Nr. 23 zu führen.  

 

(3) Die Vermarkung ist wie folgt nachzuweisen: 

1. Vermarkt, 

2. Stein, 

3. Marke aus Kunststoff, 

4. Rohr, 

5. Bolzen, 

6. Platte oder 

7. unvermarkt. 

Die Höhe oder Tiefe der Vermarkung über oder unter dem Erdboden ist im Metermaß 

auf Dezimeter (beispielsweise �±0,4) nachzuweisen. 

 

(4) Herausgefallene Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes sind mit ihren 

Punktangaben und der Veränderungsnummer der Fortführungsunterlage, in der der 

Punkt herausgefallen ist, zu führen.". 

 

8. Es wird folgende Nr. 8b eingefügt: 

 

�Ä���E�����9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H 

 

(1) Versicherungspunkte werden mit folgenden Punktangaben geführt: 

1. Punktkennung (Nr. 7 Abs. 4), 

2. Koordinaten (Absatz 2), 

3. Vermarkung (Absatz 3), 

4. Hinweis auf den zugehörigen Aufnahmepunkt oder Punkt des bisherigen Polygon- 

und Liniennetzes sowie 

5. Veränderungsnummer der Fortführungsunterlage, in welcher der Punkt 

wiederhergestellt oder seine Vermarkung geändert wird. 
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Soweit ALKIS die Angaben zu Vermarkung und Versicherung noch nicht vollständig 

enthält, ist der Hinweis DR (Anlage 1 S. 9) zu führen.  

 

(2) Für Versicherungspunkte sind Landeskoordinaten sowie vorhandene GK-

Koordinaten und Soldner-Koordinaten gemäß Nr. 23 zu führen.  

 

(3) Die Vermarkung der Versicherungspunkte ist wie folgt nachzuweisen: 

1. Vermarkt, 

2. Stein, 

3. Marke aus Kunststoff, 

4. Rohr, 

5. Bolzen oder 

6. Platte. 

Die Höhe oder Tiefe der Vermarkung über oder unter dem Erdboden ist im Metermaß 

auf Dezimeter (beispielsweise �±0,4) nachzuweisen. 

 

(4) Herausgefallene Versicherungspunkte sind mit ihren Punktangaben und der 

Veränderungsnummer der Fortführungsunterlage, in der der Punkt herausgefallen ist, 

�]�X���I�•�K�U�H�Q���³�� 

 

9. In Nr. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz als Satz 1 eingefügt: 

"Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 

Menschen betreten werden können und geeignet sind, dem Schutz von Menschen, 

Tieren oder Sachen zu dienen.". 

b) Absatz 3 Ziffer 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Lage zur Erdoberfläche 

 Unterirdische Gebäude sind entsprechend zu kennzeichnen.". 

 

10. In Nr. 13 Abs. 2 wird Satz 2 gestrichen. 

 

11. In Nr. 15 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
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"(3) Umfasst ein Flurstück mehrere Flurstücksabschnitte der Tatsächlichen Nutzung, 

sind die Flächen der einzelnen Abschnitte bei der Erstellung eines 

Fortführungsnachweises, einer Liegenschaftsbeschreibung oder einer Auswertung 

programmgesteuert zu ermitteln. Die Abschnittsflächen sind auf die im 

Liegenschaftskataster nachgewiesene Flurstücksfläche flächenproportional 

abzugleichen und auf Quadratmeter gerundet anzugeben.". 

 

12. Es wird folgende Nr. 16a eingefügt: 

 

"16a. Bodenschätzung  

 

Die Angaben zur Bodenschätzung sind entsprechend Anlage 19 in Verbindung mit 

Anlage 1 als raumbezogene Objekte zu führen, wenn diese als Nachschätzungen von 

den Finanzämtern an die unteren Vermessungsbehörden übermittelt werden (Nr. 28 

Abs. 8). Die Führung der Bodenschätzungsergebnisse als Attribute bei den 

Flurstücken (Nr. 5 Abs. 4 Ziffer 4) bleibt unberührt.".        

 

 13. Nr. 17 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Im Liegenschaftskataster sind folgende Topographische Objekte zu führen: 

1. Türme, sofern sie keine Gebäude sind,  

a) Aussichtsturm,  

b) Sendeturm, Funkturm, Fernmeldeturm, 

c) Stadtturm, Torturm, 

d) Kirchturm, Glockenturm, 

e) Wasserturm, 

2. Bauwerke und Anlagen im Verkehrsbereich 

a) Brücken, 

b) Hochstraßen, einschließlich der Pfeiler, 

3. Historische Anlagen  

a) Ruine, 

b) Stadtmauer, 
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4. Betriebsanlagen, sofern sie keine Gebäude sind,  

a) Klärbecken,  

b) Biogasanlage, 

c) Windrad,  

d) Funkmast, 

e) Schornstein, 

5. Speicherbauwerke  

a) Silo, 

b) Tank, 

6. Überdachungen, soweit sie für das Erscheinungsbild von Gebäuden und Bauwerken 

prägend sind, 

7. Fließgewässer, die nicht als Tatsächliche Nutzung geführt werden (Strichbach), und 

8. Verdolungen für Abschnitte von klassifizierten Gewässern (Anlage 4), die verdeckt 

unter der Erdoberfläche oder in Röhren durch den Luftraum geführt werden.". 

  

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) aufgehoben". 

 

14. Nr. 20 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Der Katasternachweis ist der Nachweis der Festlegung der Flurstücksgrenzen im 

Liegenschaftskataster. Für Grenzpunkte mit Landeskoordinaten sind die 

Landeskoordinaten der Katasternachweis; den Landeskoordinaten sind die bei der 

ersten einwandfreien Vermessung ermittelten Soldner-Koordinaten oder Gauß-Krüger-

Koordinaten mit Lagestatus bislang (Nr. 23 Abs. 5) gleichgestellt. Ansonsten ergibt sich 

der Katasternachweis aus den Liegenschaftskatasterakten durch die dort für die 

Grenzpunkte nachgewiesenen Aufnahmeelemente. Liegen weder Koordinaten nach 

Satz 2 noch Aufnahmeelemente nach Satz 3 vor,  gelten vorhandene Gauß-Krüger-

Koordinaten mit Lagestatus transformiert (Nr. 23 Abs. 6) als Katasternachweis .". 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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"(2) Der Katasternachweis ist nicht maßgebend, wenn der Grenzverlauf mit rechtlicher 

Wirkung verändert worden ist, beispielsweise nach dem Wassergesetz oder auf Grund 

einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung.". 

 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"aufgehoben". 

 

15. In Nr. 21 Abs. 1 werden die Worte "Nr. 24 Abs. 1 Satz 2 der KV-Vorschrift bleibt 

unberührt" gestrichen und der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt. 

 

16. Nr. 22 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die zulässige Abweichung ergibt sich aus der Genauigkeitsstufe (Nr. 6 VwVLV).".  

 

17. Nr. 23 erhält folgende Fassung: 

 
"23. Koordinaten  
 

(1) Folgende Koordinaten sind im Metermaß auf Zentimeter zu führen: 

1. Landeskoordinaten (Nr. 3 Abs. 6 VwVFP) oder 

2. graphische UTM-Koordinaten ggf. mit Digitalisierungsstufe (Absatz 2). 

 

(2) ETRS89/UTM-Koordinaten werden mit dem Lagestatus graphisch geführt 

(graphische UTM-Koordinaten), wenn  

1.  sie aus GK-Koordinaten mit Lagestatus bislang (Absatz 5) oder transformiert 

(Absatz 6) berechnet wurden, 

2.  sie aus GK-Koordinaten, die aus einem Katasternachweis, dem keine einwandfreie 

Vermessung zu Grunde liegt, für graphische Zwecke berechnet worden sind, oder  

3. die zugrunde liegenden GK-Koordinaten digitalisiert wurden; die 

Digitalisierungsstufe ergibt sich aus der Digitalisierungsstufe der zu Grunde 

liegenden GK-Koordinaten wie folgt: 

Digitalisierungsstufe 1: Katasterkarte im Maßstab 1:1000 und größer, 

Digitalisierungsstufe 2: Katasterkarte im Maßstab kleiner 1:1000 bis 1:2000, 

Digitalisierungsstufe 3: Katasterkarte im Maßstab kleiner 1:2000 bis 1:3000 und 

Digitalisierungsstufe 4: Sonstige Unterlage. 
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(3) Im Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem berechnete Koordinaten (GK-Koordinaten 

- Nr. 2 Abs. 3 VwVFP) werden zusätzlich geführt. Gleiches gilt für Soldner-

Koordinaten. 

 

(4) Soweit für GK-Koordinaten ein Lagestatus geführt wird, ergibt sich dieser aus der 

Art der Koordinatenermittlung wie folgt: 

1. Lagestatus bislang (Absatz 5) und 

2. Lagestatus transformiert (Absatz 6). 

 

(5) GK-Koordinaten werden mit dem Lagestatus bislang geführt, wenn sie von den bei 

der damaligen Einführung des Gauß-Krüger-Meridianstreifensystems übergangsweise 

gültigen GK-Koordinaten eines TP abgeleitet worden sind. 

 

(6) GK-Koordinaten werden mit dem Lagestatus transformiert geführt, wenn sie aus 

den durch Umrechnung mit alten Messungselementen oder Koordinatentransformation 

berechneten GK-Koordinaten eines AP abgeleitet worden sind. 

 

(7) Bei Landeskoordinaten und GK-Koordinaten ist die Veränderungsnummer der 

Fortführungsunterlage zu führen, die 

1. der Berechnung der Koordinaten oder 

2. der Änderung des Lagestatus der Koordinaten 

zu Grunde liegt. Sofern notwendig gilt entsprechendes für Soldner-Koordinaten. Liegt 

keine Veränderungsnummer vor, tritt an deren Stelle das Jahr der Berechnung oder 

gegebenenfalls Band und Seite der Berechnungsakte.".  

 

18. In Nr. 24 Abs. 2 erhält Ziffer 7 folgende Fassung: 

"Mitteilungen anderer Behörden, insbesondere über die 

a) Festsetzung oder Änderung der Klassifizierung, 

b) Benennung von Straßen oder die Festsetzung von Hausnummern sowie 

c) Änderung der Tatsächlichen Nutzung eines Flurstücks, wenn das gesamte Flurstück 

von nur einer Tatsächlichen Nutzung beschrieben wird.". 

 

19. Nr. 25 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 2 wird Ziffer 5 gestrichen und die Ziffern 3 und 4 erhalten folgende 

Fassung: 

 "3. Veränderungen auf Grund gerichtlicher Entscheidung und 

4. Veränderungen auf Grund wasserrechtlicher Vorschriften (Absatz 3).". 

 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

"(4) aufgehoben".  

 

c) In Absatz 7 wird Ziffer 2 gestrichen. Ziffer 3 wird Ziffer 2; Ziffer 4 wird Ziffer 3. 

 

d) In Absatz 8 wird der Verweis "(Nr. 50 Abs. 1 VwVKV)" durch den Verweis "(Nr. 281 

VwVLV)" ersetzt. 

 

20. Nr. 28 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Vermessungsschriften sind 

1. Fortführungsnachweise (Nr. 35), 

2. Fortführungsrisse (Nr. 38) und  

3. sonstige Vermessungsschriften (Absatz 3).". 

 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Sonstige Vermessungsschriften sind weitere zur Eignungsprüfung erforderliche 

Unterlagen. Hierzu zählen insbesondere: 

1. Die Berechnungen der Landeskoordinaten (sofern nicht im Fortführungsriss 

enthalten) und  

2. die Flächenberechnungen.  

Soweit sonstige Vermessungsschriften der Vermessungsstelle nicht zurückgegeben 

werden, sind sie nach der Fortführung zu vernichten.". 

 

 c) In Absatz 4 werden die Worte "Fortführungsrissen, Berechnungsakten und 

sonstigen" sowie der Halbsatz "; Absatz 3 gilt entsprechend" gestrichen. 
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d) In Absatz 5 erhält Ziffer 2 folgende Fassung: 

"2. Nachschätzungen des Finanzamts zur Fortführung der 

Bodenschätzungsergebnisse (Absatz 8)". 

 

e) In Absatz 6 werden die Worte "Veränderungen auf Grund der Berichtigung eines 

Aufnahmefehlers," gestrichen. 

 

f) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"aufgehoben". 

 

g) Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 

"(8) Das Finanzamt teilt der unteren Vermessungsbehörde Veränderungen in den 

Ergebnissen der Bodenschätzung mit. Soweit die Mitteilungen noch nicht in digitaler 

Form erfolgen, können hierfür geeignete analoge Unterlagen verwendet werden; 

gegebenenfalls sind die Schätzungsgrenzen von der unteren Vermessungsbehörde zu 

digitalisieren.". 

 

21. Nr. 29 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden in Satz 2 die Worte "und der Katasterberichtigungsunterlagen" 

gestrichen.  

 

b) In Absatz 3 wird der Verweis "(Absatz 4)" durch den Verweis "(Nr. 301 VwVLV)" 

ersetzt. 

 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die von der Vermessungsstelle bei Liegenschaftsvermessungen beigebrachten 

Erhebungsdaten (Nr. 301 VwVLV) sind von der unteren Vermessungsbehörde im 

Rahmen der Eignungsprüfung (Nr. 33) wie folgt zu ergänzen: 

1. Angaben, die nicht Inhalt der Liegenschaftsvermessung sind (insbesondere 

Bodenschätzung, öffentlich-rechtliche Festlegungen und Eigentümerangaben) und 

 2. Präsentationsobjekte, die über die Darstellung im Grenznachweis hinausgehen (Nr. 

301 Abs. 2 VwVLV).". 
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22. Nr. 30 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift werden die Worte "und Katasterberichtigungsunterlagen" 

gestrichen.  

 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) aufgehoben". 

 

23. Nr. 31 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

"Vermessungsschriften und die zugehörigen Erhebungsdaten sind von der Stelle, die 

die Liegenschaftsvermessung ausgeführt hat, auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 

prüfen; die Prüfung ist auf dem Titelblatt des Fortführungsrisses (Anlage 3 VwVLV) 

durch Datum und Unterschrift zu bescheinigen (Fertigungsaussage).". 

 

b) In Absatz 2 werden in Ziffer 1 nach dem "Wort "Arbeiten" die Worte "von einer 

Fachkraft (Nr. 1 Abs. 2 VwVLV) vorgenommen und" eingefügt. 

 

c) In Absatz 2 erhalten die Ziffern 6 und 8 jeweils folgende Fassung: 

"6. aufgehoben,"   

"8. aufgehoben,". 

  

 d) In Absatz 2 wird in Ziffer 12 der Verweis "(Nr. 4 sowie Nr. 39 VwVKV, Nr. 42 Abs. 4 

VwVKV und Nr. 51 VwVKV)" durch den Verweis "(Nr. 301 VwVLV)" ersetzt. 

 

 e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 "(3) Änderungen an den Erhebungsdaten und in Vermessungsschriften sind nur vor 

der Fortführungsentscheidung zulässig; sie sind von der Vermessungsstelle 

vorzunehmen und erfordern eine weitere Fertigungsaussage.  

 

 24. Nr. 32 wird wie folgt geändert: 

 

 a) In Absatz 1 werden die Worte "und Katasterberichtigungsunterlagen" gestrichen.  
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 b)  In Absatz 2 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

"Ist kein Fortführungsnachweis zu erstellen, ist die Fortführungsentscheidung auf dem 

Titelblatt des Fortführungsrisses (Anlage 3 VwVLV) nachzuweisen.". 

 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) aufgehoben".  

 

 25. Nr. 33 wird wie folgt geändert: 

  

 a) In Absatz 1 werden in Satz 1 die Worte "und Katasterberichtigungsunterlagen" 

gestrichen.  

 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 "(2) Bei der Eignungsprüfung ist zu prüfen, ob neue und veränderte Flurstücke 

eindeutig und vollständig dargestellt und beschrieben sind (Nr. 29 Abs. 4).". 

 

 c) In Absatz 3 wird der letzte Satz gestrichen. 

 

 d) In Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 "(4) aufgehoben".  

   

e) In Absatz 5 werden die Worte ", ausgenommen bei vorliegender 

Eignungsbescheinigung" gestrichen.  

 

26. Es wird folgende Nr. 33a eingefügt: 

 

"33a. Qualitätssicherung und Übernah me des Umlegungsplans und des 

Flurstücksverzeichnisses - Neuer Besta nd  

 

(1) Für die Beibringung des Umlegungsplans und des Flurstücksverzeichnisses - 

Neuer Bestand gilt Nr. 30 Sätze 1 und 3 sinngemäß.  
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(2) Die Einhaltung der Qualität des Umlegungsplans und des Flurstücksverzeichnisses 

- Neuer Bestand wird durch die Fortführungsentscheidung bescheinigt; Nr. 32 Abs. 1 

gilt entsprechend. Grundlage der Fortführungsentscheidung ist die Prüfung des 

Umlegungsplans und des Flurstücksverzeichnisses - Neuer Bestand (Absatz 4).  

 

(3) Die Eignungsbescheinigung gilt als Fortführungsentscheidung, wenn sie nach § 74 

Abs. 2 oder nach § 82 des Baugesetzbuchs vorgeschrieben ist. Ist eine 

Eignungsbescheinigung nicht vorgeschrieben (§ 74 Abs. 2 Satz 2 BauGB), ist die 

Fortführungsentscheidung auf dem Titelblatt der Umlegung (Nr. 39 Abs. 1) 

anzubringen; bei Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz ist entsprechend zu 

verfahren. 

 

 (4) Vor der Eignungsbescheinigung oder der Fortführungsentscheidung ist von der 

unteren Vermessungsbehörde zu prüfen, ob der Umlegungsplan oder das 

Flurstücksverzeichnis - Neuer Bestand nach Form und Inhalt zur Übernahme in das 

Liegenschaftskataster geeignet ist. Die Prüfung beschränkt sich auf katastertechnische 

Gesichtspunkte; insbesondere ist zu prüfen, ob neue und veränderte Flurstücke 

eindeutig und vollständig dargestellt und beschrieben sind (Absatz 5). Die Prüfung ist 

durch Datum und Unterschrift auf demselben Blatt zu bescheinigen, das auch für die 

Eignungsbescheinigung oder die Fortführungsentscheidung vorgesehen ist. 

  

(5) Mit dem Umlegungsplan oder dem Flurstücksverzeichnis - Neuer Bestand sind 

digitale Erhebungsdaten im Format NAS (Nr. 2 Abs. 2) beizubringen, die für den 

Geltungsbereich des Bodenordnungsverfahrens die in ALKIS geführten Daten 

vollständig ersetzen können. Hierzu gehören auch die Objekte des Objektbereichs 

Eigentümer und die Präsentationsobjekte, die ausschließlich für Darstellungen in der 

Liegenschaftskarte benötigt werden. Angaben, die nicht Inhalt des Umlegungsplans 

oder des Flurstücksverzeichnisses - Neuer Bestand sind (insbesondere 

Bodenschätzung und öffentlich-rechtliche Festlegungen), sind im Rahmen der Prüfung 

des Umlegungsplans oder des Flurstücksverzeichnisses - Neuer Bestand von der 

unteren Vermessungsbehörde zu ergänzen.". 

 

 27. Nr. 35 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 "(2) Fortführungsnachweise sind zu erstellen bei 
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1. Flurstückszerlegungen, 

2. Flurstücksverschmelzungen, 

3. Veränderungen auf Grund gerichtlicher Entscheidung, 

4. Veränderungen auf Grund wasserrechtlicher Vorschriften, 

5. der Berichtigung eines in ALKIS fehlerhaft nachgewiesenen Grenzverlaufs, 

6. der Eintragung eines Flurstücks, 

7. der Löschung eines Flurstücks, 

8. Umgemarkungen, 

9. Umflurungen, 

10. Veränderungen der Flurstücksnummer, 

11. Flächenberichtigungen, 

12. Veränderungen der Lagebezeichnung und 

 13. Veränderungen der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart.". 

 

 28. Nr. 36 erhält folgende Fassung:  

 

 "36. Nachträgliche Änderung  der Antragstellung   

 

 (1) Wünscht ein Antragsteller oder eine Antragstellerin eine Änderung gegenüber der 

ursprünglichen Antragstellung, wobei die aufgrund des ursprünglichen Antrags 

durchgeführte Katastervermessung bereits in das Liegenschaftskataster übernommen, 

im Grundbuch aber noch nicht erledigt wurde, ist eine neue Katastervermessung mit 

neuem Fortführungsriss durchzuführen. 

 

(2) Auf dem Titelblatt des ersten Fortführungsnachweises ist auf die Änderung durch 

Angabe der Veränderungsnummer und der betreffenden Fortführungsfallnummern des 

zweiten Fortführungsnachweises hinzuweisen; entsprechend ist beim zweiten 

Fortführungsnachweis vorzugehen.". 

 

29. Nr. 37 erhält folgende Fassung: 

 

"37. Aufhebung einer Katastervermessung  

(1) Ist eine beabsichtigte Rechtsänderung 24 Monate nach der Bekanntgabe des 

Fortführungsnachweises (Nr. 42 Abs. 1) und nach zweimaliger Mahnung durch die 
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untere Vermessungsbehörde (Anlage 13) im Grundbuch nicht eingetragen, wird die 

Katastervermessung in erforderlichem Umfang aufgehoben. Die Aufhebung wird in 

begründeten Fällen zurückgestellt, z.B. wenn ein Antrag auf Grundbucheintrag bereits 

gestellt ist, behördliche Genehmigungen jedoch noch ausstehen oder wenn die 

Eintragung im Grundbuch noch durchführbar erscheint. Für die Aufhebung ist eine 

neue Katastervermessung mit neuem Fortführungsriss durchzuführen (Nr. 190 

VwVLV). 

 

(2) Auf dem Titelblatt des ersten Fortführungsnachweises ist auf die Aufhebung durch 

Angabe der Veränderungsnummer und der betreffenden Fortführungsfallnummern des 

zweiten Fortführungsnachweises hinzuweisen; entsprechend ist beim zweiten 

Fortführungsnachweis vorzugehen.". 

 

 30. Nr. 38 wird wie folgt geändert: 

 

 a) In Absatz 1 werden in Satz 1 der Klammerausdruck "(FR)" durch den 

Klammerausdruck "(Nr. 270 VwVLV)" und in Satz 2 das Wort "Grenznachweis" durch 

das Wort "Graphiknachweis" ersetzt sowie der Verweis "(Anlage 9)" gestrichen. 

 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 "(2) Im Graphiknachweis sind insbesondere die Veränderungen bildlich darzustellen 

und der örtlich vorgefundene Zustand der Abmarkung und Vermarkung nachzuweisen; 

es können auch Messwerte eingetragen werden. Grundlage des Graphiknachweises 

ist in der Regel der Grenznachweis (Nr. 53) oder der Auszug AP-Feld (Nr. 52a).". 

 

 c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

 "(3) Textnachweise sind insbesondere die 

1. Nachweise über die Zuziehung der beteiligten Grundstückseigentümer und 

Erbbauberechtigten, deren Anwesenheit oder gegebenenfalls nachträgliche 

Unterrichtung und  

2. Nachweise über die Bekanntgabe der Abmarkung.". 

 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
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"(4) Zahlennachweise sind insbesondere die Ausgabeprotokolle nach Anlage 10 der 

LV-Vorschrift.". 

 

e) In Absatz 5 wird der Verweis "(Anlage 9 S. 31)" durch den Verweis "(Anlage 5 Blatt 

2 VwVLV)" ersetzt. 

 

31. In Nr. 42 Abs. 3 wird die Ziffer 7 gestrichen und die Ziffern 5 und 6 erhalten 

folgende Fassung: 

"5. Umflurungen und 

6. Veränderungen der Flurstücksnummer.". 

 

32. In Nr. 43 Abs. 3 wird der Verweis "(Anlage 12 S. 15)" durch den Verweis "(Anlage 

12 S. 16)" ersetzt. 

 

33. In Nr. 50 Abs. 6 wird der Verweis "(§ 14 Abs. 4 VermG)" durch den Verweis  

"(§ 2 Abs. 3 VermG)" ersetzt. 

 

34. In Nr. 52 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Sie kann optional mit den Angaben zur Bodenschätzung abgegeben werden, soweit 

diese nach Nr. 16a als raumbezogene Objekte geführt werden (Anlage 15 S. 37).". 

    

35. Nr. 52a erhält folgende Fassung: 

 

"52a. Auszug A P-Feld  

Der Auszug AP-Feld (Anlage 15a) ist eine graphische Präsentation aus ALKIS. Er 

enthält neben dem Inhalt der Liegenschaftskarte die Darstellung der Lagefestpunkte 

des Liegenschaftskatasters mit Punktnummern. Erforderlichenfalls können historische 

Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters sowie aktuelle und historische Punkte des 

bisherigen Polygon- und Liniennetzes mit Punktnummern dargestellt werden.". 

 

36. Nr. 53 erhält folgende Fassung: 
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"53. Grenznachweis  

Der Grenznachweis (Anlage 16) ist eine graphische Präsentation aus ALKIS. Er enthält 

neben dem Inhalt der Liegenschaftskarte die Darstellung 

1. der Punktnummern der Grenzpunkte, 

2. der Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, Versicherungspunkte und Punkte 

des bisherigen Polygon- und Liniennetzes mit Punktnummern sowie 

3. des Geradlinigkeitshinweises, der Abmarkungsart Grenzbolzen und der 

ausgesetzten Abmarkung.  

Erforderlichenfalls können historische Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, 

historische Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes und historische 

Grenzpunkte mit Punktnummern dargestellt werden; gleiches gilt für die aus 

Landeskoordinaten der AP und der Versicherungspunkte berechneten und auf 

Zentimeter gerundeten Versicherungsmaße. Der Grenznachweis wird zusammen mit 

dem Punktnachweis (Nr. 54 Abs. 1) abgegeben.". 

 

37. In Nr. 54 Abs. 1 werden die Worte "Nrn. 7, 8, 8a und 23 sowie nach Nr. 40 der AP-

Vorschrift" durch die Worte "Nrn. 7, 8, 8a, 8b und 23" ersetzt. 

 

38. Anlage 1 wird durch die beigefügte Anlage 1 ersetzt. 

 

39. Anlage 1a wird aufgehoben. 

 

40. Anlage 2 wird durch die beigefügte Anlage 2 ersetzt. 

 

41. Anlage 3 wird durch die beigefügte Anlage 3 ersetzt. 

 

42. Anlage 6 wird durch die beigefügte Anlage 6 ersetzt. 

 

43. Anlage 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Nr. 2 Abs. 1 werden die Worte "der Leiter der unteren Vermessungsbehörde" 

durch die Worte "die mit der Leitung der Vermessungsaufgaben beauftragte Person (§ 

7 Abs. 3 VermG)" ersetzt und die Worte "und die Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure (§ 15 Abs. 1 VermG)" gestrichen. 
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b) In Nr. 3 Abs. 2 werden die Worte "und die öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure" gestrichen. 

 

c) In Nr. 4 Abs. 1 werden in Satz 1 die Worte "oder der beglaubigende Öffentlich 

bestellte Vermessungsingenieur" und in Satz 2 die Worte "oder des beglaubigenden 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs" gestrichen. 

 

d) In Nr. 5 werden in Absatz 2 die Worte "oder vom beglaubigenden 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur" und in Absatz 6 die Worte "Satz 3" 

gestrichen. 

 

44. Anlage 9 wird aufgehoben.  

 

45. Anlage 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) Auf Seite 1 werden die Worte "Fertigungsaussage (beibringende 

Vermessungsstelle)" und die Seitenzahl "14" gestrichen. 

 

b) Auf Seite 2 werden die Worte "Fortführungsnachweis Nr. 2005/11" durch die Worte 

"Fortführungsnachweis 2005/11" ersetzt und das Wort "Berechnungsakten" gestrichen. 

 

c) Auf Seite 11 werden die Worte "Fortführungsnachweis Nr. 2009/13" durch die Worte 

"Fortführungsnachweis 2009/13" ersetzt. 

 

d) Seite 14 wird gestrichen. 

 

46. Anlage 11 wird durch die beigefügte Anlage 11 ersetzt. 

 

47. Anlage 12 wird durch die beigefügte Anlage 12 ersetzt. 

 

48. In Anlage 13 werden die Worte "Fortführungsnachweis Nr. 2003/4" durch die Worte 

"Fortführungsnachweis 2003/4" ersetzt. 

 

49. Anlage 14 wird wie folgt geändert:  
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a) In Nr. 2 Ziffer 9 wird Buchstabe a) gestrichen. Die Buchstaben b) und c) 

werden die Buchstaben a) und b).  

 

b) Der Verwendungshinweis in der Fußzeile der Beispiele erhält durchgängig folgende 

Fassung: 

"Die Basisinformationen und Basisdaten des Liegenschaftskatasters unterliegen 

dem Verwendungsvorbehalt nach § 2 Abs. 3 und 4 des Vermessungsgesetzes vom 

1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 

2010 (GBl. S. 989). Sie dürfen vom Empfänger nur für den Zweck verwendet 

werden, zu dem sie übermittelt worden sind. Eine Verwendung für andere Zwecke 

ist nur zulässig, wenn die Vermessungsbehörde eingewilligt hat.". 

 

50. Anlage 15 wird durch die beigefügte Anlage 15 ersetzt. 

 

51. Anlage 15a wird durch die beigefügte Anlage 15a ersetzt. 

 

52. Anlage 16 wird durch die beigefügte Anlage 16 ersetzt. 

 

53. Anlage 17 wird durch die beigefügte Anlage 17 ersetzt. 

 

54. Anlage 18 wird durch die beigefügte Anlage 18 ersetzt. 

 

55. Anlage 19 wird durch die beigefügte Anlage 19 ersetzt. 

 

 

312. Außerkrafttreten  von Verwaltungsvorschriften  

 

Verwaltungsvorschriften, die diesen Bestimmungen entsprechen oder widersprechen, 

werden aufgehoben. Insbesondere treten folgende Verwaltungsvorschriften außer Kraft: 

 

1. Die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für Katastervermessungen und 

Grenzfeststellungen (KV-Vorschrift �± VwVKV) vom 18. Januar 1977 Az.: II 5 2002/123, 

zuletzt geändert durch Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 25. Februar 2003, Az.: 6V-

2824.0/4, 
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2. die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums zur Führung von Rissen im 

Liegenschaftskataster (Rissvorschrift �± VwVR) vom 20. Dezember 1966 Nr. XII 2002/44, 

zuletzt geändert durch Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 2. Dezember 2004, Az.: 

5V-2823.0/1, 

 

3. die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum für das 

Aufnahmepunktfeld (AP-Vorschrift �± VwVAP) vom 24. August 1984, Az.: II 2.42/2, zuletzt 

geändert durch den Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und 

Verbraucherschutz  vom 22. Dezember 2010, Az.: 44-2830.0/5, 

 

4. die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Zuständigkeit der 

Vermessungsbehörden - VwVZuVerm - vom 25. Juni 1982, Az.: II 1.0/1, zuletzt geändert 

durch Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums vom 5. Dezember 1997, Az.: 7-

1.0/1, 

 

5. der Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 09. April 1997, Az.: 7-2.44/13, die 

Gebäudeaufnahme für das Liegenschaftskataster und die Vermessung von öffentlichen 

Gewässern betreffend, 

 

6. der Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 17. Juni 1997, Az.: 7-2.44/14, die 

Abmarkung von Flurstücksgrenzen betreffend, 

 

7. der Erlass des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum vom 23. Februar 2007, 

Az.: 5V-2823.1/6, die Konzeption "Erhebungsdaten und digital geführter Fortführungsriss" 

betreffend und 

 

8. der Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz 

vom 10. Dezember 2010, Az.: 43-2816.0/5, die Katastervermessungen und die Abmarkung 

von Flurstücksgrenzen betreffend. 
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313. Übergangsbestimmungen  bis zur Überführung des Liegenschaftskatasters 

nach ETRS89/UTM  

 

(1) Nr. 4 Abs. 1 ist erst nach der Überführung des Liegenschaftskatasters nach 

ETRS89/UTM anzuwenden. Bis zur Überführung sind die bisherigen Landeskoordinaten im 

Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem des Deutschen Hauptdreiecksnetzes (VwVFP Anlage 

11) weiter zu verwenden und neue Landeskoordinaten in diesem System zu bestimmen. 

 

(2) Nr. 41 Abs. 1 ist erst nach der Überführung des Liegenschaftskatasters anzuwenden. 

Bis zur Überführung gilt folgende Fassung: 

 

"(1) Der Anschluss an das Geodätische Festpunktfeld erfolgt bei Liegenschaftsvermessungen durch 

den Anschluss an das Lagefestpunktfeld des Liegenschaftskatasters. Werden dabei GNSS-

Messungen eingesetzt, welche die Ergebnisse der Vernetzung von SAPOS-Stationen nutzen (SAPOS-

Verfahren), sind für die zur lokalen Transformation in das Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem 

verwendeten TP und AP zusätzlich zu den vorhandenen Landeskoordinaten (im Gauß-Krüger-

Meridianstreifensystem) mittels Doppelaufnahme auch ETRS89/UTM-Koordinaten zu bestimmen und 

in ALKIS zu führen; Nr. 43 gilt entsprechend. ETRS89/UTM-Koordinaten dürfen nur mit SAPOS-

Verfahren bestimmt werden.".  

 

(3) Nr. 51 ist erst nach der Überführung anzuwenden. Bis zur Überführung sind SAPOS-

Verfahren in das Lagefestpunktfeld einzupassen; Nr. 42 gilt entsprechend. Daher gilt für 

den Ablauf des SAPOS-Verfahrens bis zur Überführung folgende Fassung: 

 
 

"51. Ablauf des SAPOS -Verfahrens  
 

(1) Das SAPOS-Verfahren wird in folgenden Schritten durchgeführt: 

1. Aufmessung der Anschlusspunkte, 

2. Berechnung der Transformationsparameter (Absatz 5) und 

3. Aufmessung und Absteckung der Grenzpunkte. 

Diese Schritte bilden einen Durchgang; vor jedem Durchgang sind die Phasenmehrdeutigkeiten 

zuverlässig zu lösen (Initialisierung) und im Ausgabeprotokoll nachzuweisen. 

 

(2) Die Doppelaufnahme der Anschlusspunkte, die Berechnung der Transformationsparameter (Absatz 

5), die Doppelaufnahme sowie die Absteckung und Verprobung von Grenzpunkten werden 

grundsätzlich durch zwei Durchgänge realisiert. An Stelle der beiden Durchgänge kann die 

Reihenfolge der Messungen und Berechnungen entsprechend dem Polarverfahren gewählt werden, 

wenn zwischen erster und zweiter Aufmessung der Anschlusspunkte ein genügend großer Zeitabstand 



- 115 - 
 

und eine Initialisierung liegen; gleiches gilt für die Doppelaufnahme sowie für die Absteckung und 

Verprobung der Grenzpunkte. 

 

(3) Werden ausschließlich Messungen zur rechnerischen Grenzfeststellung durch Vergleich von 

Landeskoordinaten durchgeführt, genügt im zweiten Durchgang die Aufmessung der Anschlusspunkte. 

 

(4) Es sind mindestens 3 Anschlusspunkte zu verwenden. Anschlusspunkte, für die bereits 

ETRS89/UTM-Koordinaten vorliegen, werden nicht aufgemessen. 

 

(5) Die Berechnung der Transformationsparameter zur Überführung der ETRS89/UTM-Koordinaten in 

das System der Landeskoordinaten erfolgt in der Regel durch Helmert-Transformation.".  

 

(4) Bis zur Überführung ist bei der Berechnung der Flurstücksflächen (Nr. 280 Abs. 7) im 

Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem die Gauß-Krüger-Flächenverzerrung anzubringen. 

 

(5) Bis zur Überführung gilt für Nr. 29 der Festpunktvorschrift die folgende Fassung: 

 
"29. Überführung nach ETRS89/UTM  

 

(1) Die Bestimmung der TP und AP mit ETRS89/UTM-Koordinaten erfolgt 

1. einzelfallbezogen und 

2. flächenhaft durch gezielte Aktionen der unteren Vermessungsbehörden zur Erhöhung der Anzahl 

der identischen Punkte für die Transformationen zur Überführung des Liegenschaftskatasters nach 

ETRS89/UTM. TP, AP und Landesgrenzpunkte, die aufgrund von Vereinbarungen mit Nachbarländern 

als identische Punkte verwendet werden müssen, sind in ALKIS bis zur Überführung besonders zu 

kennzeichnen. 

 

(2) Der Zeitpunkt der Überführung des Liegenschaftskatasters nach ETRS89/UTM wird vom 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgelegt. Die Überführung erfolgt mit Hilfe 

landesweiter Transformationen durch das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Vor 

der Überführung müssen für alle Gemarkungen Vollzugserklärungen (Absatz 4) vorliegen. 

 

(3) Die identischen Punkte einer Gemarkung sind mit einer Diagnoseausgleichung auf ihre 

nachbarschaftlichen Verhältnisse zu überprüfen. Dies erfolgt in der Weise, dass aus den identischen 

Punkten abgeleitete Dreiecksseiten als Beobachtungen in die Ausgleichung eingeführt werden. Die 

Dreiecksseiten werden automatisch über eine Delaunay-Triangulation ermittelt. Die Abweichungen 

zwischen den beiden Berechnungen der Dreiecksseiten sind statistisch zu überprüfen. 

 

(4) Dreiecksseiten, deren normierte Verbesserungen größer als 3 sind, werden als Hinweis auf 

größere Spannungen besonders gekennzeichnet. Sind die Spannungen nicht auf grobe Fehler der 
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Koordinaten zurückzuführen, sollen in diesen Bereichen weitere identische Punkte bestimmt werden. 

Sind keine größeren Spannungen mehr erkennbar oder sind in den Bereichen mit größeren 

Spannungen alle TP und AP mit ETRS89/UTM-Koordinaten bestimmt, kann die Bestimmung der 

identischen Punkte beendet werden; die entsprechende Diagnoseausgleichung ist durch 

Fortführungsentscheidung (Nr. 32 VwVLK) in das Liegenschaftskataster zu übernehmen 

(Vollzugserklärung). Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung ist hierüber unter 

Angabe der Veränderungsnummer zu unterrichten. 

 

(5) Nach der Vollzugserklärung brauchen in der entsprechenden Gemarkung grundsätzlich keine TP 

und AP mehr mit ETRS89/UTM-Koordinaten bestimmt werden. In Einzelfällen kann es erforderlich 

oder zweckmäßig sein, auch nach der Vollzugserklärung noch ETRS89/UTM-Koordinaten für TP und 

AP zu bestimmen; eine erneute Vollzugserklärung unterbleibt. 

 

(6) Nach der Überführung des Liegenschaftskatasters nach ETRS89/UTM sind die bei den 

Transformationen als identische Punkte verwendeten TP und AP in ALKIS zum Zweck der 

Reproduzierbarkeit der Transformationen dauerhaft zu kennzeichnen.". 

 

(6) Regelungen der LK-Vorschrift hinsichtlich ETRS89/UTM sind bis zur Überführung 

sinngemäß auf das Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem anzuwenden.  

 

(7) Nr. 5 Abs. 9 Satz 2 der LK-Vorschrift ist erst nach der Überführung anzuwenden. 

 

(8) Die Änderung der Nr. 23 der LK-Vorschrift ist erst nach der Überführung anzuwenden. 

Bis zur Überführung gilt folgende Fassung: 

 

"23. Koordinaten  

 

(1) Folgende Koordinaten sind im Metermaß auf Zentimeter zu führen: 

1. Landeskoordinaten (im Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem),  

2. sonstige im Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem berechnete Koordinaten (berechnete GK-

Koordinaten) und 

3. digitalisierte GK-Koordinaten. 

Liegen keine Landeskoordinaten vor, werden berechnete GK-Koordinaten mit dem höchsten 

vorhandenen Lagestatus (Absatz 2), ansonsten digitalisierte GK-Koordinaten mit ihrer 

Digitalisierungsstufe (Absatz 6) geführt. Ausnahmsweise können für Punkte des bisherigen Polygon- 

und Liniennetzes mit Landeskoordinaten zusätzlich berechnete GK-Koordinaten mit Lagestatus 

bislang oder transformiert geführt werden, wenn sie für spätere Koordinatentransformationen 

benötigt werden; unter der gleichen Voraussetzung können badische oder württembergische 

Soldner-Koordinaten für Grenzpunkte und Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes 
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geführt werden. 

 

(2) Der Lagestatus ergibt sich aus der Art der Koordinatenermittlung gemäß nachstehender 

Rangfolge: 

1. Lagestatus bislang (Absatz 3), 

2. Lagestatus transformiert (Absatz 4) und 

3. Lagestatus graphisch (Absatz 5). 

 

(3) GK-Koordinaten werden mit dem Lagestatus bislang geführt, wenn sie von GK-Koordinaten 

eines AP mit diesem Lagestatus oder den Landeskoordinaten eines TP vor deren Änderung 

abgeleitet worden sind. 

 

(4) GK-Koordinaten werden mit dem Lagestatus transformiert geführt, wenn sie aus den durch 

Umrechnung mit alten Messungselementen oder Koordinatentransformation berechneten GK- 

Koordinaten eines AP abgeleitet und noch nicht auf ihre Eignung als Landeskoordinaten überprüft 

worden sind. 

 

(5) GK-Koordinaten werden mit dem Lagestatus graphisch geführt, wenn sie aus einem 

Katasternachweis, dem keine einwandfreie Vermessung zu Grunde liegt, für graphische Zwecke 

berechnet worden sind. 

 

(6) Die Digitalisierungsstufe ergibt sich aus der der Digitalisierung zu Grunde liegenden Unterlage: 

1. Digitalisierungsstufe 1: Katasterkarte im Maßstab 1:1000 und größer, 

2. Digitalisierungsstufe 2: Katasterkarte im Maßstab kleiner 1:1000 bis 1:2000, 

3. Digitalisierungsstufe 3: Katasterkarte im Maßstab kleiner 1:2000 bis 1:3000 und 

4. Digitalisierungsstufe 4: Sonstige Unterlage. 

 

(7) Bei Landeskoordinaten und berechneten GK-Koordinaten ist die Veränderungsnummer der 

Fortführungsunterlage zu führen, die 

1. der Berechnung der Koordinaten oder 

2. der Änderung des Lagestatus der Koordinaten 

zu Grunde liegt. Sofern notwendig gilt entsprechendes für Soldner-Koordinaten. Liegt keine 

Veränderungsnummer vor, tritt an deren Stelle das Jahr der Berechnung oder gegebenenfalls Band 

und Seite der Berechnungsakte.". 

 

(9) Die Änderung der Nr. 52a der LK-Vorschrift ist erst nach der Überführung anzuwenden. 

Bis zur Überführung gilt folgende Fassung: 

 

"52a. Auszug AP -Feld  

Der Auszug AP-Feld (Anlage 15a) ist eine graphische Präsentation aus ALKIS. Er enthält neben 



- 118 - 
 

dem Inhalt der Liegenschaftskarte die Darstellung 

1. der Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters und 

2. der historischen Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, für die ETRS89/UTM-Koordinaten 

vorliegen, jeweils mit Punktnummern. 

Erforderlichenfalls können weitere historische Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters sowie 

aktuelle und historische Punkte des bisherigen Polygon- und Liniennetzes mit Punktnummern 

dargestellt werden.". 

 

(10) Die Änderung der Nr. 53 der LK-Vorschrift ist erst nach der Überführung anzuwenden. 

Bis zur Überführung gilt folgende Fassung: 

 
"53. Grenznachweis  

Der Grenznachweis (Anlage 16) ist eine graphische Präsentation aus ALKIS. Er enthält neben 

dem Inhalt der Liegenschaftskarte die Darstellung 

1. der Punktnummern der Grenzpunkte, 

2. der Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, Versicherungspunkte und Punkte des 

bisherigen Polygon- und Liniennetzes mit Punktnummern,  

3. der historischen Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, für die ETRS89/UTM-Koordinaten 

vorliegen, mit Punktnummern sowie 

4. des Geradlinigkeitshinweises, der Abmarkungsart Grenzbolzen und der ausgesetzten Abmarkung.  

Erforderlichenfalls können historische Lagefestpunkte des Liegenschaftskatasters, historische Punkte 

des bisherigen Polygon- und Liniennetzes und historische Grenzpunkte mit Punktnummern dargestellt 

werden; gleiches gilt für die aus Landeskoordinaten der AP und der Versicherungspunkte berechneten 

und auf Zentimeter gerundeten Versicherungsmaße. Der Grenznachweis wird zusammen mit dem 

Punktnachweis (Nr. 54 Abs. 1) abgegeben.". 

 

314. Inkrafttreten  und Außerkrafttreten  

 

(1) Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2013 in Kraft, soweit in Nr. 313 nichts 

anderes bestimmt ist. 

 

(2) Diese Verwaltungsvorschrift ist nach Nummer 4.4.4 der VwV Regelungen vom 

automatischen Außerkrafttreten ausgenommen. Sie wird in einer jedermann zugänglichen, 

ständig fortgeschriebenen Textausgabe amtlich herausgegeben und kann vom Landesamt 

für Geoinformation und Landentwicklung (www.lgl-bw.de) bezogen werden. 
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IuK-Kernv erfahren für Liegenschaftsv ermessung en  
 
 
Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem: 

Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) und Normbasierte 
Austauschschnittstelle (NAS) nach der von der AdV erstellten Dokumentation zur 
Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens 
(GeoInfoDok) in der vom MLR für Baden-Württemberg verbindlich vorgeschrie-
benen Ausprägung  

 
Erhebungs- und Qualifizierungskomponente für das Liegenschaftskataster: 
 Erhebung und Qualifizierung der Daten des Liegenschaftskatasters mit der Er-

hebungs- und Qualifizierungskomponente DAVID-kaRIBik (einschließlich Feld-
version), vorgeschrieben bei den Landratsämtern; in freiwilligem Einsatz bei 
Stadtkreisen und Gemeinden nach § 10 VermG  

 
Zentrale Datenhaltungskomponente beim Land: 

  Speicherung der Daten des Liegenschaftskatasters in der AAA-
Datenhaltungskomponente, vorgeschrieben bei den Landratsämtern; in freiwilli-
gem Einsatz bei Stadtkreisen und Gemeinden nach § 10 VermG 

 
Zentrale Auskunfts- und Präsentationskomponente beim Land: 

  Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters in der Auskunfts- und Prä-
sentationskomponente, vorgeschrieben bei den Landratsämtern; in freiwilligem 
Einsatz bei Stadtkreisen und Gemeinden nach § 10 VermG 

 
Servicedesk: 
 Verfahren des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung nach dem 

Landessystemkonzept zur Unterstützung der Anwender in IuK-Kernverfahren 
Vermessung für das Liegenschaftskataster  

 
Fernwartung und Softwareverteilung:  
 Software des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung zur Ausstat-

tung der unteren Vermessungsbehörden mit neuer Software und Updates bei 
den Landratsämtern für in Absprache mit diesen  
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Zulässige Grenzzeichen  
 
 
1. Grenzsteine   
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
        
 
 

 
Grenzsteine sind quaderförmig, sie 
bestehen aus dauerhaftem Natur- oder 
Kunstwerkstein. Die Oberfläche von 
Grenzsteinen aus Naturstein ist im Regelfall 
rauh bearbeitet. Bei Gemeinde- und 
Waldgrenzsteinen ist der Kopfteil glatt 
bearbeitet. 
 
Der Querschnitt der Stand- und Kopffläche 
ist im Regelfall quadratisch; die Stand- und 
Kopffläche von Waldgrenzsteinen ist 
rechteckig.  
 
Grenzsteine haben im Regelfall eine 
Kopffläche von ungefähr 12 cm mal 12 cm, 
die Länge beträgt ungefähr 55 cm.  
Gemeindegrenzsteine haben eine 
Kopffläche von ungefähr 20 cm mal 20 cm, 
die Länge beträgt ungefähr 90 cm. 
Waldgrenzsteine haben eine Kopffläche von 
ungefähr 15 cm mal 20 cm. 
Die Länge beträgt ungefähr 75 cm. 
 
Bei Gemeinde- und Waldgrenzsteinen 
können die Seitenflächen des Kopfteils 
Zeichen tragen. 
 
Bei Grenzsteinen aus Naturstein kann die 
Mitte der Kopffläche durch ein Bohrloch 
oder Strichkreuz gekennzeichnet sein.  
 
Wenn die örtlichen Verhältnisse dies 
erzwingen und die Standfestigkeit 
gewährleistet ist, können kürzere, von den 
vorgegebenen Regellängen abweichende 
Grenzsteine eingebracht werden. 
 
 

 
 
 
 

Grenzstein 

Gemeindegrenzstein 

Waldgrenzstein 
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2. Kunststoffgrenzmarken  
 
 
 
 
                   
 
                            
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunststoffgrenzmarken bestehen aus einem 
Kopfteil und einem Schaftteil.  
 
Die Kopffläche muss quadratisch sein. Der 
Kopfteil besteht aus dauerhaftem, 
formbeständigem Kunststoffmaterial; die 
Gestaltung der Unterseite kann eben, 
konisch oder hohlkammerartig sein. Die 
Materialfarbe von Grenzmarken muss weiß 
sein. Der Kopfteil ist so gestaltet, dass er 
sich durch das Einschlagen 
seitenstabilisierend im Untergrund verfestigt.  
 
Die Seitenlänge der Kopffläche beträgt 
ungefähr 10 cm. Die Höhe des Kopfteils 
muss die geforderte Seitenstabilität 
gewährleisten und sollte 6 cm nicht 
unterschreiten. Die Länge des Schaftes 
beträgt ungefähr 60 cm. 
 
Die Mitte der Kopffläche muss durch eine 
kreisrunde Vertiefung gekennzeichnet sein. 
Auf der Kopffläche muss die Bezeichnung 
�Ä�*�U�H�Q�]�S�X�Q�N�W�³���D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W���V�H�L�Q�� 
 
Der Verankerungsschaft besteht aus Metall, 
er muss korrosionsbeständig und so 
beschaffen sein, dass er nach dem 
Einschlagen dauerhaft fest mit dem Kopfteil 
verbunden ist und sich zugfest im 
Untergrund verankert. Der Schaft ist so 
konstruiert, dass er in den Untergrund 
eingeschlagen oder eingedreht werden 
kann. 
 
Wenn die örtlichen Verhältnisse dies 
erzwingen und die Standfestigkeit 
gewährleistet ist, können kürzere, von den 
vorgegebenen Regellängen abweichende  
Grenzmarken eingebracht werden. 
 

 
 
 
 

Kopf und Schaft fest 
verbunden, 
Schaftausführung 
nicht festgelegt 
 

Kopf und Schaft 
getrennt, Schaftaus- 
führung nicht 
festgelegt 
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3. Grenzbolzen  
 
 
 

    Dübelbolzen 
 
 
 
 
 

             Dübelbolzen gekröpft 
 
 
 

                    Metallguss-Bolzen 
 
 
 
 

      Metallguss-Bolzen gekröpft 
 

 
Grenzbolzen bestehen aus 
korrosionsbeständigem Metall.  
 
Der zylindrische Kopfteil geht in einen 
zapfenförmigen Verankerungsschaft über. 
Die kreisförmige Kopffläche hat einen 
Durchmesser von mindestens 3 cm, die 
Länge des Verankerungsschaftes beträgt 
mindestens 4 cm. 
 
Die Mitte der Kopffläche muss durch eine 
kreisrunde Vertiefung gekennzeichnet 
sein. Auf der Kopffläche muss die 
�%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Ä�*�U�H�Q�]�S�X�Q�N�W�³���D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W��
sein. 
 
Dübelbolzen werden in einen Dübel 
eingeschlagen; Metallguss-Bolzen werden 
einbetoniert. 
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4. Grenzpfähle  
 
 
 

 
Grenzpfähle sind aus dauerhaftem Holz 
oder dauerhaftem, formbeständigem 
Kunststoffmaterial. Sie haben einen 
quadratischen Querschnitt.  
 
Die Kopffläche ist quadratisch, die 
Seitenlänge beträgt ungefähr 10 cm. Der 
quadratische Querschnitt des Grenzpfahls 
muss auf einer Länge von mindestens 
100 cm dem Querschnitt der Kopffläche 
entsprechen. 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Alle Abbildungen sind nur exemplarisch und nicht in einem einheitlichen Maßstab. 
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1) Fortführungsentscheidung und Eignungsprüfung werden auf dem Titelblatt zum Fortführungsriss nur dokumentiert, wenn kein 

Fortführungsnachweis erstellt wird. Gleiches gilt für die Bekanntgabe einer Gebäudeaufnahme nach Fortführung des 

Liegenschaftskatasters.  

Gemeinde Hochstetten 
 
Gemarkung Neudorf 

Flur  
 

 

Fortführungsriss 
 

Veränderungsnummer 2012/1 

 

 Fertigungsaussage    

 Vermessungsstelle: ÖbVI Hans Schulze 

        Vollständigkeit, Richtigkeit und Prüfung werden bescheinigt. 

 

� Burgdorf, den���������� ����	
���
 
 
 
                     Amtssiegel 
 
 
             (Das Amtssiegel ist nur bei beibringenden Vermessungsstellen erforderlich.) 

 
 Fortführungsentscheidung  
 
        Vermessungsbehörde: Landratsamt Waldstadt 
 
    

Waldstadt, den 7. Februar 2012 1)����

������������� �������
Maier 

 
 
 Eignungsprüfung am 2.2.2012     �
��   1) 

 
 
 Bekanntgabe der Gebäudeaufnahmen am 10.2.2012  ��	���  1) 
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1. Hinweise zur Darstellung  

 

(1) Signaturdimensionen und Schriftgrößen sind so zu wählen, dass Übersichtlichkeit und 

Erkennbarkeit gewährleistet werden. Erforderlichenfalls können zur übersichtlichen Darstellung von 

Schrifteinträgen (z.B. nach Nr. 6.1 und 6.3) auch Zuordnungspfeile verwendet werden. 

 

(2) Für die Darstellung der Aufnahmeelemente des Katasternachweises können auch andere Farben 

oder verschiedene Farben verwendet werden, wenn es für deren Unterscheidbarkeit zweckmäßig ist. 

Ausgenommen hiervon sind die Farben schwarz und rot.  

 

(3) Maßzahlen sind wie folgt darzustellen: 

1. Maßzahlen des Katasternachweises sind in der Regel in derselben Farbe darzustellen wie das 

jeweilige Aufnahmesystem; entsprechendes gilt für Spannmaße.  

2. Aus den Aufnahmeelementen des Katasternachweises berechnete Maße sind in der Regel in 

derselben Farbe wie das jeweilige Aufnahmesystem in Klammern darzustellen. 

3. Aus Landeskoordinaten, Gauß-Krüger- oder Soldner-Koordinaten berechnete Maße (z.B. Endmaß 

einer Vermessungslinie, Spannmaß zwischen zwei Grenzpunkten) sind in Klammern in schwarzer 

Farbe darzustellen. Soweit erforderlich, kann �H�L�Q���+�L�Q�Z�H�L�V���D�X�I���G�D�V���.�R�R�U�G�L�Q�D�W�H�Q�V�\�V�W�H�P�����]���%�����Ä�%�6�³�� 

angefügt werden. 

4. Neue Maßzahlen und gegebenenfalls aus diesen berechnete Maße sind in roter Farbe darzustellen. 

Werden beim Einbindeverfahren Maßzahlen fortlaufend dargestellt, kann auf den Geradlinigkeitshinweis 

verzichtet werden.  

 

(4) Wird beim Einbinde- und Orthogonalverfahren die Messung an einem Zwischenpunkt mit dem 

�9�R�U�J�D�Q�J�V�P�D�‰���E�H�J�R�Q�Q�H�Q�����V�R���Z�L�U�G���G�L�H�V�H�V���0�D�‰���G�X�U�F�K���(�L�Q�U�D�K�P�H�Q���J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�����Ä�$�Q�O�H�J�H�P�D�‰�³�������� 

 

(5) Bei einseitigen Richtungs- und Streckenmessungen (Nr. 3.1) kann zusätzlich die Nummer des 

Zielpunkts dargestellt werden, soweit dies erforderlich ist (z.B. Fernziel außerhalb des erstellten 

Graphiknachweises).    

 

(6) Die Darstellungen für den Nachweis der Abmarkung (Nr. 7) sind für den Nachweis der Vermarkung 

von Lagefestpunkten des Liegenschaftskatasters, Versicherungspunkten und Punkten des bisherigen 

Polygon- und Liniennetzes sinngemäß anzuwenden. 

 

(7) Bis zur Überführung nach ETRS89/UTM ist die Signaturnummer SNR=7914 nach Anlage 16 der 

LK-Vorschrift bei der Bestimmung von ETRS89/UTM-Koordinaten für Lagefestpunkte des 

Liegenschaftskatasters in roter Farbe darzustellen. 
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2. Aufnahmeelemente des Katasternachweises  
 
 

Bezeichnung  Darstellung 

 
Polare Aufnahmesysteme  
 

  

 
Einseitige Richtung 
 

 
 

 
 

 
Gegenseitige Richtung 
 

 
 

 
Einseitige Strecke 
 

 
 
 

 
Gegenseitige Strecke 
 

 
 

 
Einseitige Richtung und Strecke 
 

 
 

 
Gegenseitige Richtung und Strecke 
 

 
 

 
Nummer des polaren Aufnahmesystems 
 

 
 

 
 

 
Messungslinien  
 

 
 

 
 

 
Messungslinie 
 

 

 

 
Nummer der Messungslinie 
 

 
 

 
 

 
Sonstige Aufnahmeelemente  
 

  

 
Spannmaß 
 

 
 

 
Geradlinigkeitshinweis 
 

 
 

 
 

 
Fundstelle des Katasternachweises  
 

 ErgBrAbschr  S. 96 

oder iG 
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Bezeichnung  Darstellung 

 
Maßzahlen  des Katasternachweises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 

Aus den Aufnahmeelementen des 
Katasternachweises berechnete Maße  

   

Aus Koordinaten berechnete Maße  
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3. Aufnahmeelemente bei Liegensc haftsvermessungen  
 
 
3.1 Richtungs - und Streckenmessungen zur Bestimmung von TP, AP und TA  
 
 

Bezeichnung  Darstellung 

 
Einseitige Richtung  
(hier mit Punktnummer des Zielpunkts 
dargestellt) 
 

 

 

 
Gegenseitige Richtung 
 

 
 

Einseitige Strecke  
 

Gegenseitige Strecke  
 

Einseitige Richtung und Strecke 
 
 

 
 

Gegenseitige Richtung und Strecke  
 

 
 
 
3.2 Richtungsstriche bei SAPOS - und Polarverfahren  
 
   

Bezeichnung 
Darstellung 

SAPOS-Verfahren Polarverfahren 

 
Doppelaufnahme 1) 
Beispiele:  
Abgemarkter neuer Grenzpunkt, 
bestehender Grenzpunkt  
 
 

  

 
Einfache Aufnahme 1) 
Beispiele: 
Kontrollaufnahme eines AP 
Kontrolle der Absteckung 
 
 

  

 
 
1) Bei SAPOS-Verfahren sind die Richtungsstriche zur Blattoberkante, bei GNSS-Verfahren mit 

projektbezogener Referenzstation zur projektbezogenen Referenzstation auszurichten. 

7112 75 00 
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3.3 Einbinde - und Orthogonalverfahren  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

 
Orthogonale Aufnahmeelemente, 
Spannmaße 
 
Die Darstellung gilt entsprechend bei 
der Aufnahme neuer Grenzpunkte.  

 
Soweit es aus Gründen der 
Übersichtlichkeit erforderlich ist, 
können Abszissen und Ordinaten 
�D�X�F�K���P�L�W���Ä�[� �������³���E�]�Z�����Ä�\� �������³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W��
werden. 

 
 
 
 
 

 

 
 
3.4 Sonstige Darstellungen  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

 
Grenze eines Gebiets, in dem die AP 
durch Netzausgleichung berechnet 
werden 
 

 
 

 
 
Bereich der Anschlusspunkte bei 
Polarverfahren und GNSS-Verfahren 
2) 
 
 
 

 
 

Geradlinigkeitshinweis bei neuen 
Grenzpunkten 
 

 
 

 

 
 
2)  Bis zur Überführung nach ETRS89/UTM kann die Darstellung auch beim SAPOS-Verfahren angewendet 

werden. 

iG   
oder 

iG   
oder 
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4. Kreisförmige Flurstücksgrenzen  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

 
Neuer Grenzpunkt in bestehender, 
kreisförmiger Flurstücksgrenze 
(hier mit Abmarkung) 3) 
 
 
 
 
   
 
 
Neue kreisförmige Flurstücksgrenze 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hinweis: 
 
3) Die Scheitelpunkte sind als Punkte von vorübergehender Bedeutung (Nr. 7 Abs. 5) zu nummerieren, 

wenn sie in der Koordinatenliste und den Erhebungsdaten nachgewiesen werden. Ist der Nachweis aus 
programmtechnischen Gründen nicht möglich, sind die Scheitelpunkte im Fortführungsriss mit dem 
Buchstaben �Ä�6�³��darzustellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V3 

V1 

V2 

S 

S 
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5. Punkte von vorübergehender Bedeutung  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

 
Temporärer Aufnahmepunkt 
Exzentrischer Standpunkt 
 

                                            
   
  
          

Projektbezogene Referenzstation 

                                            
   
 

 
Sonstiger Punkt von vorübergehender 
Bedeutung, soweit nicht Bestandteil 
einer Objektgeometrie (z.B. Hilfspunkt) 
 

 
    
      

 
Sonstiger Punkt von vorübergehender 
Bedeutung, soweit Bestandteil einer 
Objektgeometrie (Punkt eines Gebäudes 
oder Bauteils) 
 

  
         
 
 

 
 
 
6. Gebäude, t atsächliche Nutzungen, topographische Objekte  
 
6.1 Gebäude  
 
Bauteile von Gebäuden sind entsprechend Anlage 8 darzustellen. Die in Anlage 8 nicht enthaltenen 
�%�D�X�W�H�L�O�H���Ä�7�X�U�P�³���X�Q�G���Ä�6�F�K�R�U�Q�V�W�H�L�Q�³��sowie Hochhäuser und offene Gebäudelinien sind wie folgt darzustellen.  
 

 

Bezeichnung Darstellung 

 
 
Turm im Gebäude 
 
 

 

 
 
 
Schornstein im Gebäude 
 
 
 

 

 
 
 
Hochhaus, Hochhausgebäudeteil 
 
 
 

 

  

   

V15 

V30 

V10 
20 

V8 V9 

  Turm 

 

 

Schornstein 
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Bezeichnung Darstellung 

Offene Gebäudelinie 
(hier beispielhaft als offene Seiten 
einer Garage dargestellt) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
6.2 Abgrenzung der tatsächlichen Nutzungen     
 
 

Bezeichnung Darstellung 

 
Abgrenzung der tatsächlichen 
Nutzungen 
 

 

 
 
 
6.3 Topographische Objekte  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

Funkmast 5)  

 

Windrad 5)  

 

Silo 5)  

 

Tank 5)  

 

 
Verdolung 
 

 

 

 
Überdachung 
(nur in baulichem Zusammenhang mit 
einem Gebäude) 
 

 

 

5)  Bei den Topographischen Objekten Funkmast, Windrad, Silo und Tank ist der tatsächliche Umriss zu 
erfassen und der jeweilige Schriftzusatz beizusetzen.  

Tank 

Funkmast 

Windrad 

Silo 

  verdolt 
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7. Nachweis der Abmarkung  
 
 

Bezeichnung Darstellung 

Bestehende Flurstücksgrenzen  Grenzpunkt  
bleibt besteh en 

Grenzpunkt  
fällt heraus  

 
 
Abmarkung vorgefunden 
 
 

 

 

 
Bei Grenzfeststellung auf Antrag: 
 
Abmarkung geprüft 
 
Ggf. mit Signatur für höher oder tiefer 
gesetzt 
 

 

 

 
Bei Grenzfeststellung auf Antrag:6) 
 
Abmarkung versetzt oder 
Abmarkung erneuert 
 
 

 

 
 

Abmarkung höher gesetzt 

 

 

Abmarkung tiefer gesetzt  

 

 

Abmarkung entfernt 

  
 
 
 
 
 

 
 
Unabgemarkter Grenzpunkt fällt heraus 
 
 

 

             

 
 
 

iG 

iG 



Anlage 4  
Seite 11 

 
 

 

Bezeichnung Darstellung 

 
Grenzpunkt  

bleibt bestehen  
Grenzpunkt  
fällt heraus  

 
 
Abmarkung kann nicht entfernt werden 7) 
 
 
 

 

 

Bei Grenzfeststellung auf Antrag:6) 
 
Abmarkung ausgeführt 
 
Ggf. mit Eintrag "Z", falls Zeuge 
vorgefunden wurde 

 

 

  

 
 
Abmarkung entfällt 
(ohne Außendienst) 
 
 

              

Bei Grenzfeststellung auf Antrag: 
 
Abmarkung unterbleibt trotz Antrag 
(Nr. 262) 8) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Bei ausgesetzter Abmarkung: 
 
Abmarkung nicht möglich 8) oder 
Berechtigte verzichten auf die 
Nachholung der Abmarkung 9) 
 

 

 

 
 
 
Abmarkung fehlt nachweislich  
und kein Antrag auf Grenzfeststellung 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

B 

fehlt 

iG 

iG 
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Bezeichnung Darstellung 

 
 
Abmarkung fehlt nachweislich, 
Zeugen vorgefunden 
und kein Antrag auf Grenzfeststellung 
 
 

  

Neue Flurstücksgrenzen   

 
 
Abmarkung ausgeführt 
 
 

 

 
 
Abmarkung nicht beantragt 
 
 

 

 
Abmarkung unterbleibt trotz Antrag 
(Nr. 262) 8) 

 

 

 
 
Hinweise: 
 
6) Bei Grenzpunkten der Landesgrenze auch bei Grenzfeststellung von Amts wegen. 
 
 �6�R�Z�H�L�W���E�H�L���H�L�Q�H�P���*�U�H�Q�]�S�X�Q�N�W�����I�•�U���G�H�Q���D�O�V���$�E�P�D�U�N�X�Q�J���Ä�*�U�H�Q�]�E�R�O�]�H�Q�����%���³���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q���L�V�W�����G�L�H��

Abmarkung durchgeführt oder erneuert wird, unterbleibt �G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���.�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Ä�%�³���L�Q���U�R�W�H�U��
Farbe.  

 
7) Soweit eine Abmarkung nicht entfernt werden kann, ist im Graphiknachweis an geeigneter Stelle 

folgender Hinweis anzubringen: 
 

 �Ä�(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J���G�H�U���$�E�P�D�Ukung nicht möglich bei den Grenzpunkten 
 
�����3�X�Q�N�W�Q�X�P�P�H�U�������������������������3�X�Q�N�W�Q�X�P�P�H�U���Q���!���������%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���!���³ 

 
8) Soweit eine beantragte Abmarkung oder die Nachholung der Abmarkung nicht möglich ist, ist im 

Graphiknachweis an geeigneter Stelle folgender Hinweis anzubringen: 
 

�Ä�'�L�H���$�E�P�D�U�N�X�Q�J���G�H�U���*�U�H�Q�]�S�X�Q�N�W�H 
 
< Punktnummer 1, ..... , Punktnummer n > 
...................................................................................................................   
 
unterbleibt nach Nr. 262 Abs. .... Ziff. ..... VwVLV.�³  
 
 
 
 
 
 

iG 

Z Z 

B 
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9) Soweit die Berechtigten auf die Nachholung der Abmarkung verzichten, ist im Graphiknachweis an 
geeigneter Stelle folgender Hinweis anzubringen:  

 
 

�ÄAuf die Nachholung der Abmarkung bei folgenden Grenzpunkten wird verzichtet: 
 
< Punktnummer 1, ..... , Punktnummer n > .�³ 
...................................................................................................................   

 
  



143

WBF      

WBF      

WBF      

WBF      
WBF      

WBF      

WEG      

A AA
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V. MessV. Mess
11.1.11.1. 12.1.1212.1.12GrantlerGrantler

Abmarkung von GP 143/81A bmarkung von GP 143/ 81
unterbleibt nach Nr. 262unterbleibt nach N r. 262
Abs. 2 Ziff.2 VwVLVA bs. 2 Z iff.2 VwVLV

02.01.201202.01.2012

5.1.5.1.

Vermessungsstelle: ÖbVI Dipl.-Ing. Hans SchulzeVermessungsstelle: ÖbVI Dipl.-Ing. Hans Schulze 1

NeudorfNeudorf
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Hinweise zum vorliegenden Beispiel:

1. Mit der Flurstückszerlegung wurde die Abmarkung des neuen Grenzpunktes 212 und die Grenzfest-
 stellung der Grenzpunkte 81 bis 83 und 25 der Flurstücke 3018 und 3019 beantragt.

2. Die Grenzpunkte 67 und 73 wurden zur Steigerung der Zuverlässigkeit der Stationierung (Nr. 64 Abs. 3) 
 gemessen.

3. Die Abmarkung des Grenzpunktes 81 war nicht möglich, da an der Stelle ein Lampenmast einbetoniert ist.
 
4. Das Wohngebäude Fliederweg 6 wurde nochmals aufgenommen, da seit der ursprünglichen 
 Gebäudeaufnahme eine Wärmedämmung aufgebracht wurde.

5. Die Zuziehung der beteiligten Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen ist in 
 Anlage 6 dargestellt (mit Ausnahme der Zuziehung des Grundstückseigentümers des Flurstücks, 
 auf dem sich der TP befindet).

Anlage 5
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Neudorf

9999

2012/1
Blatt 2



Flst.Nr.      

Anlage 6

Fortführungsriss    2012/1

Blatt 3
Gemarkung     Neudorf

Gemarkungsnummer     9999

Flur 1

Grundstückseigentümer
Erbbauberechtigte
Antragsteller
Sonstige Beteiligte      

Ankündigung Anwesenheit Nachträgliche 
Benachrichtigung

Bekanntgabe 
der Grenzfeststellung

Bahr, Natalie

Gemeinde, B.M. Kurz

Wirth, Lars

Raßmus, Alice

3017

3035

1320

3015

Steiler, Anton3018

Tellger, Bert3019

mündl.

schriftl.

29.12.11 Ruff

29.12.11 Ruff

ja
nein

„
nein

„

ja 12.1.

12.1.12
schriftl.

schriftl.schriftl.

mündl.

„

12.1.    M ess

mündl./

schriftl.
am      durch

ja
/nein

am mündl./

schriftl.
am      durch

mündl./

schriftl.
am      durch

����������������

14.1.12     Schulze

14.1.12     Schulze14.1.12     Schulze

3020 Weber, Karl

������������

schriftl.2.1.12    Ruff

nein

„

„

Hinweise zum vorliegenden Beispiel:

1. Den durch die Flurstückszerlegung und die beantragten Grenzfeststellungen (s. Anlage 5)
 betroffenen Grundstückseigentümern wurde die Vermessung angekündigt. 
 Für die Gemeinde wurde ausnahmsweise eine nachträgliche Benachrichtigung durchgeführt.

2. In der Spalte „Bekanntgabe der Grenzfeststellung“ ist einzutragen:

 - die Bekanntgabe der Verwaltungsakte nach Nr. 8 Abs. 1 Ziffern 1 bis 3,
 - die Bekanntgabe, dass die Abmarkung nicht vorgenommen werden konnte (Nr. 8 Abs. 2) und 
 - die Bekanntgabe der Abmarkung einer neuen Flurstücksgrenze (Nr. 8 Abs. 3).
 
3. Die nachträgliche Benachrichtigung und die schriftliche Bekanntgabe der Grenzfeststellung kann 
 mit einem Schreiben durchgeführt werden (im Beispiel bei der Gemeinde).
 
4. Dem Eigentümer von Flurstück 1320 wurde sowohl die Überprüfung der Abmarkung des Grenz-
 punktes 143/25 als auch die Abmarkung des neuen Grenzpunktes 143/212 bekanntgegeben.



1878/79 S
. 346

1

8686/1

8686/2

8684

8697

8698

8699

8695

8689

8701

8700

8600

W
EG

15

16

17

18

19

25

765/10

765/6

765/7

765/3

27

26

14

xx

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Grenznachweis

Auszug vom 09.01.2012

Für die Richtigkeit:

Maßstab     1:1000 Leitpunkt   791

Vermessung ausgeführt

vom                       bis

Für die Richtigkeit:

Vermessungsstelle: LRA Waldstadt

Fortführungsriss    2012/1

Blatt 1 - Blatt 5

Gemarkung     A-Dorf

Gemarkungsnummer     9999

Flur

Anlage 7
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Schulze10.01.2012

13.01.201212.01.

Maier

fehlt
Z
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Verfahrensnummer 00001-2012-00022 Fortführungsriss 2012/1 
Datum 13.1.2012 Blatt 3 
Geländehöhe 350 Gemarkung A-Dorf 
Genauigkeitsstufe 2 Gemarkungsnummer 9999 
    
   
 5-Parameter-Transformation Auswerteschranke 2 
   

 
Eingabe der identischen Punkte  

 
   Koordinaten im System 1  Koordinaten im System 2 
 Punktnummer y x QP  Ost (E) Nord (N) 
   765/003         0.00     -69.38 11 32542 428.71 5385 172.16 
   765/007         2.60      -2.38 11 32542 397.55 5385 231.51 
   765/006        23.00       0.00 11 32542 413.85 5385 243.45 
   765/010        40.65       2.32 11 32542 427.57 5385 254.21 
   791/019        -8.90      40.14 11 32542 366.18 5385 262.37 
   791/018        -8.46      59.28 11 32542 356.93 5385 279.00 
   791/017        -8.26      69.98 00 32542 351.86 5385 288.12 
   791/016        -4.52      96.90 11 32542 341.69 5385 313.50 
   791/027         2.40     110.80 11 32542 340.64 5385 329.06 
   791/015         0.37     136.64 11 32542 325.84 5385 350.26 
   791/014        -7.00     195.64 11 32542 289.87 5385 397.54 

 
 

 Transformation der identischen Punkte von System 2 in System  1  
Katasternachweis 1878/79 S. 346 Anwahl des Maßstabs N = Normal 
Liniennummer 1  Anwahl des Maßstabs M = Normal 
 
 Koordinaten im System 1          Abweichung/Gewicht        Indikatoren  
 transformierte Koordinaten 
 Punktnummer              y             x Wy Q Wx  P Ky Kx                             
   765/003         0.00     -69.38  0.04 1  -0.03 1   0.25  0.18 
      -0.04     -69.35 
   765/007         2.60      -2.38 -0.08 1  -0.10 1   0.61  0.56 
       2.68      -2.28 
   765/006        23.00       0.00  0.11 1   0.13 1   0.57  0.71 
      22.89      -0.13 
   765/010        40.65       2.32  0.47 0 *  0.02 1   0.00  0.11 
      40.18       2.30 
   791/019        -8.90      40.14 -0.02 1  -0.08 1   0.10  0.42 
      -8.88      40.22 
   791/018        -8.46      59.28  0.08 1   0.01 1   0.37  0.04 
      -8.54      59.27 
   791/017        -8.26      69.98  0.09 0   0.26 0   0.00  0.00 
      -8.35      69.72 
   791/016        -4.52      96.90 -0.11 1   0.08 1   0.55  0.46 
      -4.41      96.82 
   791/027         2.40     110.80 -0.10 1  -0.02 1   0.48  0.13 
       2.50     110.82 
   791/015         0.37     136.64  0.04 1   0.01 1   0.19  0.08 
       0.33     136.63 
   791/014        -7.00     195.64  0.07 1  -0.02 1   0.40  0.13 
      -7.07     195.66 
 
Maßstab N =  0.999082  KN =  0.10 
Maßstab M =  0.998521  KM =  0.33 
E0 = 32542 394.00 N0 = 5385 232.08 Drehung phi = 366.5393 
Standardabweichungen S0 =  0.09 Sy =  0.10 Sx =  0.07 

 
* zugehörige Koordinate wurde programmgesteuert ausgeschieden 
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Verfahrensnummer 00001-2012-00022 Fortführungsriss 2012/1 
Datum 13.1.2012 Blatt 4 
Geländehöhe 350 Gemarkung A-Dorf 
Genauigkeitsstufe 2 Gemarkungsnummer 9999 
    

 
 

 Transformation der nicht identischen Punkte  
 Koordinaten im System 1                     Koordinaten im System 2 
 Punktnummer y x SK/SO Ost (E) Nord (N) 
  0 791/025         19.50      58.64  32542 381.48 5385 292.51 
  0 791/017   *      -8.26      69.98  32542 351.80 5385 288.39 
     WP =  0.28   gegeb.Koord. 32542 351.86 5385 288.12 
  0 791/017    gültige Koord. 32542 351.80 5385 288.39 
  0 791/026          -1.00     109.70  32542 338.18 5385 326.33 
  0 791/027    *       2.40     110.80  32542 340.57 5385 328.99 
     WP =  0.10   gegeb.Koord. 32542 340.64 5385 329.06 
  0 791/027    gültige Koord. 32542 340.57 5385 328.99 

 
Die Transformation erfolgte mit automatischer Punktausscheidung. 

 
* Identischer Punkt 

 
 
 

 
Hinweise zum vorliegenden Beispiel:  
 
1. Der Antrag auf Grenzfeststellung umfasste die südwestliche und die südöstliche Grenze 

des Flurstücks 8686/1.  
 
2. Die Zuziehung der beteiligten Grundstückseigentümer ist nicht dargestellt, gleiches gilt für 

die Messungen und Berechnungen sowie die Koordinatenliste. 
 
3. Die Abweichung zwischen Katasternachweis und örtlichem Grenzverlauf wurde beim 

Grenzpunkt 17 auf eine örtliche Veränderung des Grenzzeichens zurückgeführt. Dies 
belegen auch die Spannmaße zu den beiden benachbarten Grenzpunkten (nicht 
dargestellt). Die Gewichte Q und P wurden im hier dargestellten letzten Durchlauf auf 0 
gesetzt. Das Grenzzeichen wurde an den sich aus dem Katasternachweis ergebenden 
Ort versetzt; daher sind die transformierten Koordinaten im Ausgabeprotokoll in grüner 
Farbe zu streichen. 

 
4. Die Abweichung zwischen Katasternachweis und örtlichem Grenzverlauf wurde beim 

Grenzpunkt 765/10 auf einen Fehler des damaligen Aufnahmeverfahrens zurückgeführt 
(möglicherweise 0,5 m falsch abgelesen). Dies belegen auch die Spannmaße zu den 
beiden benachbarten Grenzpunkten (nicht dargestellt). Das Grenzzeichen wurde daher 
belassen und der Katasternachweis dadurch berichtigt, dass im Ausgabeprotokoll die 
Ordinate des Katasternachweises in grüner Farbe gestrichen wurde. 

 
5. Die Punkte 26 und 27 sind in der weiteren Bearbeitung als unabgemarkt zu 

kennzeichnen. 
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Aufnahme des Gebäudeu mrisses  
 

 

1. Grundsätzliches  

a) Es ist immer der fett gezeichnete Gebäudeumriss zu erfassen.  

b) Für Teile von Gebäuden, die eine vom übrigen Gebäude abweichende bauliche Eigenschaft 

aufweisen, ist eine Objektart Bauteil (Nr. 10 VwVLK) mit der zugehörigen Attributart Bauart innerhalb 

des Gebäudeumrisses zu bilden. Darüber hinaus ist erforderlichenfalls die Objektart Besondere 

�*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�����%�H�V�F�K�D�I�I�H�Q�K�H�L�W���Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����]�X���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�����1�U�Q����8 bis 11 und 14).  

 

2. Gebäudevorsprünge  

Gebäudevorsprünge und -rücksprünge sowie Gebäudesockel werden nicht berücksichtigt. 

Mauervorsprünge werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens 0,5 m tief und mindestens 0,5 m breit 

sind. 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Untergeordnete Gebäudeteile  

Gebäudeteile wie Balkon, Eingangsüberdachung und Erker, die aus dem Baukörper hervorragen, jedoch 

mit der Geländeoberfläche nicht oder nur durch Stützen verbunden sind, werden nicht berücksichtigt. 
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4. Dachflächen  

Durchgehende Dachflächen bleiben bei der Festlegung des Gebäudeumrisses unberücksichtigt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

 

5. Loggien  

Bei Loggien ist nur die äußere Abgrenzung zu berücksichtigen. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Prägende Gebäudeteile  

Gebäudeteile, die mehr als 0,5 m aus dem Baukörper hervorragen und eine Verbindung mit der 

Geländeoberfläche besitzen (z. B. Eingangshalle), werden bei dem Gebäudeumriss berücksichtigt, 

soweit nicht zwei Gebäude zu bilden sind. 
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7. Gegliederte Baukörper  

Bei einem gegliederten Baukörper ist in der Regel der Umriss des Erdgeschosses als Gebäudeumriss zu 

erfassen. 

 

 

 

 
 
   
    
 
 

 
 

 

 

 

 

8. Arkaden  

Arkaden werden nur erfasst, wenn sie für das Gebäude prägend sind. 

Für die Arkade wird eine Objektart �%�D�X�W�H�L�O�����%�D�X�D�U�W���Ä�$�U�N�D�G�H�³�� gebildet.  

Die offenen Seiten der Arkade werden �P�L�W���G�H�U���2�E�M�H�N�W�D�U�W���Ä�%�H�V�R�Q�G�H�U�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����%�H�V�F�K�D�I�I�H�Q�K�H�L�W��

�Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�� 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkade 



Anlage 8  
Seite 4 

 
 
 

9. Auskragende Geschosse  

Weicht das Erdgeschoss gegenüber dem Hauptbaukörper um mehr als 0,5 m zurück, dann wird der 

Gebäudeumriss durch die äußerste Begrenzung des einheitlichen Baukörpers gebildet. Für das 

Gebäude  wird eine Objektart �%�D�X�W�H�L�O�����%�D�X�D�U�W���Ä�$�X�V�N�U�D�J�H�Q�G�H�V���*�H�V�F�K�R�V�V�³�� gebildet. Der Umriss der 

Auskragung wird �P�L�W���G�H�U���2�E�M�H�N�W�D�U�W���Ä�%�H�V�R�Q�G�H�U�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����%�H�V�F�K�D�I�I�H�Q�K�H�L�W���Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³����

abgebildet. 
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10. Durchfahrten  

Durchfahrten werden nur erfasst, wenn sie für das Gebäude prägend sind (z. B. Einkaufspassage, 

überbaute Verkehrsstraße). Hofdurchfahrten bleiben unberücksichtigt. Für die Durchfahrt wird eine 

Objektart �%�D�X�W�H�L�O�� ���%�D�X�D�U�W�� �Ä�'�X�U�F�K�I�D�K�U�W�� �L�P�� �*�H�E�l�X�G�H�³�� �R�G�H�U�� �Ä�'�X�U�F�K�I�D�K�U�W�� �D�Q�� �•�E�H�U�E�D�X�W�H�U�� �9�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�³�� 

�J�H�E�L�O�G�H�W���� �%�H�J�L�Q�Q�� �X�Q�G�� �(�Q�G�H�� �G�H�U�� �'�X�U�F�K�I�D�K�U�W�� �Z�L�U�G�� �P�L�W�� �G�H�U�� �2�E�M�H�N�W�D�U�W�� �Ä�%�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³��

���%�H�V�F�K�D�I�I�H�Q�K�H�L�W���Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�� 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis: Die Durchfahrt ist hier zusammen mit dem zurückspringenden Erdgeschoss (vgl. Nr. 9) 

dargestellt. 

 
11. Verbindungsbauten in oberen Geschossen  

Verbindungsbauten zwischen zwei Gebäuden in oberen Geschossen werden wie folgt berücksichtigt: 

Für das Verbindungsbauwerk wird eine Objektart Bauteil ���%�D�X�D�U�W���Ä�'�X�U�F�K�I�D�K�U�W���L�P���*�H�E�l�X�G�H�³���R�G�H�U��

�Ä�'�X�U�F�K�I�D�K�U�W���D�Q���•�E�H�U�E�D�X�W�H�U���9�H�U�N�H�K�U�V�V�W�U�D�‰�H�³�� gebildet und einem der beiden Gebäude zugeordnet. 

�%�H�J�L�Q�Q���X�Q�G���(�Q�G�H���G�H�U���'�X�U�F�K�I�D�K�U�W���Z�L�U�G���P�L�W���G�H�U���2�E�M�H�N�W�D�U�W���Ä�%�H�V�R�Q�G�H�U�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³��(Beschaffenheit 

�Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³�����D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�� 
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12. Unterirdische Gebäude  

Bei unterirdischen Gebäuden (z. B. Tiefgaragen) wird möglichst der äußere Gebäudeumriss 

eingemessen. Andernfalls werden die Innenmaße ermittelt und die Mauerstärke hinzugefügt.  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

Hinweis:  Der unter dem oberirdischen Gebäude liegende Umriss des unterirdischen Gebäudes wird in 

der Liegenschaftskarte nicht dargestellt. 

 

 

13. Uneinheitliche Baukörper  

a) Geschosse, die vereinzelt den ansonsten einheitlichen Baukörper überschreiten, werden bei der 

Ermittlung des Gebäudeumrisses nicht berücksichtigt. 
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b) Ergibt sich infolge unregelmäßig zueinander versetzter Geschosse kein einheitlicher Baukörper, 

dann bilden die am weitesten ausladenden Geschosse den Gebäudeumriss.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Hinweis: Terrassenhaus ist vollständig an den Hang gebaut; es wird nur der äußere Umriss erfasst. 
 
 
 



Anlage 8  
Seite 8 

 
 
 

14. Überlagernde Gebäude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hinweis: Soweit unterschiedliche Gebäudefunktionen zu unterschiedlichen Flächendeckern bei der 

Darstellung in der Liegenschaftskarte führen, muss der Flächendecker des zuoberst darzu-

stellenden Gebäudes in seiner Darstellungspriorität angehoben werden.   

 

 

  

WBtrg 

WGhs 

�%�D�X�W�H�L�O���Ä�$�X�V�N�U�D�J�H�Q�G�H�V���*es�F�K�R�V�V�³ 
�L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���Ä�:�%�W�U�J�³ 

�Ä�2�I�I�H�Q�H���*�H�E�l�X�G�H�O�L�Q�L�H�³���•�E�Hrlagert  
�8�P�U�L�V�V�O�L�Q�L�H�����Y�R�Q���Ä�$�X�V�N�U�D�J�H�Q�G�H�V���*e-
�V�F�K�R�V�V�³ 
 
















































































